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1. Durch dieAufnahme vonArtikel 91a in das Grundge-
setz 1969 wurde die Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes zur Gemeinschaftsaufgabe erklärt.

Bei der Erfüllung dieser Aufgabe, deren Durchführung
den Ländern obliegt, wirkt der Bund mit, weil die
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes
für die Gesamtheit der Lebensverhältnisse in Deutschland
bedeutsam ist. Die gemeinsame Verantwortung von Bund
und Ländern dokumentiert sich in einer gemeinsamen
Planung und Finanzierung der Maßnahmen.

2. In Ausführung von Artikel 91a GG ist am 3. Septem-
ber 1969 das Gesetz über eine Gemeinschaftsaufgabe
�Verbesserung derAgrarstruktur und des Küstenschutzes�
(GemAgrG; BGBl. I S. 1573) erlassen worden.

Es ist am 1. Januar 1970 in Kraft getreten und wird, geän-
dert durch Gesetz vom 23. Dezember 1971 (BGBl. I
S. 2140), seit dem 1. Januar 1973 mit dem Ziel durchge-
führt, eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen
ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu gewährleisten
und deren Eingliederung in den Gemeinsamen Markt der
Europäischen Gemeinschaften zu erleichtern sowie den
Küstenschutz zu verbessern. Entsprechend dieser allge-
meinen Zielsetzung wählt der Planungsausschuss unter
Bezugnahme auf Artikel 91a GG die Einzelmaßnahmen
aus, die in denAnwendungsbereich des GemAgrG fallen.

Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über
die Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung derAgrarstruk-
tur und des Küstenschutzes� vom 11. November 1993 ist
der Ziel- undAufgabenkatalog der Gemeinschaftsaufgabe
erweitert worden.

Zur Verbesserung und langfristigen Sicherung der
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und

Forstwirtschaft können durch diese Änderung auch Maß-
nahmen gefördert werden, die eine markt- und standort-
angepasste Landbewirtschaftung umfassen.

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über
die Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung derAgrarstruk-
tur und des Küstenschutzes� vom 8. August 1997 wurden
als eigenständiger Fördertatbestand Maßnahmen land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer
Bausubstanz zum Aufgabenbereich der Gemeinschafts-
aufgabe erhoben.

3. Für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe wird
von Bund und Ländern ein gemeinsamer Rahmenplan
aufgestellt. Der gemeinsame Rahmenplan ist für den Zeit-
raum der mehrjährigen Finanzplanung aufzustellen, jedes
Jahr sachlich zu prüfen und der Entwicklung anzupassen.

Der Rahmenplan enthält die Maßnahmen, die in den
einzelnen Haushaltsjahren durchgeführt werden, und gibt
die Förderungsarten (Darlehen, Zuschüsse, Zinszuschüsse,
Bürgschaften) sowie die Ziele der einzelnen Maßnahmen
an. Außer den Mitteln und Maßnahmen muss der Rah-
menplan auch allgemeine Grundsätze für die Vergabe der
ausgewiesenen Mittel enthalten, um eine einheitliche
Förderung der Maßnahmen in den Ländern zu gewähr-
leisten.

Der Rahmenplan wird aufgrund von Anmeldungen der
Länder undVorschlägen des Bundes aufgestellt. Der Bun-
desminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
nimmt dieAnmeldungen entgegen und legt sie mit seinen
eigenen Vorschlägen dem Planungsausschuss vor. Die
Anmeldungen sind zu begründen nach Art und Umfang
der Maßnahmen und haben die voraussichtlichen Kosten
zu enthalten.

Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes� für den Zeitraum 2000 bis 2003

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz, dem der Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten als Vorsitzender, der Bundesminister der Finanzen sowie die sechzehn Minister und
Senatoren für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Länder angehören, hat in Ausführung des Geset-
zes über die Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes� (GAK-
Gesetz � GAKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8.August 1997 (BGBl. I S. 2027) in seiner Sitzung am 1. Oktober 1999 folgenden gemein-
samen Rahmenplan beraten und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission durch
Umlaufverfahren gemäß § 13 am 7. April 2000 beschlossen:
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4. Der Rahmenplan wird vom Planungsausschuss be-
schlossen, in dem der Bund durch den Bundesminister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Bun-
desminister der Finanzen und die Länder durch je einen
Minister (Senator) vertreten sind. Der Bund hat ebenso
viele Stimmen wie die 16 Länder zusammen. Der Pla-
nungsausschuss beschließt mit den Stimmen des Bundes
und derMehrheit der Stimmen der Länder, sodass zu einer
Beschlussfassung 25 Stimmen erforderlich sind.

Der Planungsausschuss hat bei seinem Beschluss über die
Förderungsgrundsätze und den Rahmenplan räumliche
und sachliche Schwerpunkte zu bilden.

Zwischen allenMaßnahmen, die im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe �Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur� und �Verbesserung derAgrarstruktur und
des Küstenschutzes� durchgeführt werden, erfolgt eine
enge Koordinierung.

5. Es besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern
darüber, dassAufgaben, die nicht überwiegend derAgrar-
strukturverbesserung, sondern der Erhaltung der Kultur-
landschaft, der Landschaftspflege und Erholungsfunktion
der Landschaft oder dem Tierschutz dienen, nicht als
Gemeinschaftsaufgabe anzusehen sind und daher allein
aus Landesmitteln finanziert werden können. Die Länder
unterrichten den Planungsausschuss über dieAbgrenzung
derartiger Maßnahmen gegenüber denen der Gemein-
schaftsaufgabe.

Unabhängig von der unterschiedlichen Zuordnung
müssen bei der Durchführung agrarstruktureller Maßnah-
men im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe die Erfor-
dernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des
Umweltschutzes und des Tierschutzes beachtet werden,
um die strukturellen sowie ökologischen Rahmenbedin-
gungen des ländlichen Raumes zu verbessern.

Im Rahmen der Förderung soll verstärkt dazu beigetragen
werden, eine mit ökologisch wertvollen Landschaftsele-
menten vielfältig ausgestattete Landschaft zu erhalten und
zu schaffen, den Erosionsschutz zu sichern und den Tier-
schutz zu verbessern.

Maßnahmen mit der Folge der Umwandlung oder einer
sonstigen wesentlichen Beeinträchtigung seltener oder
ökologisch wertvoller Biotope gemäß § 20c BNatSchG
dürfen nicht gefördert werden. Andere wertvolle Land-
schaftsbestandteile sollen nicht beeinträchtigt werden.

Als solche kommen vor allem in Betracht:

� Feuchtgebiete,

� Trockenbiotope,

� für die Biotopvernetzung bedeutsame Landschafts-
bestandteile,

� natur- und kulturhistorisch bedeutsame Landschafts-
bestandteile.

Bund und Länder weisen auf den notwendigen Schutz der
im Interesse des Naturschutzes und der Landschaftspflege
erhaltenswerten Landschaftsbestandteile hin. Die Erhal-
tung der Landschaftsbestandteile ist mit anderen Inte-
ressen und Belangen abzuwägen.

6. Die im Zusammenhang mit

� dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm

� den Grundsätzen für die Förderung landwirtschaft-
licher Betriebe in benachteiligten Gebieten

� den Grundsätzen für die Förderung im Bereich der
Marktstrukturverbesserung

anfallenden notwendigen Evaluierungskosten können als
Sachkosten im Rahmen des jeweiligen Förderungsgrund-
satzes nach Maßgabe des zwischen Bund und Ländern
abgestimmten Evaluierungskonzepts berücksichtigt wer-
den.

7. Gehen die Anmeldungen der Länder erheblich über
die Mitfinanzierung des Bundes hinaus, bleibt die An-
wendung der Förderungsgrundsätze auf die regionalen
Schwerpunkte beschränkt, die vom Planungsausschuss
auf Vorschlag der Länder beschlossen werden.

8. Von den in diesem Rahmenplan beschlossenen An-
sätzen kann nach vorheriger Abstimmung mit dem Bund
dann abgewichen werden, wenn die Abweichung die im
Rahmenplan festgelegten Ziele nicht wesentlich verän-
dert.Abweichungen über diesen Rahmen hinaus bedürfen
der Zustimmung des Planungsausschusses. Die vorherige
Zustimmung des Bundes ist bei Umschichtungen inner-
halb der einzelnen Maßnahmengruppen nicht erforder-
lich. Bei Umschichtungen zwischen den einzelnen Maß-
nahmengruppen ist die vorherige Zustimmung des Bun-
des einzuholen, sofern der umzuschichtende Betrag 3 %
des Landesanteils am Gesamtvolumen des Rahmenplans
oder 25 % einer Maßnahmegruppe übersteigt. Umschich-
tungen, die den Küstenschutz betreffen, sind in jedem Fall
vorher mit dem Bund abzustimmen.

Die Länder teilen dem Bund jeweils bis zum Ende des
nach dem Quartal folgenden Monates mit, welche Um-
schichtungen im abgelaufenen Quartal in eigener Zustän-
digkeit vorgenommen wurden.

9. Im Zuwendungsbescheid ist auf die Beteiligung des
Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe �Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes� hinzu-
weisen.

Bei größeren Investitionsmaßnahmen mit einem Investi-
tionsvolumen von über 2,5 Mill. DM ist in geeigneter
Weise (Schilder, Plaketten) gegenüber der Öffentlichkeit
auf die Tatsache hinzuweisen, dass diese Maßnahmen im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes� vom Bund und
vom jeweiligen Land mitfinanziert werden.
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Teil II

Förderungsgrundsätze

Grundsätze für die Förderung der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP)

1. Zuwendungszweck

Die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung ist die Vor-
planung nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes� (GAKG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. August 1997 (BGBl. I
S. 2027). Sie wird als Entscheidungshilfe für den
effizienten und mit anderen Bereichen abgestimmten Ein-
satz von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
nach demGAKGund ergänzenderMaßnahmen gefördert.

Sie hat Konfliktbereiche, Entwicklungsmöglichkeiten und
Entscheidungsbedarf in der Agrarstruktur sowie in länd-
lichen Räumen aufzuzeigen, gebietsspezifische Leitbilder
und/oder Landnutzungskonzeptionen für den Planungs-
raum zu entwickeln sowie Vorschläge für Handlungs-
konzepte und umsetzbare Maßnahmen zu unterbreiten.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind die Aufwendungen für

� KartographischeDarstellung agrarstruktureller Stand-
ortbedingungen.

� Bestandsaufnahme und Ermittlung der Konfliktbe-
reiche und der Defizite der Agrarstruktur.

� Ermittlung des Handlungsbedarfs zur Verbesserung
der Rahmenbedingungen der land- und forstwirt-
schaftlichen Unternehmen als eigenständiges Ent-
wicklungskonzept oder als sektoralen Beitrag zur
Landentwicklung.

� Erarbeitung gebietsspezifischer Leitbilder zur Land-
entwicklung sowie von Vorschlägen sachlicher
und/oder räumlicher Entwicklungsschwerpunkte.

� Aufstellung eines Konzepts mit Maßnahmen, die da-
zu geeignet sind, die Wirtschafts-, Wohn- und Erho-
lungsfunktionen ländlicher Räume sowie deren öko-
logische Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu ver-
bessern.

� Erarbeitung von Strategien zur Verwirklichung der
Maßnahmen.

� Mitwirkung der Öffentlichkeit an der AEP im Pla-
nungsgebiet.

Die Erarbeitung und die Aussagen der AEP können sich
problemorientiert auf räumliche und thematische Schwer-
punkte beschränken.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können die von den Ländern zur Erar-
beitung einer AEP ermächtigten oder beauftragten nicht-
staatlichen Stellen erhalten.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen können gewährt werden, wenn die nach
Landesrecht zuständige Stelle ländliche Entwicklungs-
maßnahmen für erforderlich hält.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Zu den förderungsfähigen Aufwendungen können
Zuschüsse gewährt werden, höchstens jedoch bis zu einem
Betrag, der sich nach folgender Formel errechnet:

F
Z = G + M � 1000

Z = Höchstbetrag der Zuschüsse in DM

G = Grundgebühr als Festbetrag in Höhe bis zu
42 000 DM

M = Multiplikator in Höhe bis zu 40 000 DM

F = Gesamtfläche des Planungsgebiets (in ha)

5.2 Das Land kann Ausnahmen von den Zuschüssen
nach 5.1 zulassen.

5.3 Die für die gewährten Zuschüsse zu zahlende Um-
satzsteuer wird zusätzlich erstattet.



6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die für dieAEPerforderlichen Erhebungenmüssen
insbesondere Aussagen zur Struktur der Land- und Forst-
wirtschaft, der Wirtschaft, der Infrastrukturausstattung,
zur Situation der Umwelt und zu anderen Planungen, so-
weit sie für die AEP wesentlich sind, enthalten.

6.2 Die Ergebnisse der AEP sind zusammenfassend in
geeigneter Form (z. B. Bericht) darzustellen; diese fachli-
che Darstellung soll im erforderlichen Umfang Aussagen
dazu enthalten, inwieweit die Vorhaben in ihrem Zusam-
menwirken eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine
Landschaftsplanung oder eine Bauleitplanung erfordern,
ob Investitionen und sonstigeAufwendungen gesamtwirt-
schaftlich gerechtfertigt sind sowie ob und wie die ge-
planten Maßnahmen umweltverträglich und im Einklang
mit der angestrebten regionalen Entwicklung durchgeführt
werden können.

6.3 Die Ergebnisse der AEP sind zu begründen. Dabei
ist nachvollziehbar darzulegen, wie insbesondere Aussa-
gen zu folgenden Belangen � soweit sie für die jeweilige
AEP relevant sind � gegeneinander abgewogen wurden:

� Raumordnung und Landesplanung,

� überörtlich bedeutsame Großprojekte,

� Landwirtschaft,

� Forstwirtschaft,

� Städtebau und Dorferneuerung,

� Naturschutz und Landschaftspflege,

� Freizeit und Erholung,

� Gewässer- und Bodenschutz.

6.4 Projektgebundene Vorarbeiten können nur nach
den für die jeweiligenMaßnahmen geltendenGrundsätzen
gefördert werden.
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Grundsätze für die Förderung der Flurbereinigung und des ländlichen Wegebaus

A. Flurbereinigung

B. Freiwilliger Landtausch

C. Ländlicher Wegebau

A. Flurbereinigung

1. Zuwendungszweck

1.1 Die Förderungsmittel können verwendet werden
für die Finanzierung der Neuordnung ländlichen Grund-
besitzes und die Gestaltung des ländlichen Raumes durch
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur einsch-
ließlich von Maßnahmen zur Sicherung eines nachhaltig
leistungsfähigen Naturhaushaltes.

1.2 Zuwendungsfähig sind dieAufwendungen fürVor-
arbeiten (Zweckforschungen, Untersuchungen, Erhebun-
gen), soweit sie nicht Verfahrenskosten (§ 104 FlurbG)
sind, der Landzwischenerwerb nach § 26c FlurbG sowie
die Ausführungskosten (§ 105 FlurbG).

Zuwendungsfähig sind diese Aufwendungen auch in Ver-
fahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse nach §§ 53 bis 64 des Landwirtschafts-
anpassungsgesetzes (LwAnpG), soweit sie nicht nach
§ 62 LwAnpG das Land zu tragen hat.

1.3 Ausführungskosten sind insbesondere

1.3.1 die zur wertgleichenAbfindung notwendigenMaß-
nahmen,

1.3.2 die wegen einer völligen Änderung der bisherigen
Struktur eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
erforderlichen Maßnahmen (§ 44 Abs. 5 FlurbG),

1.3.3 die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen
und die Instandsetzung der neuen Grundstücke,

1.3.4 die nach § 37 Abs. 1 und 2 FlurbG mit Rücksicht
auf den Umweltschutz, den Naturschutz und die Land-
schaftspflege, den Boden- und den Gewässerschutz,
einschließlich wichtiger Landschaftselemente zur Schaf-
fung eines Biotopverbundsystems, sowie die für den
Denkmalschutz erforderlichen Maßnahmen.

1.3.5 Maßnahmen der Dorferneuerung nach Maßgabe
der Grundsätze für die Förderung der Dorferneuerung,

1.3.6 der Ausgleich für Wirtschaftserschwernisse und
vorübergehende Nachteile (§ 51 FlurbG), Geldabfindun-
gen (§ 44 Abs. 3 Satz 2, § 50 Abs. 2 FlurbG) sowie Geld-
entschädigungen, soweit diese Verpflichtungen nicht
durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind,

1.3.7 der Landzwischenerwerb,

1.3.8 die beim Landzwischenerwerb entstehenden Ver-
luste, soweit sie der Teilnehmergemeinschaft bei der Ver-
wendung der Flächen entstehen,

1.3.9 die Zinsen für die von der Teilnehmergemeinschaft
zu einem angemessenen Satz aufgenommenen Kapital-
marktdarlehen,

1.3.10 die der Teilnehmergemeinschaft bei Vermessung,
Vermarkung und Wertermittlung der Grundstücke entste-
henden Kosten sowie der ihr entstehende Verwaltungs-
aufwand,

1.3.11 die Vergabe von Arbeiten zur Wahrnehmung von
gemeinschaftlichenAngelegenheiten der Teilnehmer (§ 18
Abs. 1 FlurbG) sowie die bei der Durchführung von Ver-
fahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigentums-
verhältnisse nach demLwAnpG von denTeilnehmern auf-
zubringenden Betreuergebühren.

1.4 Die Entwässerung und der Tiefumbruch von Grün-
land, die Umwandlung von Grünland in Acker und gege-
benenfalls dessen anschließende Entwässerung sowie
die Umwandlung von Ödland in landwirtschaftliche
Nutzfläche und gegebenenfalls deren anschließende Ent-
wässerung dürfen grundsätzlich nicht gefördert werden.

2. Zuwendungsempfänger

Teilnehmergemeinschaften, deren Zusammenschlüsse,
Wasser- und Bodenverbände und ähnliche Rechtsperso-
nen sowie einzelne Beteiligte.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

DerAnordnung einer Flurbereinigung oder einer beschleu-
nigten Zusammenlegung soll eine agrarstrukturelle Ent-



wicklungsplanung nach Maßgabe der für sie geltenden
besonderen Bestimmungen vorausgehen.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

4.1 Zuwendungen können als Zuschüsse und öffentli-
che Darlehen gewährt werden.

4.2 Die öffentlichen Darlehen sind nach höchstens
zwei tilgungsfreien Jahren mit mindestens 3 % jährlich zu
tilgen. Die Tilgungsbeträge sind halbjährlich nachträglich
am 15. Mai und 15. November jedes Jahres zu leisten.

4.3 Für den Landzwischenerwerb nach Nr. 1.3.7 kön-
nen öffentliche Darlehen bis zur vollen Höhe der Kosten
gewährt werden. Sie dürfen nicht unterverteilt werden und
sind spätestens nachAblauf von drei Jahren nach derAus-
führungsanordnung zurückzuzahlen.

BeimLandzwischenerwerb durch Zusammenschlüsse von
Teilnehmergemeinschaften ist das Darlehen spätestens
25 Jahre nach Darlehensaufnahme zurückzuzahlen. Eine
zwischenzeitliche Unterverteilung an die Mitgliedsteil-
nehmergemeinschaften ist zulässig.

4.4 Bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen Aus-
führungskosten ist von den Kosten auszugehen, die der
Teilnehmergemeinschaft nach Abzug der Zuschüsse und
sonstiger LeistungenDritter zu denAusführungskosten als
Verpflichtung verbleiben.

4.5 Die Eigenleistung der Teilnehmergemeinschaft
richtet sich nach deren wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit.

Sie darf bei Flurbereinigungen sowie bei beschleunigten
Zusammenlegungsverfahren 20 %, in den neuen Ländern
10 %, und bei Weinbergflurbereinigungen 25 % der
zuwendungsfähigenAusführungskosten nicht unterschrei-
ten; die nach Landesrecht zuständige Behörde kann im
Einzelfall Ausnahmen zulassen.

B. Freiwilliger Landtausch

1. Zuwendungszweck

Der freiwillige Landtausch kann gefördert werden, um
ländlicheGrundstücke zurVerbesserung derAgrarstruktur
unter Berücksichtigung der Sicherung eines nachhaltig
leistungsfähigen Naturhaushalts in einem schnellen und
einfachen Verfahren zu tauschen.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden können

2.1 Vorarbeiten,

2.2 Aufwendungen, die denTauschpartnern nachMaß-
gabe des Tauschplans zur Last fallen (in Verfahren nach
dem FlurbG, vgl. § 103 g FlurbG). Insbesondere für Fol-
gemaßnahmen, die zur Instandsetzung der neuen Grund-
stücke oder zur Herstellung der gleichen Bewirtschaf-
tungsmöglichkeit wie bei den abgegebenen Grundstücke
notwendig sind, soweit die Aufwendungen den Tausch-
partnern entsprechend dem im Flurbereinigungsverfahren
üblichen Maß nicht selbst zugemutet werden können,

2.3 Vergütungen an Helfer.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungen können erhalten

3.1 die von den Bundesländern mit Vorarbeiten beauf-
tragten nicht staatlichen Stellen,

3.2 die Tauschpartner unter den Voraussetzungen der
Nr. 4.2.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungen für Vorarbeiten können gewährt
werden, wenn zur Beurteilung über Realisierbarkeit und
Zweckmäßigkeit eines freiwilligen Landtausches zusätz-
liche Informationen benötigt werden und die nach Lan-
desrecht zuständige Stelle einem entsprechenden Antrag
zustimmt.

4.2 Der freiwillige Landtausch kann gefördert werden

4.2.1

� in einem selbstständigen Verfahren nach § 103 a
Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG),

� in Verbindung mit einem Flurbereinigungsverfahren
oder beschleunigten Zusammenlegungsverfahren
nach den §§ 103 j und 103 k FlurbG,

� in einem selbständigenVerfahren zur Feststellung und
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach § 54 des
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG);

4.2.2 durch Eigentumswechsel auf privatrechtlicher
Grundlage und

4.2.3 durch Tausch von Pachtland.

4.3 Die Förderung des freiwilligen Landtausches ist
ausgeschlossen in Verfahren
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4.3.1 mit Eigentumswechsel, soweit die Tauschbesitz-
stücke innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungs-
planes liegen, es sei denn, diese Besitzstücke sind für land-
oder forstwirtschaftliche Nutzungen festgesetzt oder wer-
den gegen außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebau-
ungsplanes gelegenen land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Besitz getauscht;

4.3.2 mit Eigentumswechsel auf privatrechtlicherGrund-
lage, wenn eine Vermessung oder Folgemaßnahmen not-
wendig sind, es sei denn, die Länder lassen in begründe-
ten Einzelfällen Ausnahmen zu;

4.3.3 mit Eigentumswechsel auf privatrechtlicher
Grundlage oder mit Tausch von Pachtland, wenn die
Tauschbesitzstücke in einem Flurbereinigungs- oder Zu-
sammenlegungsgebiet liegen, es sei denn, dass die Aus-
führungsanordnung nach den §§ 61 oder 63 FlurbG bzw.
§ 61 LwAnpG erlassen ist;

4.3.4 mit Tausch von Pachtland, wenn die Pachtdauer
weniger als fünf Jahre beträgt.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen (Vergütungen) werden als Zu-
schüsse gewährt.

5.2 Umfang und Höhe der Zuschüsse werden für die
einzelnenGegenstände der Förderungwie folgt festgelegt:

5.2.1 Für Vorarbeiten können Zuschüsse nach Vereinba-
rung auf der Grundlage des in Auftrag gegebenen Leis-
tungsumfangs bis zur Höhe von 3 500 DM gewährt wer-
den.

5.2.2 FürAufwendungen der Tauschpartner kann der Zu-
schuss bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten betra-
gen. Als zuwendungsfähig anerkannt werden die nachge-
wiesenen Kosten nach Nr. 2.2.

Die Zuwendungen für Sachleistungen dürfen die Summe
der baren Ausgaben nicht überschreiten.

5.2.3 Die Helfervergütung richtet sich nach der Anzahl
der Tauschpartner und der Tauschbesitzstücke, den Ei-
gentumsverhältnissen an den Tauschbesitzstücken sowie
den Vorarbeiten.

5.2.3.1 Der Höchstbetrag für die Helfervergütung ist
nach folgender Formel zu errechnen:

HV = (2 TP + TB) . [300 - 0,2 . (2 TP + TB)] + 700

HV = Helfervergütung (Zuschuss in DM)

TP = Anzahl der Tauschpartner

TB = Anzahl der Tauschbesitzstücke.

Bis zu einer Anzahl an Tauschpartnern und Tauschbe-
sitzstücken, die den Wert (2 TP + TB) = 500 ergeben; für
jeden weiteren Tauschpartner erhöht sich die Helfer-
vergütung um 100 DM, für jedes weitere Tauschbe-
sitzstück um 50 DM.

5.3 Als Tauschbesitzstück gilt eine zusammenhängen-
de Fläche, die ausmehreren Flurstücken bestehen kann, es
sei denn, sie werden durch Dritten gehörende Wege oder
Gewässer getrennt. Es dürfen auch Besitzstücke berücksich-
tigt werden, die von den Tauschpartnern aus Anlass des
freiwilligen Landtausches zum Zwecke der besseren Zu-
sammenlegung oder der Aufstockung zugekauft oder ge-
pachtet werden, soweit der Helfer hierfür nicht anderwei-
tig eine Vergütung oder ähnliche Leistung erhält.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Tauschpartner können sich beim freiwilligen
Landtausch eines zugelassenen Helfers bedienen. Aufga-
ben der Helfer sind insbesondere:

6.1.1 In Verfahren nach dem FlurbG den nach § 103 c
Abs. 1 FlurbG bzw. in Verfahren nach dem LwAnpG den
nach § 54 Abs. 2 LwAnpG erforderlichen Antrag zu stel-
len.

6.1.2 In Verfahren mit Eigentumswechsel auf pri-
vatrechtlicher Grundlage oder mit Tausch von Pachtland

� in Verhandlungen mit den Tauschpartnern einen
Tauschplan aufzustellen,

� die Einverständniserklärungen der betroffenen
Rechtsinhaber herbeizuführen.

6.1.3 In allen Verfahren

� dieBewilligungderZuschüssenachNr.5. zubeantragen,

� die auszuführenden Folgemaßnahmen nach Nr. 2.2
vorzuschlagen und mit Kostenvoranschlägen der
Flurbereinigungsbehörde zur Genehmigung vorzu-
legen,

� die Verwendungsnachweise zu führen.

6.2 Wird der freiwillige Landtausch in Verbindung mit
einemFlurbereinigungs- oder beschleunigten Zusammen-
legungsverfahren bzw. einem Flurneuordnungsverfahren
durchgeführt, kann ein Helfer nur eingeschaltet werden,
wenn die Flurbereinigungs/Flurneuordnungsbehörde ein-
willigt.
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C. Ländlicher Wegebau
1. Zuwendungszweck

Zur nachhaltigen Entwicklung und Verbesserung der mit
der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur kann der
ländliche Wegebau gefördert werden.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind:

2.1 Vorarbeiten

Zweckforschungen, Untersuchungen und Erhebungen, die
im unmittelbaren Zusammenhang mit Maßnahmen des
ländlichen Wegebaus stehen;

2.2 Neubau befestigter Verbindungswege und land-
wirtschaftlicher Wege einschließlich der dazugehörenden
Brücken;

2.3 Befestigung vorhandener bisher nicht oder nicht
ausreichend befestigter Verbindungswege und landwirt-
schaftlicher Wege einschließlich der dazugehörenden
Brücken;

2.4 Ortsausfahrten bis zu einer Länge von 100m,wenn
sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau
oder der Befestigung ländlicher Wege stehen;

2.5 Infolge der Ausführung des ländlichen Wegebaus
notwendige andere Maßnahmen, insbesondere Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege;

2.6 Maßnahmen gegen den Bodenabtrag durchWasser
und Wind, wie Schutzpflanzungen.

2.7 Die Schaffung stationärer Transporteinrichtungen
als Wegeersatz in den Weinbergssteillagen einschließlich
dazugehöriger Arbeiten an Weinbergsmauern.

3. Zuwendungsempfänger

Körperschaften des öffentlichen Rechts, ausgenommen
Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungs-
gesetz in laufenden Verfahren.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Ländliche Wege dürfen nur gefördert werden,
wenn die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes

und der Landespflege sowie die Ergebnisse der
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (soweit vorhan-
den) berücksichtigt werden.Die �Richtlinien für den länd-
lichen Wegebau (RLW)� des DVWK sollen berücksichtigt
werden.

4.2 Ländliche Wege dürfen nur gefördert werden,
wenn das ausgebaute Wegenetz vor der Maßnahme weni-
ger als 1,2 km je 100 ha LN beträgt und nach der Maß-
nahme 1,5 km je 100 ha LN nicht übersteigt und ge-
schlossene Decken weitestgehend vermieden werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendungen

Zuwendungsfähig sind:

� die förderfähigen Baukosten der Nummern 2.1 bis
2.4; das sind Baukosten, die nach Abzug von Leis-
tungen Dritter aufgrund besonderer Verpflichtungen
und der übrigen nicht förderfähigen Kosten ver-
bleiben;

� die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen
nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung;

� notwendiger Grunderwerb;

Nicht zuwendungsfähig sind:

� die Unterhaltung ländlicher Wege;

� die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten,

� Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung sowie
Straßen und Wege innerhalb der Ortsbebauung und
innerhalb vorhandener oder geplanter Siedlungs- und
Industriegebiete;

� sonstige Wege im ländlichen Raum, insbesondere
Fußwege, Radwege und Reitwege.

5.3 Höhe der Zuwendungen

Die Förderung durch Zuschüsse soll 60 % in den alten
Ländern und 80% in den neuen Ländern nicht übersteigen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
mit Ausnahme der Mittel für Vorarbeiten nicht an natürli-
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che Personen oder juristische Personen des Privatrechts
weitergeben oder ausleihen.

6.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller

Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vortei-
le der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Eigenleistungen.
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1. Zuwendungszweck

Die Fördermittel können verwendet werden für die Fi-
nanzierung von Maßnahmen

� der Dorferneuerung zur umfassenden Verbesserung
derAgrarstruktur.Vor allem sind die Produktions- und
Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft
sowie die Lebensverhältnisse der bäuerlichen Fami-
lien zu verbessern;

� land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Um-
nutzung ihrer Bausubstanz. Zur Verbesserung der
Agrarstruktur sollen damit zusätzliche Einkommen
auch außerhalb der landwirtschaftlichen Produktion
geschaffen und gesichert sowie der Strukturwandel in
der Landwirtschaft unterstützt werden. Sie tragen
daneben zur Verbesserung der ökonomischen, ökolo-
gischen, sozialen und kulturellen Grundlagen der
ländlichen Räume bei.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Zuwendungsfähig imRahmen der Dorferneuerung
sind die Aufwendungen für

2.1.1 Vorarbeiten (Untersuchungen, Erhebungen);

2.1.2 die Dorferneuerungsplanung, ausgenommen sind
Aufwendungen für Pläne, die gesetzlich vorgeschrieben
sind;

2.1.3 die Betreuung der Zuwendungsempfänger, ausge-
nommen ist die Betreuung durch Stellen der öffentlichen
Verwaltung;

2.1.4 Maßnahmen zur Verbesserung der innerörtlichen
Verkehrsverhältnisse, ausgenommen sindAufwendungen
in Neubau- und Gewerbegebieten;

2.1.5 Maßnahmen zur Abwehr von Hochwassergefah-
ren für den Ortsbereich und zur Sanierung innerörtlicher
Gewässer unter Berücksichtigung der gesamten wasser-
wirtschaftlichen Planung;

2.1.6 kleinere Bau- und Erschließungsmaßnahmen zur
Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters; aus-
genommen sind Wasserversorgungs- und Kanalisations-
leitungen mit Nebenbauten in neuen oder geplanten Sied-
lungs- und Industriegebieten;

in den neuen Ländern:

Bau- und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der
Gestaltung von Plätzen und Freiräumen sowie Ortsrand-
eingrünung zur Erhaltung und Gestaltung des dörflichen
Charakters, ausgenommen sind Wasserversorgungs- und
Kanalisationsleitungen mit Nebenbauten in neuen oder
geplanten Siedlungs- und Industriegebieten;

2.1.7 Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung land-
und forstwirtschaftlicher oder ehemals land- und forst-
wirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägen-
dem Charakter einschließlich der dazugehörigen Hof-,
Garten- und Grünflächen;

2.1.8 Maßnahmen, die geeignet sind, land- und forst-
wirtschaftliche Bausubstanz einschließlich Hofräume und
Nebengebäude

� an die Erfordernisse zeitgemäßen Wohnens und Ar-
beitens anzupassen,

� vor Einwirkungen von außen zu schützen oder

� in das Ortsbild oder in die Landschaft einzubinden;

2.1.9 den Neu-, Aus- oder Umbau von land- und forst-
wirtschaftlichen Gemeinschaftsanlagen;

2.1.10 den Erwerb von bebauten und unbebauten Grund-
stücken einschließlich besonders begründeter Ab-
bruchmaßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen
nach Nrn. 2.1.4 bis 2.1.6, 2.1.9 und 2.1.11;

2.1.11 in den neuen Ländern:

Abbruchmaßnahmen bei alten, nicht mehr nutzbaren
baulichen landwirtschaftlichen Anlagen.

2.2 Zuwendungsfähig imRahmen der Umnutzung sind
die Aufwendungen für

2.2.1 investive Maßnahmen land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz insbe-
sondere fürWohn-, Handels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-,
kulturelle, öffentliche oder gemeinschaftliche Zwecke, die
dazu dienen, Zusatzeinkommen zu erschließen;

2.2.2 Leistungen von Architekten, Ingenieuren und Be-
treuern in Verbindung mit Maßnahmen nach Nr. 2.2.1.

2.2.3 Die Förderung von Landankauf in Verbindung mit
Maßnahmen nachNr. 2.2.1 kann von der nach Landesrecht
zuständigen Behörde nur in begründeten Einzelfällen zu-
gelassen werden.

Grundsätze für die Förderung der Dorferneuerung und der Maßnahmen land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz
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2.3 Von der Förderung sind ausgeschlossen

2.3.1 Aufwendungen nach Nrn. 2.2.1 und 2.2.2, wenn
diese im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesse-
rung der regionalenWirtschaftsstruktur� oder anderer För-
derprogramme gefördert werden;

2.3.2 Kauf von lebendem Inventar;

2.3.3 Erwerb von Produktions- und Lieferrechten sowie
von Gesellschaftsanteilen, Ablösungen von Verbindlich-
keiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskosten und
Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 für Maßnahmen nach Nr. 2.1

3.1.1 Gemeinden und Gemeindeverbände,

3.1.2 Teilnehmergemeinschaften und ihre Zusammen-
schlüsse nach dem Flurbereinigungsgesetz und Beteiligte
und ihre Zusammenschlüsse nach dem Landwirtschafts-
anpassungsgesetz (LwAnpG) sowie Wasser- und Boden-
verbände,

3.1.3 natürliche und juristische Personen sowie Perso-
nengemeinschaften des privaten Rechts.

3.2 für Maßnahmen nach Nr. 2.2

3.2.1 land- und forstwirtschaftliche Betriebe; dies sind
Unternehmen nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes über die Al-
terssicherung der Landwirte (ALG), unbeschadet der ge-
wählten Rechtsform, die

� grundsätzlich die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die
Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte Min-
destgröße erreichen oder überschreiten,

� dieMerkmale eines landwirtschaftlichen Betriebes im
Sinne des Einkommensteuerrechts erfüllen oder einen
landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und un-
mittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige
Zwecke verfolgen.

3.2.2 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in
begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Maßnahmen nach diesen Grundsätzen werden
nur in Gemeinden oder Ortsteilenmit landwirtschaftlicher
Siedlungsstruktur, in Weilern und landschaftsbestimmen-
den Gehöftgruppen und Einzelhöfen gefördert.

4.2 Bei Maßnahmen nach Nr. 2.2:

Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze)
des Zuwendungsempfängers und seines Ehegatten darf
zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der
letzten drei vorliegenden Steuerbescheide 150 000 DM je
Jahr nicht überschritten haben. In begründeten Einzel-
fällen genügt es, zur Feststellung der Summe der positi-
ven Einkünfte nur den letzen vorliegenden Steuerbescheid
heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ein-
schließlich der GmbH & Co KG gelten diese Vorausset-
zungen auf der Basis der Durchschnittsbildung für alle im
Unternehmen hauptberuflich tätigen Gesellschafter,
Genossenschaftsmitglieder und Aktionäre, einschließlich
ihrer Ehegatten.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen können als Zuschüsse ausge-
zahlt werden. Für die Finanzierung der Vorarbeiten nach
Nr. 2.1.1 können Zuschüsse bis zur vollen Höhe der Kos-
ten gewährt werden.

5.2 Für die Finanzierung der Maßnahmen nach den
Nrn. 2.1.2 bis 2.1.11 und Nr. 2.2 können Zuschüsse in fol-
gender Höhe gewährt werden:

5.3 Zu denAufwendungen der Zuwendungsempfänger
nach den Nrn. 3.1.1 und 3.1.2 bis zu 50 %, in den neuen
Ländern bis zu 70% der Kosten, beiMaßnahmen nach Nr.
2.1.11 bis zu 50 % der Kosten; die nach Landesrecht
zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen
Ausnahmen zulassen;

5.4 Zu denAufwendungen der Zuwendungsempfänger
nach Nr. 3.1.3 bis zu 30 %, in den neuen Ländern bis zu
40 % der Kosten, jedoch höchstens 40 000 DM je Maß-
nahme; bei Gemeinschaftsanlagen nach Nr. 2.1.9 kann die
nach Landesrecht zuständige Behörde Ausnahmen von
dem Höchstbetrag zulassen;

5.5 EigeneArbeitsleistungen der Zuwendungsempfän-
ger nach Nrn. 3.1.1, 3.1.2 sowie von Vereinen, die den Sta-
tus der Gemeinnützigkeit erfüllen, können bis zu 60% des
Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an ein Un-
ternehmen (ohne Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben
würde, berücksichtigt werden.

Die Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf die
Summe der baren Ausgaben nicht überschreiten;

5.6 zu den Aufwendungen der Maßnahmen nach Nr.
2.2 bis zu 40 % der Kosten, in begründeten, von der nach
Landesrecht zuständigen Behörde zugelassenen Ausnah-
mefällen bis zu 50 % der Kosten, jedoch höchstens
100 000 DM je Maßnahme.
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Je Zuwendungsempfänger dürfen die gemäß der �de
Minimis-Regelung� der Kommission gewährten Beihilfen
100 000 EURO innerhalb von drei Jahren nicht über-
schreiten. Die Mitteilung der Kommission im ABL. EG
1996 Nr. C 68 S. 9 ist zu beachten.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Maßnahmen sollen auf der Grundlage einer
Dorferneuerungsplanung durchgeführt werden. Dabei ist
neben den Zielen und Erfordernissen der Raumordnung,
der Landesplanung und des Umweltschutzes einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Teil I
des Rahmenplans) auch den Erfordernissen einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung, des Denkmalschutzes,
der Erholung, der Wasserwirtschaft, des öffentlichen Ver-
kehrs und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse einer Agrarstruktu-
rellen Entwicklungsplanung sind zugrunde zu legen.

6.2 Der Einsatz der finanziellen Mittel für die Förde-
rung der Dorferneuerung und städtebauliche Förderungs-
maßnahmen ist gegenseitig abzustimmen.

6.3 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann zu-
lassen, dass Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz auch dann ge-
fördert werden können, wenn eine Dorferneuerungspla-
nung nicht vorliegt.

6.4 Der Zuwendungsempfänger hat bei Maßnahmen
nach Nr. 2.2 einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit,
zumindest über die Zweckmäßigkeit und Finanzierbarkeit
der durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen.

6.5 Die Förderung derMaßnahmen nachNr. 2.2 erfolgt
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die
geförderte Investition innerhalb eines Zeitraums von sechs
Jahren ab Fertigstellung veräußert wird.



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 27 � Drucksache 14/3498

Grundsätze für die Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer
Maßnahmen

1. Zuwendungszweck

Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes und
Verbesserung der mit der Landwirtschaft verbundenen
Infrastruktur sowie Bewirtschaftung der landwirtschaft-
lichen Wasserressourcen

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Vorarbeiten

Zweckforschungen, Untersuchungen, Beweissicherungen
und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang mit
wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maß-
nahmen

2.2 Schutz gegen die zerstörende Wirkung von Wasser
und Wind im ländlichen Raum

2.2.1 Anlage von Gewässerrandstreifen, Schutzpflan-
zungen und sonstigen landschaftsverträglichen Anlagen
zur Verbesserung der natürlichen Produktionsbedingun-
gen des Pflanzenbaues sowie zur Verminderung von Stoff-
austrägen und von Bodenabtrag

2.2.2 Naturnaher Gewässerausbau zur Verbesserung
des Wasserrückhalts in der Landschaft und der Durch-
gängigkeit der Gewässer

2.2.3 Neubau und Erweiterung von Hochwasserschutz-
anlagen

2.2.4 Wildbachverbauung einschl. der Sanierung der
Einzugsgebiete vorrangig mit ingenieurbiologischen Me-
thoden

2.3 Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen
bis zu einer Größe von 5 000 Einwohnerwerten (EW) in
ländlichen Gemeinden und die dazugehörenden Kanali-
sationen1; ausgenommen sind Erschließungsmaßnahmen
neuer oder geplanter Siedlungs- und Industriegebiete.

2.4 Beregnungsanlagen für Gemüseanbauflächen so-
wie Anlagen in Obstflächen zum Zwecke der Frostschutz-
beregnung und Bewässerungsverfahren im Obstbau, die
eine sparsame Wasserverwendung sichern, einschließlich
des Wasserzulaufs, der Wasserentnahme, der Wasserver-
teilung und der Ingenieurleistungen.

3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können sein das Land und sons-
tige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Begünstigte
können außerdem Körperschaften des öffentlichen Rechts
sein, die Mitglieder der Träger der Maßnahmen sind; in
diesem Falle können den Trägern die zur Durchführung
der Vorhaben notwendigen Mittel als Kapitaleinlage zur
Verfügung gestellt werden.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische
Maßnahmen dürfen nur gefördert werden, wenn bei ihrer
Durchführung die Grundsätze einer nachhaltigen Was-
serwirtschaft und soweit vorhanden der agrarstrukturel-
len Entwicklungsplanung sowie die Erfordernisse des
Umwelt- und Naturschutzes und der Landschaftspflege
berücksichtigt werden.

4.2 Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertig-
stellung,

� technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Liefe-
rung veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungs-
zweck entsprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendungen

5.2.1 Zuwendungsfähig sind:

� Vorarbeiten gemäß Nr. 2.1;

� die förderungsfähigen Baukosten der Nummern 2.2
bis 2.4; das sind Baukosten, die nach Abzug von Leis-
tungen Dritter aufgrund besonderer Verpflichtungen
und der übrigen nicht förderungsfähigen Kosten
verbleiben;

� die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen
nach der Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) in der jeweils geltenden Fassung;1 Die Förderung wird 2000 ausgesetzt.



� die infolge wasserwirtschaftlicher und kulturbau-
technischer Maßnahmen notwendigen Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege;

� notwendiger Grunderwerb für wasserwirtschaftliche
und kulturbautechnische Maßnahmen.

5.2.2 Nicht zuwendungsfähig sind:

� der Bau von Verwaltungsgebäuden,

� die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten,

� die Unterhaltung und Pflege von Gewässern und
wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen
Anlagen,

� gewässerkundliche Daueraufgaben und institutionelle
Förderungen.

5.3 Höhe der Zuwendungen

5.3.1 Die Förderung durch Zuschüsse soll 70 % der för-
derungsfähigen Kosten nicht übersteigen. In den neuen
Ländern soll die Förderung von Abwasseranlagen 80 %
der förderungsfähigen Kosten nicht übersteigen.

5.3.2 Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

5.4 Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtun-
gen Begünstigter oder zur Zahlung der Baukosten ver-
pflichtet, werden 60 % der ihm anfallenden förderungs-
fähigen Kosten vom Bund erstattet.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
nicht an natürliche Personen oder juristische Personen
des Privatrechts weitergeben oder ausleihen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn da-
durch sichergestellt ist, dass ein Vorhaben wirtschaftlich
günstiger durchgeführt werden kann.

6.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller
Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vorteile
der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in an-
gemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistungen
sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der unba-
ren Leistungen.
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1. Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer beständigen Entwicklung der
Landwirtschaft können investive Maßnahmen in land-
wirtschaftlichen Unternehmen gefördert werden, die der
Verbesserung der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen dienen.

Durch die Förderung sollen in erster Linie

� die Leistungsfähigkeit der Betriebe mit besonderer
Ausrichtung auf zukünftige Erfordernisse gesteigert,

� ihre strukturelle Weiterentwicklung gewährleistet

� und dadurch das landwirtschaftliche Einkommen
verbessert oder stabilisiert

werden.

Dabei sollen auch die Entwicklung des ländlichen
Raumes, die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Res-
sourcen der Landwirtschaft sowie die Ziele und Er-
fordernisse des Tierschutzes berücksichtigt werden.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind

2.1.1 Investitionen im Sinne der Nr. 1 zur Verbesserung

� derWettbewerbsfähigkeit durch Rationalisierung und
Kostensenkung sowie durch Diversifizierung der
Tätigkeiten des Unternehmens (Einkommenskombi-
nation),

� der Produktions- und Arbeitsbedingungen,

� des Energieeinsatzes,

� des Tierschutzes und der Tierhygiene,

� des Umweltschutzes,

im Rahmen der Bestimmungen der VO (EG) Nr. 1257/99
des Rates über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen Raums durch den EAGFL in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung, soweit diese Grundsätze nicht etwas anderes
bestimmen;

2.1.2 die Kosten für die Erstellung eines Investitions-
konzeptes;

2.1.3 die jeweils geltenden Gebühren für Architekten
und Ingenieure;

2.1.4 die Gebühren für die Betreuung von Investitions-
vorhaben mit einem förderungsfähigen baulichen Investi-
tionsvolumen von mindestens 200 000 DM.

Die Gebühren betragen � in Abhängigkeit vom Umfang
der übernommenen Betreuung � bei einem Investitions-
volumen von

� bis zu 500 000 DM bis zu 4 %, maximal 20 000 DM,

� über 500 000 DM bis zu 1 Mill. DM bis zu 3,5 %,
maximal 30 000 DM,

� über 1 Mill. DM bis zu 3 %, maximal 40 000 DM.

2.2 Eingeschränkte Förderung

2.2.1 Investitionen im Bereich der Tierhaltung werden
nur gefördert, wenn im Zieljahr die Einhaltung der Vorga-
ben der Düngeverordnung, die zum 1. Januar 2005 gelten,
nachgewiesen wird.

Nach Durchführung viehhaltungsbezogener investiver
Maßnahmen muss für die im Unternehmen anfallenden
tierischen Exkremente eine Lagerkapazität für mindestens
sechs Monate vorhanden sein.

2.2.2 Investitionen im Bereich derMilchkuhhaltung sind
im Rahmen der betrieblichen Referenzmenge förderbar.

2.2.3 Investitionen imBereich der Rindfleischerzeugung
können gefördert werden, wenn die Anzahl von Fleisch-
rindern je Hektar der für diese Tiere benötigten Futter-
fläche 2 GVE/ha nicht übersteigt.

Diese Beschränkungen gelten nicht für Maßnahmen zum
Schutz und zur Verbesserung der Umwelt, des Tier-
schutzes und der Tierhygiene, soweit damit keine Er-
höhung der Produktionskapazität verbunden ist.

2.2.4 Investitionen im Bereich der Schweinehaltung, die
mit einer Ausdehnung der Zahl der Schweineplätze ver-
bunden sind, können gefördert werden, wenn
� im Rahmen regionaler Programme dargelegt wird,

dass auf der gegebenen Ebene Marktpotenzial vor-
handen ist,

� abweichend von Nr. 2.2.1, Abs. 2 eine Lagerkapazität
für mindestens neun Monate nach Durchführung der
Investition vorhanden ist und das Güllelager an-
gemessen abgedeckt wird.

Diese Einschränkungen gelten nicht
� für Investitionsvorhaben des ökologischen Landbaues

nach der VO (EWG)Nr. 2092/91 in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung1) und

Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)
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� für Investitionen im Bereich der Schweinehaltung, die
nicht mit einer Ausdehnung der Zahl der Schweine-
plätze verbunden sind.

2.2.5 Investitionen im Eier- und Geflügelsektor können
nur beiMaßnahmen zumSchutz und zurVerbesserung der
Umwelt, des Tierschutzes und der Tierhygiene gefördert
werden, wenn damit keine Erhöhung der Produktionska-
pazität verbunden ist.

Abweichend hiervon sind die beschriebenen Investitionen
auch bei einer Erhöhung der Produktionskapazität förder-
bar, wenn es sich um Investitionsvorhaben des ökologi-
schen Landbaues nach der VO (EWG)Nr. 2092/91 in ihrer
jeweils gültigen Fassung1) oder der Einrichtung von
Boden- oder Freilandhaltung von Legehennen handelt.

2.2.6 ImBereich der Energieeinsparung und -umstellung
können folgende Investitionen gefördert werden:

� Wärme- und Kältedämmungsmaßnahmen,

� Wärmerückgewinnungsanlagen,

� Wärmepumpen,

� Solaranlagen,

� Biomasseanlagen und

� die Umstellung der Heizanlagen auf umweltverträg-
lichere Energieträger, insbesondere

� Fernwärme einschließlich des Anschlusses an das
Fernwärmenetz,

� Biomasseverfeuerung,
� bei Unterglasgartenbaubetrieben auch auf Gas ein-
schließlich des Anschlusses an das Gasnetz, soweit
dadurch eine nachweisbar nachhaltige Energie-
einsparung zu erreichen ist.

2.2.7 Investitionen für den Beherbergungsbereich des
Betriebszweiges �Urlaub auf dem Bauernhof� können bis
zur Gesamtkapazität von 15 Gästebetten gefördert wer-
den.

2.2.8 Investitionen in den landwirtschaftlichen und ge-
werblichen Nebenbetrieben Direktvermarktung, Freizeit
und Erholung, Pensionstierhaltung sowie für hauswirt-
schaftliche und landwirtschaftliche Dienstleistungen kön-
nen gefördert werden, wenn diese nicht im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur� oder anderer Förderprogramme för-
derbar sind.

2.2.9 Die Kosten der Erschließung können nachNr. 5.4.3
nur bei einer im erheblichen öffentlichen Interesse liegen-
den Verlegung des Betriebes oder wesentlicher Betriebs-
teile in den Außenbereich gefördert werden.

2.2.10 Die Förderung des Landankaufs kann von der
nach Landesrecht zuständigen Stelle nur in begründeten
Einzelfällen zugelassen werden.

2.2.11 Eingrünungen können nur im Zusammenhangmit
Baumaßnahmen gefördert werden.

2.3 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.3.1 Kauf von lebendem Inventar oderAufstockung aus
eigener Nachzucht,

2.3.2 Maschinen und Geräte für die Außenwirtschaft,

2.3.3 Entwässerung, Umbruch von Grünland und Um-
wandlung von Ödland in landwirtschaftliche Nutzfläche,

2.3.4 Erwerb von Produktions- und Lieferrechten sowie
von Gesellschaftsanteilen,

2.3.5 Investitionen imWohnhausbereich,

2.3.6 Investitionen in Verwaltungsgebäuden und in Be-
triebszweigen, die im Sinne der Steuergesetze als gewerbli-
che Nebenbetriebe oder gewerbliche Betriebsteile gelten
(ausgenommen Nr. 2.2.7, 2.2.8 sowie Biomasseanlagen);
dies gilt auch für folgende nichtgewerblicheNebenbetriebe:

� Substanzbetriebe,

� Sägewerke,

� Brennereien;

2.3.7 laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Ver-
bindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaffungskos-
ten und Gebühren für eine Beratung in Rechtssachen,

2.3.8 Umsatzsteuer.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft
(Nr. 6.9), unbeschadet der gewählten Rechtsform, die

� grundsätzlich die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die
Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte
Mindestgröße erreichen oder überschreiten,

� dieMerkmale eines landwirtschaftlichen Betriebes im
Sinne des Einkommensteuerrechts erfüllen oder einen
landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften und un-
mittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige
Zwecke verfolgen.

1) Es gelten die Vorschriften der VO (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die ent-
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel, zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr.
1804/1999 des Rates vom 19. Juli 1999 zur Einbeziehung der tie-
rischen Erzeugung in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 (ABl. EG Nr. L 222, S. 1), auch soweit diese Vor-
schriften nachArt. 3 erst ab dem 24.August 2000 gelten, sowie die
aufgrund der VO (EWG) Nr. 2092/91 erlassenen Vorschriften.
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3.2 Nicht gefördert werden

3.2.1 Personen, die Leistungen aufgrund des Gesetzes
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit erhalten,

3.2.2 Unternehmen, bei denen die Kapitalbeteiligung der
öffentlichen Hand mehr als 25 % des Eigenkapitals des
Unternehmens beträgt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Bei einem förderungsfähigen Investitionsvolumen
je Unternehmen bis zu 200 000 DM (Agrarkredit):

4.1.1 Der Zuwendungsempfänger hat

� berufliche Fähigkeiten für eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung des landwirtschaftlichen Betriebes
nachzuweisen. Bei juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften muss mindestens ein Mitglied der
Unternehmensleitung diese Voraussetzung erfüllen,

� einen Nachweis über die Wirtschaftlichkeit, zumin-
dest über die Zweckmäßigkeit, und Finanzierbarkeit
der durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen.

4.1.2 Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperi-
tätsgrenze) des Zuwendungsempfängers und seines Ehe-
gatten darf zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durch-
schnitt der letzten drei vorliegenden Steuerbescheide
150 000 DM je Jahr nicht überschritten haben. In begrün-
deten Einzelfällen genügt es, zur Feststellung der Summe
der positiven Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steu-
erbescheid heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ein-
schließlich der GmbH & Co KG gelten diese Vorausset-
zungen für alle Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder
und Aktionäre (jeweils einschließlich ihrer Ehegatten),
sofern diese hauptberuflich im Unternehmen tätig sind
oder über einen Kapitalanteil von mehr als 5 % verfügen.
Falls die Summe der positiven Einkünfte eines der
o. g. Kapitaleigner (einschließlich seines Ehegatten)
150 000 DM je Jahr überschreitet, wird das förderungs-
fähige Investitionsvolumen des Zuwendungsempfängers
um den Anteil vom Hundert gekürzt, der dem Kapitalan-
teil dieses Gesellschafters, Genossenschaftsmitglieds oder
Aktionärs entspricht.

4.2 Bei einem förderungsfähigen Investitionsvolumen
je Unternehmen von mindestens 200 000 DM bis zu
2,5 Mill. DM (Kombinierte Investitionsförderung):

4.2.1 Der Zuwendungsempfänger hat

4.2.1.1 eine bestandene Abschlussprüfung in einem
Agrarberuf und den erfolgreichen Abschluss einer land-
wirtschaftlichen Fachschule oder eine gleichwertige Be-

rufsbildung nachzuweisen, die ihn befähigt, einen land-
wirtschaftlichen Betrieb ordnungsgemäß zu bewirtschaf-
ten. Bei juristischen Personen und Personengesellschaften
muss mindestens ein Mitglied der Unternehmensleitung
diese Voraussetzung erfüllen,

4.2.1.2 grundsätzlich eine Vorwegbuchführung für min-
destens zwei Jahre vorzulegen; eine Buchführung für min-
destens zehn Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung an
fortzuführen, die dem BML-Jahresabschluss entspricht
(Nr. 6.6),

4.2.1.3 eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbil-
dung (Nr. 6.7) für die letzten Jahre grundsätzlich durch
Buchführungsabschluss nachzuweisen,

4.2.1.4 einen Nachweis in Form des Investitionskonzep-
tes über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der
durchzuführenden Maßnahmen zu erbringen; hierbei ist
die Ausgangssituation des Unternehmens insbesondere
aufgrund der Vorwegbuchführung und der Eigenkapital-
bildung des Unternehmers zu analysieren und eine einfa-
che Abschätzung über die Veränderung der Wirtschaft-
lichkeit aufgrund der durchzuführendenMaßnahme abzu-
geben.

4.2.2 Die Summe der positiven Einkünfte (Prosperi-
tätsgrenze) des Zuwendungsempfängers und seines Ehe-
gatten darf zum Zeitpunkt der Antragstellung im Durch-
schnitt der letzten drei vorliegenden Steuerbescheide
150 000 DM je Jahr nicht überschritten haben. In begrün-
deten Einzelfällen genügt es, zur Feststellung der Summe
der positiven Einkünfte nur den letzten vorliegenden Steu-
erbescheid heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften ein-
schließlich der GmbH & Co. KG gelten diese Vorausset-
zungen für alle Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder
und Aktionäre (jeweils einschließlich ihrer Ehegatten),
sofern diese hauptberuflich im Unternehmen tätig sind
oder über einen Kapitalanteil von mehr als 5 % verfügen.
Falls die Summe der positiven Einkünfte eines der
o. g. Kapitaleigner (einschließlich seines Ehegatten)
150 000 DM je Jahr überschreitet, wird das förderungs-
fähige Investitionsvolumen des Zuwendungsempfängers
um den Anteil vom Hundert gekürzt, der dem Kapitalan-
teil dieses Gesellschafters, Genossenschaftsmitglieds oder
Aktionärs entspricht.

4.3 Bei Unternehmen, die während eines Zeitraumes
von höchstens zwei Jahren vor Antragstellung gegründet
wurden und die auf eine erstmalige selbstständige Exis-
tenzgründung zurückgehen, gelten die Zuwendungs-
voraussetzungen der Nr. 4.2 mit der Maßgabe, dass



Drucksache 14/3498 � 32 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

� die Vorwegbuchführung für weniger als zwei Jahre
vorliegen kann,

� statt einer angemessenen Eigenkapitalbildung ein
angemessener Eigenkapitalanteil am Unternehmen
und am zu fördernden Vorhaben sowie

� dieWirtschaftlichkeit der durchzuführendenMaßnah-
men durch eine differenzierte Planungsrechnung
nachzuweisen ist.

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unternehmen, die in-
folge einer Betriebsteilung oder im Rahmen der Hofnach-
folge neu gegründet werden.

4.4 Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung
jünger als 40 Jahre), die nach Nr. 5.5 gefördert werden,
müssen zusätzlich zur Erfüllung der Nr. 4.2.1 nachweisen,
dass sie

� sich innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstel-
lung erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb
als Allein- oder Mitunternehmer niedergelassen
haben,

� eine Investitionsförderung für ein förderungsfähiges
Investitionsvolumen von mindestens 100 000 DM in
Anspruch nehmen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen können als

� Zinsverbilligung für Kapitalmarktdarlehen und

� Zuschüsse

gewährt werden.

5.2 Unterschreitet das förderungsfähige Investitions-
volumen den Betrag von 50 000 DM, so ist eine Förde-
rung nach diesen Grundsätzen nicht möglich.

Überschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen
den Betrag von 2,5Mill. DM je Unternehmen, so kann der
Zuwendungsempfänger für den überschreitenden Betrag
keine Förderung erhalten.

5.3 Bei Inanspruchnahme des Agrarkredits kann dem
Unternehmen eine Zinsverbilligung für Kapitalmarkt-
darlehen bis zu insgesamt 200 000 DM gewährt werden.

Die Zinsverbilligung kann bis zu 5%betragen; ihre Dauer
beträgt bis zu zehn Jahre.Die Länder können die Zinsver-
billigung abgezinst als einmaligen Zuschuss auszahlen;
hierbei darf der abgezinste Zuschuss einenWert von 20 %
des förderungsfähigen Investitionsvolumens nicht über-
steigen. Der abgezinste Zuschuss kann auch den Banken
zur Verfügung gestellt und von diesen in Raten, min-
destens einmal jährlich, an die Berechtigten ausgezahlt
werden.

5.4 Bei Inanspruchnahme der Kombinierten Investiti-
onsförderung können dem Unternehmen eine Zinsverbil-
ligung sowie Zuschüsse für ein förderungsfähiges Investiti-
onsvolumen von mindestens 200 000 DM bis zu 2,5 Mill.
DM gewährt werden. Dabei sind folgende Grenzen einzu-
halten:

5.4.1 Die Zinsverbilligung kann bis zu 5 % betragen; ih-
re Dauer beträgt bis zu 20 Jahre. Die Länder können die
Zinsverbilligung abgezinst als einmaligen Zuschuss aus-
zahlen; hierbei darf der abgezinste Zuschuss einen Wert
von 31 % des förderungsfähigen Investitionsvolumens
nicht übersteigen. Der abgezinste Zuschuss kann auch den
Banken zur Verfügung gestellt und von diesen in Raten,
mindestens einmal jährlich, an die Berechtigten ausge-
zahlt werden.

Die Höhe des verbilligten Kapitalmarktdarlehens ist nach
der Zahl der betriebsnotwendigen Vollarbeitskräfte
gestaffelt. Sie beträgt für die ersten beiden Vollarbeits-
kräfte jeweils bis zu 400 000 DM, für jede weitere Vollar-
beitskraft bis zu 170 000 DM.

5.4.2 Bei baulichen Maßnahmen kann ein Zuschuss von
10 % des förderungsfähigen baulichen Investitionsvolu-
mens, maximal 60 000 DM, gewährt werden.

Die Gewährung eines Zuschusses kann nur zusammen mit
der Gewährung einer Zinsverbilligung nach Nr. 5.4.1 er-
folgen.

5.4.3 Zu den Kosten für die Erschließung (Wegebau,
Abwasserbeseitigung, Eingrünung, Anschluss an die
Energie- undWasserversorgung sowie an das Fernsprech-
netz) nach Nr. 2.2.9 kann ein Zuschuss bis zu 42 000 DM
gewährt werden.

5.5 Zur Erleichterung der erstmaligen Niederlassung
können Junglandwirte unter den Voraussetzungen der
Nr. 4.4 einmalig je Unternehmen und Zuwendungsemp-
fänger einen Zuschuss bis zu 23 500 DM erhalten.

5.6 Zu den Gebühren für die Betreuung nach Nr. 2.1.4
kann ein Zuschuss von maximal 60 % der Gebühren ge-
zahlt werden. Der den Zuschuss überschreitende Teil der
Gebühren kann nach Nr. 5.4.1 mit einer Zinsverbilligung
gefördert werden.

Die Länder können auch entsprechende Pauschalbeträge
festlegen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger müssen für ihre Be-
triebsflächen Nutzungsverhältnisse von grundsätzlich
zwölfjähriger Dauer nachweisen.
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6.2 Die Höchstförderung nach diesen Förderungs-
grundsätzen kann während eines Zeitraumes von sechs
Jahrenmaximal einmal gewährt werden.Dies gilt auch bei
Unternehmensteilungen und bei einem Wechsel der
Rechtsform des Unternehmens.

Der Agrarkredit und die Kombinierte Investitionsför-
derung können während des genannten Zeitraumes
nacheinander in Anspruch genommen werden.

Soweit

� die Zuwendungsempfänger,

� deren Gesellschafter/Genossenschaftsmitglieder/Ak-
tionäre oder

� von den Zuwendungsempfängern bzw. deren Gesell-
schaftern/Genossenschaftsmitgliedern/Aktionären

� unbeschadet der gewählten Rechtsform betriebene
landwirtschaftliche Unternehmen

innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren vorAntragstellung
eine Förderung nach den Grundsätzen der einzelbe-
trieblichen Investitionsförderung erhalten haben, ist diese
anzurechnen. Eine Anrechnung erfolgt auch für den Fall,
dass Fördermittel von Dritten übernommen werden.
Bei gesellschaftsrechtlich organisierten Unternehmen
ist Maßstab für die Anrechnung der Kapitalanteil des
Zuwendungsempfängers bzw. des Gesellschafters/
Genossenschaftsmitglieds/Aktionärs; sofern dieser 25 %
nicht übersteigt, kann eineAnrechnung unterbleiben. Ins-
gesamt dürfen die in der Kombinierten Förderung fest-
gelegten Höchstbeträge nach Nr. 5.4 nicht überschritten
werden.

6.3 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem
Vorbehalt desWiderrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

� Maschinen, technischen Einrichtungen undGeräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Liefer-
ung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

6.4 Jeder Zuwendungsempfänger kann seine Förde-
rung ganz oder teilweise im Rahmen von Betriebszusam-
menschlüssen wahrnehmen. Der Gesamtbetrag der För-
derung des Betriebszusammenschlusses ist jedoch auf
2,5 Mill. DM begrenzt.

Unter einem Betriebszusammenschluss ist die vertraglich
geregelte Zusammenarbeit mehrerer Landwirte � unbe-
schadet der gewählten Rechtsform � zu verstehen; jeder
von ihnen muss einen landwirtschaftlichen Betrieb min-

destens ein Jahr lang vor Antragstellung als selbststän-
diges Unternehmen bewirtschaftet haben.

Der Vertrag muss schriftlich geschlossen werden. Erfolgt
ein Betriebszusammenschluss in der Rechtsform einer ju-
ristischen Person, kann diese die ihren Mitgliedern zuste-
hende Förderung mit deren Einverständnis zusammenge-
fasst beantragen.

Der Betriebszusammenschluss muss für eine Dauer von
mindestens sechs Jahren, vom Zeitpunkt der Bewilligung
an, vereinbart sein. Die Mitglieder des Betriebszusam-
menschlusses können ihren Anteil am Kapital des Be-
triebszusammenschlusses durch Geld- oder Sacheinlagen
oder durch persönliche Arbeitsleistung einbringen. Jedes
Mitglied muss darüber hinaus durch persönliche Arbeits-
leistung an der Bewirtschaftung des Betriebszusammen-
schlusses mitwirken.

Schließen sich mehrere Junglandwirte zusammen, kann
die Niederlassungsprämie für bis zu vier Junglandwirte
gewährt werden.

6.5 Berechnungsgrundlage für die Betreuungsge-
bühren ist das förderungsfähige bauliche Investitionsvo-
lumen einschließlich technischer Einrichtungen und Er-
schließung, jedoch ohne Baunebenkosten.
Durch die Gebühr sind die in § 8 Abs. 3 der II. Berech-
nungsverordnung genanntenGebühren, Zuschläge und die
Betreuung beim Grundstückserwerb abgegolten.

Wird die Förderung des Vorhabens nach Bewilligung der
Mittel eingestellt, so können demBetreuer bis zu 40% der
Betreuungsgebühr belassen werden, wenn der Betreuer
nachweist, dass die Einstellung des Vorhabens von ihm
nicht zu vertreten ist.

6.6 Die Erstellung nachfolgender, zwischen Bund und
Ländern abgestimmter Abschnitte können die Länder bei
der Buchführung nachNr. 4.2.1.2 jeweils für fakultativ er-
klären: Forderungenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel,
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kre-
ditinstituten, Naturalbericht, ergänzende Angaben zum
Unternehmen, persönliche Angaben.

Anstelle des BML-Jahresabschlusses kann in Ausnahme-
fällen zur Vermeidung von Härten von den Bewilligungs-
behörden auch die Vorlage eines steuerlichen Jahresab-
schlusses akzeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch
die Vorlage zusätzlicher Unterlagen zur Beurteilung der
Förderungswürdigkeit verlangt werden.

6.7 Die bereinigte Eigenkapitalbildung ergibt sich aus
der Eigenkapitalveränderung, bereinigt um Entnahmen
und Einlagen aus dem Privatvermögen.

6.8 Betriebsnotwendige Vollarbeitskräfte werden
berechnet auf der Grundlage des in der tierischen und



pflanzlichen Produktion und in den Betriebszweigen Di-
rektvermarktung, Urlaub auf demBauernhof, Freizeit und
Erholung sowie hauswirtschaftliche und landwirt-
schaftliche Dienstleistungen und ländlich-handwerk-
liche Tätigkeiten mit Standardwerten des Kuratoriums für
Technik undBauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
oder einer vergleichbaren Einrichtung im Gartenbau in
der jeweils gültigen Fassung ermittelten Gesamtjahresar-
beitsbedarfs, umgerechnet auf vollbeschäftigte Arbeits-
kräfte. Dabei sind angemessene Zuschläge für allgemeine
Arbeiten und Betriebsleitung einzubeziehen.

Je betriebsnotwendiger Vollarbeitskraft werden 2 100
Arbeitsstunden pro Jahr zugrunde gelegt.

6.9 Unternehmen der Landwirtschaft sind die in § 1
Abs. 4 des Gesetzes über die Alterssicherung der Land-
wirte (ALG) definierten Unternehmen.

6.10 Zuwendungsempfänger, die durch Umwandlung
nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
aus Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
(LPG) hervorgegangen sind, müssen nachweisen, dass die
Vermögensauseinandersetzung bis zum Zeitpunkt der Be-
willigung ordnungsgemäß vorgenommen und � sofern
noch nicht abgeschlossen � über diesen Zeitpunkt hinaus
ordnungsgemäß weitergeführt worden ist.
Zuwendungsempfänger, die Vermögensgegenstände aus
der Liquidationsmasse eines aufgelösten landwirtschaft-
lichen Unternehmens übernommen haben, müssen auf
Verlangen nachweisen, dass die Übertragung unter Beach-
tung der Vorschriften des Liquidationsrechts erfolgte.

Im Falle verbundener Unternehmen (Verwaltungs- und
Betriebsgesellschaften, Holding, Konzern) müssen alle
Unternehmen diese Voraussetzungen erfüllen.

7. Übernahme von Bürgschaften
2)

7.1 Für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen im Sinne
von Nr. 5.1 können anteilige modifizierte Ausfallbürg-

schaften von den in der Garantieerklärung genannten Län-
dern (das Land Niedersachsen nach Maßgabe des Staats-
vertrags mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern über
die Umgliederung der Gemeinden im ehemaligen Amt
Neuhaus und anderer Gebiete nach Niedersachsen vom
2. März 1993) übernommen werden, soweit das Darlehen
nicht durch bankübliche Sicherheiten gedeckt und mit der
Zahlung der vertraglich vereinbarten Zins- und Tilgungs-
leistungen gerechnet werden kann. Der Bund übernimmt
hierfür mit gesonderter Erklärung eine Garantie von 60%.

7.2 Bürgschaften können nur für Darlehen übernom-
men werden, die bei Antragstellung auf Bürgschaftsüber-
nahme noch nicht gewährt oder verbindlich zugesagt wor-
den sind. EineDarlehenszusage unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt der Bürgschaftsgewährung ist unschädlich.

7.3 Die Bürgschaften decken höchstens 80 % desAus-
falls an der Hauptforderung, denmarktüblichen Zinsen so-
wie den Kosten der Kündigung und Rechtsverfolgung, für
die Kosten jedoch nur bis zu 2 % des Bürgschaftshöchst-
betrages für die Hauptforderung.

7.4 Der Darlehensnehmer hat so weit wie möglich Si-
cherheiten � vorrangigGrundpfandrechte � zurVerfügung
zu stellen. Dies gilt auch, wenn er nachträglich dafür ge-
eignetes Vermögen erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor
Feststellen des Ausfalls zu verwerten sind, gehören auch
etwaige für das Darlehen gegebene Bürgschaften Dritter.
Bei haftungsbeschränkenden Rechtsformen ist Vorausset-
zung für dieVergabe einerAusfallbürgschaft, dass alle Ge-
sellschafter, die einen wesentlichen Einfluss auf den
Darlehensnehmer ausüben können, für das Darlehen mit-
haften, zumindest aber eine selbstschuldnerische Bürg-
schaft in Darlehenshöhe abgeben.

7.5 Die Verbürgung von Haushaltsmitteln des Bundes
und der Länder sowie die Übernahme vonBürgschaften in
Sanierungsfällen sind ausgeschlossen.
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2) Die Übernahme von Bürgschaften im Rahmen des AFP läuft mit
Ablauf des 31. Dezember 2000 aus.
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1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Vermarktung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse in Bezug auf Menge, Qualität und Art des
Angebotes an die Markterfordernisse angepasst werden.

Essoll einBeitragzurVerbesserungderWettbewerbsfähigkeit
der Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen geleistet
werden, um insbesondere Voraussetzungen für Erlösvorteile
der Erzeuger zu schaffen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind die angemessenen Aufwen-
dungen für:

2.1.1 Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich
der technischen Einrichtungen; die Förderung des dafür
erforderlichen Landankaufs kann von der nach Landes-
recht zuständigen Stelle nur in begründeten Fällen zuge-
lassen werden;

2.1.2 innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau
und/oderModernisierung der technischen Einrichtungen;

2.1.3 Im Zusammenhang mit den Nrn. 2.1.1 und 2.1.2
zählen zu den förderungsfähigen Aufwendungen generell
die Kosten der Vorplanung, soweit es sich nicht um Ver-
waltungskosten der Länder handelt.

Vorhaben können sich in Bauabschnitte gliedern; die
Vorhaben müssen jedoch in längstens fünf Jahren
durchgeführt sein;

2.1.4 * die infolge der Stilllegung von Kapazitäten im Zu-
ge der Strukturverbesserung eintretenden Kosten und
Verluste;

2.1.5 * Arbeitnehmerabfindungen infolge von Stilllegun-
gen.

2.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1 Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien
für Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs-
und Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1750/99 der Kommission entsprechen;

2.2.2 Neuanlagen, wenn dem Aus- oder Umbau vorhan-
dener Anlagen oder dem Ankauf von für das Vorhaben ge-
eigneten Gebäuden, die vor ihrem Ankauf einem anderen
Zweck dienten oder nicht zum gleichen Zweck bereits ge-
fördert wurden, wirtschaftlich der Vorzug zu geben ist;

2.2.3 eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtun-
gen und technische Anlagen;

2.2.4 Wohnbauten nebst Zubehör;

2.2.5 Anschaffungskosten für Pkw und Vertriebsfahrzeu-
ge, Kosten für Büroeinrichtungen;

2.2.6 Kreditbeschaffungskosten, Leasingkosten, Pach-
ten, Erbbauzinsen, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer,
Kauf von Patenten und Lizenzen sowie Marken;

2.2.7 Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen, gebrauch-
te Maschinen und Einrichtungen;

2.2.8 Investitionen auf der Einzelhandelsstufe;

2.2.9 Investitionen von Unternehmen, an denen die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt mittelbar
oder unmittelbar zu mehr als 25 % beteiligt sind;

2.2.10 Stilllegungen von Kapazitäten und Arbeitnehmer-
abfindungen, wenn sich die betreffenden Betriebe über-
wiegend im Besitz der öffentlichen Hand befinden;

2.2.11Stilllegungen von Kapazitäten, deren Errichtung
mit öffentlichen Mitteln, die der Strukturverbesserung
dienten, gefördert worden ist, sofern
� Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen vor

Ablauf von zwölf Jahren ab Fertigstellung,
� technische Einrichtungen vor Ablauf von fünf Jahren

ab Lieferung

stillgelegt werden;

2.2.12 Ankäufe von Kapazitäten, deren Errichtungmit öf-
fentlichen Mitteln, die der Strukturverbesserung dienten,
gefördert worden ist;

2.2.13 Arbeitnehmerabfindungen in solchen Fällen, in
denen aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen Zu-
schüsse zu Arbeitnehmerabfindungen gewährt werden.

3. Zuwendungsempfänger

Als Zuwendungsempfänger kommen vorhandene oder neu
zu schaffende Absatzeinrichtungen und Unternehmen des

Grundsätze für die Förderung imBereich derMarktstrukturverbesserung

* Dieser Fördergegenstand wird zz. nicht angewandt.
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Handels sowie der Be- und Verarbeitung für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse ohne Rücksicht auf ihre Rechts-
form in Betracht, deren Tätigkeit sich nicht gleichzeitig auf
die Produktion landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse er-
streckt.*

4. Anwendungsbereiche

Die Grundsätze finden Anwendung auf:

4.1 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2

� bei Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zier-
pflanzen,

� für die Erfassung, Lagerung, Aufbereitung und Ver-
marktung von Saat- und Pflanzgut,

� für die Erfassung und Lagerung von Lein sowie für
Einrichtungen zur Herstellung, Lagerung und Ver-
marktung von Leinfasern und Nebenprodukten,

� für die Aufbereitung und Lagerung von Heil- und Ge-
würzpflanzen.

4.2 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 mit Maß-
nahmen in anderen als in 4.1 genannten Bereichen für Vor-
haben, für die ein Plan gemäßArt. 40 der Verordnung über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes
durch den EuropäischenAusrichtungs- undGarantiefonds
für die Landwirtschaft (EAGFL) eingereicht worden ist,
dem der Planungsausschuss im Bereich der Verarbeitung
und Vermarktung zugestimmt hat.

4.3 Investitionen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 mit Maß-
nahmen in anderen als in 4.1 genannten Bereichen für Vor-
haben, für die keine EAGFL-Mittel in Anspruch genom-
menwerden sollen, für die aber ein Plan gemäßArt. 40 der
Verordnung über die Förderung der Entwicklung des länd-
lichen Raumes durch den EAGFL erarbeitet worden ist,
dem der Planungsausschuss zugestimmt hat.

5. Zuwendungsvoraussetzungen

5.1 Investitionsförderung

5.1.1 Die Förderung gemäß Nrn. 4.2 bzw. 4.3 setzt vo-
raus, dass ein Plan gemäß Art. 40 der VO (EG) Nr.
1257/�99 über die Förderung der Entwicklung des ländli-

chen Raums durch den EAGFL eingereicht bzw. erarbei-
tet worden ist.

5.1.2 Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen kön-
nen erst nach Ablauf von sieben Jahren nach ihrer Aner-
kennung berücksichtigt werden.

5.1.3 Unternehmen können nur gefördert werden, wenn
sie mindestens fünf Jahre lang mindestens 50% ihrer Auf-
nahmekapazität an den Erzeugnissen, für die sie gefördert
werden, durch Lieferverträge mit Erzeugern binden. Die
beteiligten Erzeuger können sich bei den Lieferverträgen
gemeinschaftlich vertreten lassen. Den Lieferverträgen
stehen entsprechende satzungs-, statutenmäßige oder ge-
sellschaftsvertragliche Verpflichtungen zwischen Erzeu-
gern und gemeinschaftlichen Absatzeinrichtungen gleich.

Von dem Erfordernis der Lieferverträge kann bei Investi-
tionen in Vermarktungseinrichtungen für Blumen und
Zierpflanzen und bei Tierkörperbeseitigungsanlagen we-
gen der besonderen Funktionsweise dieser Absatzeinrich-
tungen abgesehen werden.

5.1.4 Jede Förderung setzt voraus, dass die betriebs-
wirtschaftliche Rentabilität des Vorhabens gesichert er-
scheint. Es sindWirtschaftlichkeitsberechnungen vorzule-
gen, in denen auch nachzuweisen ist, dass die unterstell-
ten Absatzmengen nachhaltig erreichbar sind.

5.1.5 Im Falle von Fusionen oder sonstiger Zusammen-
schlüsse müssen alle beteiligten Unternehmen ihre Zu-
stimmung rechtsverbindlich zugesichert haben. Die dabei
geschlossenen Verträge müssen der Zielsetzung der För-
derung entsprechen. Durch die Förderung darf der Wett-
bewerb nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

5.1.6 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen inner-
halb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung und

� technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Förderungs-
voraussetzungen entsprechend verwendet werden.

5.2 Stilllegungsförderung

5.2.1 Die Förderung setzt die Eintragung einer Grund-
dienstbarkeit im Grundbuch voraus, durch die sich die
Eigentümer verpflichten, die Anlage für einen Zeitraum
von mindestens zwölf Jahren stillzulegen.

5.2.2 Die Förderung von Stilllegungen erfolgt unter dem
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die stillgeleg-

* Der Warenbereich Lein ist von der Einschränkung, dass sich die
Tätigkeit der Zuwendungsempfänger nicht gleichzeitig auf die
Produktion landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse erstreckt, ausge-
nommen.
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ten Anlagen vor Ablauf von zwölf Jahren nach Stilllegung
wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden.

5.3 Förderung von Arbeitnehmerabfindungen

5.3.1 Die Förderung kann gewährt werden, soweit für
Arbeitnehmer infolge von Rationalisierungsmaßnahmen
oder Stilllegungen besondere Härten eintreten (Entlas-
sung, finanzielle Nachteile infolge von Umbesetzung).

6. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

6.1 Zu den Maßnahmen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2
werden Zuschüsse zu den förderungsfähigen Kosten des
Vorhabens bis zu 30 % im Ziel-1-Gebiet und bis zu 25 %
in den übrigen Gebieten gewährt.

Bei Vorhaben, die zusätzlich eine Förderung aus dem
EAGFL erhalten, beträgt der Zuschuss für den Teil der
Investitionen, der gleichzeitig nach diesen Grundsätzen
und aus dem EAGFL förderungsfähig ist, jedoch nicht
mehr als die Differenz zwischen 35 % im Ziel-1-Gebiet
(30 % in den übrigen Gebieten) der nach diesen
Grundsätzen förderungsfähigen Kosten des Vorhabens
und dem Zuschuss aus dem EAGFL.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o.g. Fördersätze nicht angerechnet.

6.2 Bei Maßnahmen gemäß Nr. 2.1.4 soll der Zuschuss
in jedem Warenbereich die Kosten und Verluste der Still-
legung gleichwertig abdecken; er kann bis zu 40 % der
Kosten und Verluste betragen.

Die Berechnung der Verluste erfolgt auf der Basis des
kalkulatorischen Restwertes, zu dessen Berechnung vom
Anschaffungswert auszugehen ist; der Verlust ergibt sich
aus der Differenz zwischen dem kalkulatorischen Rest-
wert und dem Verkehrswert. Bei Stilllegung von Kapazi-
täten, deren Errichtung mit öffentlichen Mitteln, die der
Strukturverbesserung dienten, gefördert worden ist, ist der
kalkulatorische Restwert um den Prozentsatz zu kürzen,
mit dem die Investition gefördert wurde.

Bei Unternehmensstilllegungen von geringem Umfang
kann ein pauschaler Zuschuss gewährt werden, der je still-
gelegtem Unternehmen den Betrag von 25 000 DM nicht
übersteigen darf.

6.3 Bei Maßnahmen gemäß Nr. 2.1.5 beträgt der Zu-
schuss 50%derArbeitnehmerabfindung entsprechend der
Berechnung nach der Anlage; soweit ein Sozialplan eine
geringere Abfindung vorsieht, ist dieser Berechnungs-
grundlage. Im Einzelfall darf der Zuschuss 15 000 DM
nicht übersteigen.
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Anlage

zu denGrundsätzen für die Förderung imBereich
der Marktstrukturverbesserung

Berechnung der förderungsfähigen Arbeitneh-
merabfindung

Die Berechnung der förderungsfähigen Arbeitnehmer-
abfindung erfolgt auf der Grundlage der anliegenden
Punktwerttabellen 1 und 2. Dabei entsprechen 14 Punkte
einem Bruttomonatsverdienst. Der Monatsverdienst wird
aus dem Durchschnittsbruttoverdienst des betroffenen
Arbeitnehmers in den letzten zwölf Monaten vor Eintritt
der besonderen Härte ermittelt.

Dabei wird die Betriebszugehörigkeit mit einem von 1 bis
25 Jahren ansteigenden Punktwert von 0 bis zu 84 Punk-
ten nach der Punktwerttabelle 1 berücksichtigt; bei wei-
terer Dauer der Betriebszugehörigkeit tritt keine Erhöhung
des Punktwertes ein.

Bei der Ermittlung dieses Punktwertes werden die vor
dem 25. Lebensjahr des Arbeitnehmers liegenden Zeiten
der Betriebszugehörigkeit voll berücksichtigt.

Ferner wird das Lebensalter des ausscheidenden Arbeit-
nehmers mit dem Punktwert nach der Punktwerttabelle 2
berücksichtigt. In der Tabelle sind etwaige Verschlech-
terungen des bisherigen sozialen Besitzstandes bewertet
worden, insbesondere Verdienstminderung, Arbeits-
losigkeit und Minderung der Rechte aus der Altersver-
sorgung.

Punktwerttabelle 1

Berücksichtigung der Dauer der
Betriebszugehörigkeit

Jahr Punkte

1 0
2 2
3 4
4 7
5 10
6 14
7 18
8 22
9 26
10 31
11 36
12 41
13 46
14 50
15 54

16 57
17 60
18 63
19 66
20 69
21 72
22 75
23 78
24 81
25 84

Punktwerttabelle 2

Alter Punkte
25 20
26 22
27 24
28 27
29 30
30 32
31 34
32 36
33 39
34 40
35 42
36 44
37 46
38 47
39 48
40 49
41 51
42 52
43 53
44 54
45 55
46 55
47 55
48 56
49 82
50 86
51 87
52 89
53 90
54 93
55 93
56 95
57 89
58 82
59 75
60 67
61 58
62 48
63 38
64 24
65 0
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1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Verarbeitung und Vermark-
tung zusammengefasster Partien von ökologisch oder
regional erzeugten landwirtschaftlichen Produkten an die
Erfordernisse des Marktes angepasst werden, um damit
insbesondere Voraussetzungen für eine Nachfragebe-
friedigung nach diesen Produkten und Erlösvorteile für
die Erzeuger zu schaffen.

A. Förderung der Verarbeitung und Vermark-
tung ökologisch erzeugter Produkte

1. Zuwendungsempfänger

1.1 Zusammenschlüsse von mindestens fünf Erzeu-
gern, die ökologische Produkte erzeugen und sich nach
den im Anhang aufgeführten Kriterien einem Kontrollver-
fahren unterziehen,

1.2 Unternehmen des Handels oder der Be- und Ver-
arbeitung, die ökologisch erzeugte Produkte aufnehmen
und die sich nach den imAnhang festgelegten Kriterien ei-
nem Kontrollverfahren unterziehen.

2. Begriffsbestimmung

Ökologisch erzeugte Produkte im Sinne dieser Grundsätze
sind Erzeugnisse, die nach den im Anhang aufgeführten
Kriterien erzeugt wurden.

B. Förderung der Verarbeitung und Vermark-
tung regional erzeugter Produkte

1. Zuwendungsempfänger

1.1 Zusammenschlüsse von mindestens fünf Erzeu-
gern, die landwirtschaftliche Erzeugnisse in einer Erzeu-
gungsregion für bestimmte Vermarktungsregionen produ-
zieren und sich einem Kontrollverfahren in Bezug auf die
regionale Herkunft unterziehen.

1.2 Erzeugerzusammenschlüsse, die einen Umsatz
für eine Gruppe verwandter Erzeugnisse in Höhe der

Mindestmengen nach den Durchführungsbestimmungen
des Marktstrukturgesetzes erreichen oder Erzeugerzu-
sammenschlüsse im Bereich Obst und Gemüse, die einen
Jahresumsatz von mehr als 3 Millionen DM erreichen,
sind von der Förderung nach diesen Grundsätzen ausge-
schlossen.

1.3 Unternehmen des Handels oder der Be- und Ver-
arbeitung, die regional erzeugte Produkte aufnehmen und
diese in bestimmten Vermarktungsregionen absetzen und
sich einem Kontrollverfahren in Bezug auf die regionale
Herkunft unterziehen.

2. Begriffsbestimmungen

2.1 Regional erzeugte landwirtschaftliche Produkte im
Sinne dieser Grundsätze sind Erzeugnisse die in einer Er-
zeugungsregion produziert und in einer Vermarktungsre-
gion abgesetzt werden.

2.2 Eine Erzeugungsregion im Sinne dieser Grund-
sätze ist ein ausschließlich nach natürlichen und / oder
nach historischen Gegebenheiten abgegrenzter zusam-
menhängender Raum, der in der Regel Teil eines oder
mehrerer Bundesländer ist.

2.3 EineVermarktungsregion imSinne dieserGrundsät-
ze ist in der Regel die Erzeugungsregion und / oder eine der
Erzeugungsregion nahegelegene Region, die ausreichende
Absatzchancen für die regionalen Produkte bietet.

C. Allgemeine Grundsätze für die Förderung

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Förderungsfähig sind angemessene Aufwen-
dungen für:

1.1.1 Die Gründung und das Tätigwerden von Erzeu-
gerzusammenschlüssen (Organisationskosten).

1.1.2 Die wesentliche Erweiterung der Tätigkeit eines
Erzeugerzusammenschlusses und die Vereinigung von
Erzeugerzusammenschlüssen und die damit verbundenen
zusätzlichen Organisationskosten.

Grundsätze für die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung
ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte
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Wesentliche Erweiterungen im Sinne dieser Grundsätze
sind:

� die Aufnahme weiterer Erzeuger in den Zusammen-
schluss,

� die Aufnahme von landwirtschaftlichen Produkten,
die bisher nicht in die Vermarktung des Zusammen-
schlusses einbezogen waren,

� die Einführung oder Erweiterung der Be- oder Ver-
arbeitung ökologisch oder regional erzeugter land-
wirtschaftlicher Produkte

verbunden mit einer zu erwartenden Steigerung des Ge-
samtumsatzes aus eigener Produktion des Erzeuger-
zusammenschlusses um mindestens 50 % in einem
Zeitraum von fünf Jahren.

Vereinigung im Sinne dieser Grundsätze ist die Gründung
eines Erzeugerzusammenschlusses, bei der sich mindes-
tens zwei bestehende Erzeugerzusammenschlüsse zusam-
menschließen.

1.1.3 Investitionen von Erzeugerzusammenschlüssen
oder Unternehmen des Handels oder der Be- und Verar-
beitung, die der Erfassung, Lagerung, Kühlung, Sortie-
rung, marktgerechten Aufbereitung, Verpackung, Etiket-
tierung, Be- oder Verarbeitung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse dienen.

1.1.4 Ausgaben von Erzeugerzusammenschlüssen oder
Unternehmen des Handels oder der Be- und Verarbeitung
für die Erarbeitung und Einführung von Vermarktungs-
konzeptionen unter besonderer Berücksichtigung der In-
teressen der landwirtschaftlichen Erzeuger.

1.2 Zu den Organisationskosten können insbeson-
dere gezählt werden:

1.2.1 Gründungskosten und Kosten für die wesentliche
Erweiterung der Tätigkeit eines Erzeugerzusammen-
schlusses,

1.2.2 Personal-, Reise- und Geschäftskosten,

1.2.3 Kosten für die Zusammenfassung des Angebots
ausschließlich der Frachten,

1.2.4 Lagerungskosten, soweit die Lagerung in Verbin-
dung mit der Zusammenfassung des Angebots steht. Men-
gen- und wertmäßige Lagerungsverluste sind nicht bei-
hilfefähig,

1.2.5 Kosten für die marktgerechte Aufbereitung des Ver-
kaufserzeugnisses sowie der Verpackung und der Etiket-
tierung,

1.2.6 Versicherungskosten, soweit das zu versichernde
Risiko den Erzeugerzusammenschluss betrifft,

1.2.7 Kosten für die Durchführung der Beratung, die
Qualitätskontrolle und Einführung eines Qualitätsmana-
gementsystems und eines Umweltmanagementsystems
einschließlich deren Erstzertifizierung,

1.2.8 Kosten für Büroeinrichtungen sowie für Büroma-
schinen.

1.3 Zu den Ausgaben für die Erarbeitung und Ein-
führung von Vermarktungskonzeptionen können ins-
besondere gezählt werden:

Marktanalysen, Entwicklungsstudien, auf die Vermark-
tung bezogene Beratungs- und Planungsmaßnahmen
sowie darauf aufbauende informations- und öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen.

1.4 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

1.4.1 Bei den Organisationskosten

� Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzinsen
und Grunderwerbssteuer,

� Abschreibungsbeträge für Investitionen;

1.4.2 bei den Investitionskosten

� Kosten für Wohnbauten nebst Zubehör,

� Ersatzbeschaffungen und Eigenleistungen, ge-
brauchte Maschinen und Einrichtungen,

� eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen
und technische Anlagen,

� Anschaffungskosten für Pkw sowie, bei Unternehmen
nach Nummer 1.2 (A) und 1.3 (B), Vertriebsfahrzeu-
ge,

� Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für In-
vestitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen für land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG)
Nr.1750/99 der Kommission entsprechen;

1.4.3 sowohl bei den Organisationskosten als auch bei
den Investitionskosten

� Aufwendungen, die unmittelbar die Erzeugung betref-
fen (Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutz-
mittel, Tiermaterial und dergleichen, Futtermittel,
tier-ärztliche Behandlungs- und Arzneikosten),

� Aufwendungen, die dem Absatz auf der Erzeuger-
und Einzelhandelsstufe dienen;

1.4.4 bei den Ausgaben für die Erarbeitung und Ein-
führung von Vermarktungskonzeptionen.
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Aufwendungen, die durch die �Rahmenregelungen für
einzelstaatliche Beihilfen im Bereich der Werbung für
landwirtschaftliche Erzeugnisse (ausgenommen Fische-
reierzeugnisse) und bestimmte nicht in Anhang II des
EWG-Vertrages genannte Erzeugnisse� ausgeschlossen
sind.

2. Zuwendungsvoraussetzungen

2.1 Erzeugerzusammenschlüsse müssen � unabhängig
von ihrer Rechtsform � auf Dauer, mindestens aber für
fünf Jahre, angelegt sein. Die dem Zusammenschluss zu-
grunde liegenden Verträge bedürfen der Schriftform und
müssen der Zielsetzung der Förderung entsprechen.

Bei einer wesentlichen Erweiterung des Erzeugerzusam-
menschlusses beginnt die Frist von fünf Jahren mit dem
Zeitpunkt der wesentlichen Erweiterung erneut.

2.2 Der demZusammenschluss zugrunde liegende Ver-
trag und sonstige Unterlagen müssen die Konzeption des
Erzeugerzusammenschlusses aufzeigen; sie muss erken-
nen lassen, dass

� die unterstellten Produktpreise, Produktions- undAb-
satzmengen erreicht werden können und

� sie zur Sicherung des landwirtschaftlichen Einkom-
mens beiträgt oder

� sie neue Märkte erschließt oder

� sie der wachsenden Nachfrage nach diesen Produk-
ten entgegenkommt.

2.3 Die Gewährung von Zuwendungen zu Investitions-
kosten setzt voraus, dass die betriebswirtschaftliche Ren-
tabilität des Vorhabens auf der Grundlage geeigneter Un-
terlagen gesichert erscheint.

2.4 Unternehmen nach 1.2 (A) und 1.3 (B) müssen spä-
testens zwei Jahre nach Bewilligung der Förderungsmit-
tel mindestens 40 % der durch die Investition geschaffe-
nen Kapazität für wenigstens fünf Jahre mit Produkten von
Erzeugern, die einemZusammenschluss nach 1.1 (AundB)
angehören, auslasten. Das Unternehmen muss sich durch
entsprechende Lieferverträge mit den Erzeugern gebun-
den haben.

2.5 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem
Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertig-
stellung,

� technischen Einrichtungen innerhalb eines Zeit-
raumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Zuwendungsvo-
raussetzungen entsprechend verwendet werden.

2.6 Die Zuwendung zu den Organisationskosten wird
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der
Erzeugerzusammenschluss sich innerhalb eines Zeitrau-
mes von fünf Jahren ab Gründung oder wesentlicher Er-
weiterung auflöst, gewährt.

2.7 Die Gewährung von Zuwendungen zu den Ausga-
ben für die Erarbeitung und Einführung von Vermark-
tungskonzeptionen setzt voraus, dass

� Vermarktungskonzeptionen soweit sie für Unter-
nehmen nach Nr. 1.2 (A) und 1.3 (B) erstellt werden
in Zusammenarbeit mit Erzeugerzusammenschlüssen
nach Nummer 1.1 (A und B) erarbeitet werden,

� die landwirtschaftliche Erzeugerstufe angemessen an
derWertschöpfung in der gesamten Erzeugungs- und
Vermarktungskonzeption beteiligt ist und das Vorha-
ben geeignet ist, zur Sicherung des landwirtschaftli-
chen Einkommens beizutragen,

� die Dauerhaftigkeit des Vorhabens gesichert er-
scheint.

Die der Konzeption zugrunde liegenden Vereinbarungen
bedürfen der Schriftform.

3. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

3.1 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 1.1.1 können Zu-
wendungen im ersten Jahr bis zu 5 v. H., im zweiten, drit-
ten, vierten und fünften Jahr jeweils bis zu 3 v. H. des Ver-
kaufserlöses ihrer jährlich nachgewiesenen Erzeugung
gewährt werden. Der Betrag darf im ersten Jahr 60 v. H.,
im zweiten Jahr 50 v. H., im dritten 40 v. H., im vierten
30 v. H. und im fünften Jahr 20 v. H. ihrer angemessenen
Organisationskosten nicht übersteigen.

3.2 Erzeugerzusammenschlüsse können Zuschüsse
gemäß 3.1 für Aufwendungen nach 1.1.2 erhalten, die ih-
nen durch eine weitergehende Anpassung an die Erfor-
dernisse des Marktes, gemessen an der Tätigkeit der Zu-
sammenschlüsse vor deren Umbildung entstehen.

3.3 Zu den Aufwendungen gem. Nr. 1.1.3 können Zu-
schüsse bis zu 30 v. H. der Investitionskosten gewährt wer-
den.

Bei Vorhaben, die zusätzlich eine Förderung aus dem Eu-
ropäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL)
erhalten, beträgt der Zuschuss für den Teil der Investitio-
nen, der gleichzeitig nach diesen Grundsätzen und aus
dem EAGFL beihilfefähig ist, jedoch nicht mehr als die
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Differenz zwischen 35%der nach diesenGrundsätzen bei-
hilfefähigen Kosten des Vorhabens und dem Zuschuss aus
dem EAGFL. Die Investitionszulage nach dem Investi-
tionszulagengesetz wird auf die o. g. Fördersätze nicht an-
gerechnet.

3.4 Zu Maßnahmen gemäß Nummer 1.1.4 können
Zuwendungen bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen
Ausgaben gewährt werden, höchstens jedoch 75 000 DM.

Anhang

Es gelten die Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/911, zuletzt geändert durch Verordnung (EG)

Nr. 1804/19992, auch soweit diese nach Artikel 3 erst ab
dem 24. August 2000 gelten, sowie die aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erlassenen Vorschriften.

1 Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über
den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG
Nr. L 198 S. 1)

2 Verordnung (EG) Nr. 1804/1999 des Rates vom 19. Juli 1999 zur
Einbeziehung der tierischen Erzeugung in den Geltungsbereich der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 222 S. 1)
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1. Startbeihilfen (Zweckbestimmung)

Die Beihilfen haben den Zweck, die Gründung von Er-
zeugergemeinschaften und deren Vereinigungen zu er-
leichtern und ihre Tätigkeit zu fördern.

1.1 Erzeugergemeinschaften

1.1.1 Empfänger der Beihilfen

Als Empfänger der Beihilfen kommen nur anerkannte Er-
zeugergemeinschaften in Betracht. Erzeugergemein-
schaften können nur anerkannt werden, wenn ihre Mit-
glieder Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes bei
Erzeugergemeinschaften für landwirtschaftliche Erzeug-
nisse oder Inhaber eines fischwirtschaftlichen Betriebes
bei Erzeugergemeinschaften für fischwirtschaftliche Er-
zeugnisse sind. Dabei muss jeder Inhaber ein Erzeugnis
erzeugen, das Gegenstand der Tätigkeit der Erzeugerge-
meinschaft ist.

Der Begriff landwirtschaftlicher bzw. fischwirtschaft-
licher Betrieb stellt auf einen Betrieb ab, der auf die Ge-
winnung land- oder fischwirtschaftlicher Erzeugnisse
(Urerzeugnisse) gerichtet ist. Darunter fallen auch solche
Betriebe, die im Sinne der Steuergesetzgebung die Gewin-
nung von Urerzeugnissen gewerblich betreiben.

Mit den Beihilfen dürfen nur Erzeugergemeinschaften
gefördert werden. Es darf mit ihnen keine unmittelbare
Förderung der Mitglieder erfolgen.

1.1.2 Bemessungsgrundlage der Beihilfen

1.1.2.1 Bemessung nach der Höhe des Verkaufserlöses

Gemäß § 5Abs. 1 des Marktstrukturgesetzes betragen die
Beihilfen im ersten Jahr bis zu 3%, im zweiten Jahr bis zu
2%, im dritten, vierten und fünften Jahr jeweils bis zu 1%
des Verkaufserlöses der von der Anerkennung erfassten,
jährlich nachgewiesenen Erzeugung der Erzeugergemein-
schaft.

Der Gesamtbetrag der einer Erzeugergemeinschaft ge-
währten Beihilfe darf jedoch nicht die Summe der nach
vorstehender Bemessungsgrundlage sich für die ersten
drei Jahre ergebenden Höchstbeträge übersteigen.

Hier ist die verkaufte Erzeugung zugrunde zu legen, wobei
es nicht darauf ankommt, ob der Verkauf der Erzeugnisse
durch die Erzeugergemeinschaft oder ob er im Rahmen
von individuellen oder generellen Befreiungen von der
Verpflichtung, durch die Erzeugergemeinschaft zum

Verkauf anbieten zu lassen, durch die einzelnen Erzeuger
selbst erfolgt.

Die für den Eigenbedarf bestimmte Erzeugung kann nicht
in die Bemessungsgrundlage für die Beihilfenberechnung
einbezogen werden.

1.1.2.2 Begrenzung nach der Höhe der Verwaltungs-
kosten einschließlich der Kosten für Beratung und Qua-
litätskontrolle.

Die Beihilfen sind in ihrer Höhe begrenzt im ersten Jahr
auf höchstens 60 %, im zweiten Jahr auf höchstens 40 %,
im dritten, vierten und fünften Jahr jeweils auf höchstens
20 % ihrer angemessenen Verwaltungskosten einschließ-
lich der Kosten für Beratung und Qualitätskontrolle � im
Weiteren hier als Organisationskosten bezeichnet. Dazu
zählen die mit der Gründung und dem Tätigwerden der
Erzeugergemeinschaft in Verbindung stehenden perso-
nellen und sächlichen Kosten, wobei die Angemessenheit
zu berücksichtigen ist.

Zu den beihilfefähigen Organisationskosten können ins-
besondere gezählt werden:

1.1.2.2.1 Gründungskosten;

1.1.2.2.2 Personal- undReisekosten, soweit dieseKosten
der Erzeugergemeinschaft aufgrund ihrer Tätigkeit im
Hinblick auf die Anpassung an die Erfordernisse des
Marktes zusätzlich entstehen;

1.1.2.2.3 Geschäftskosten, Kosten für Büroeinrichtung,
Büromaschinen und -geräte sowie für die Anschaffung
von Personenkraftwagen;

1.1.2.2.4 Kosten für die Zusammenfassung desAngebots
durch die Erzeugergemeinschaft ausschließlich der
Frachten;

1.1.2.2.5 Lagerungskosten, soweit die Lagerung in Ver-
bindung mit der Zusammenfassung des Angebots steht
und diese Kosten nicht bei Maßnahmen der Markt-
regelung berücksichtigt werden. Abschreibungsbeträge
für Investitionen sowie mengen- und wertmäßige
Lagerungsverluste sind nicht beihilfefähig;

1.1.2.2.6 Kosten für die marktgerechteAufbereitung des
Verkaufserzeugnisses sowie der Verpackung und der
Etikettierung, soweit diese Kosten für die betreffenden
Erzeugnisse der Mitglieder der Erzeugergemeinschaft

Grundsätze für die Förderung aufgrund des Marktstrukturgesetzes
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über das bisherige Ausmaß hinaus aufgrund der Tätigkeit
der Erzeugergemeinschaft im Hinblick auf eine Anpas-
sung an die Erfordernisse des Marktes zusätzlich entste-
hen. Abschreibungsbeträge für Investitionen sind nicht
beihilfefähig;

1.1.2.2.7 Versicherungskosten, soweit das zu versi-
chernde Risiko die Erzeugergemeinschaft betrifft;

1.1.2.2.8 Kosten des Verkaufs für das Angebot aus-
schließlich für Frachten;

1.1.2.2.9 Kosten für die Durchführung der Beratung und
Qualitätskontrolle.

Im Rahmen derAnwendung bestimmter Erzeugungs- und
Qualitätsregeln die Kosten eines gemeinschaftlich durch-
geführten Gesundheitsdienstes sowie bei pflanzlichen
Erzeugnissen auch die Kosten für Warndienste. Hierzu
rechnen insbesondere die damit in Verbindung stehenden
Kosten der Überwachung der Durchführung vorbeugender
Gesundheits- und Hygienemaßnahmen. Dabei können
unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Notwen-
digkeiten auch diejenigen Kosten als beihilfefähig ange-
sehen werden, die sich auf Vorprodukte des Erzeugnisses
beziehen, für das die spezielle Erzeugergemeinschaft
gebildet ist (darunter fallen z. B. bei einer Erzeugerge-
meinschaft Schlachtschweine gemeinschaftlich durch-
zuführende vorbeugende Gesundheits- und Hygienemaß-
nahmen, die sich auf Ferkel in Mitgliedsbetrieben
beziehen, oder bei einer Erzeugergemeinschaft für Wein
gemeinschaftlich durchzuführende vorbeugendeMaßnah-
men zur Schadensverhütung, die sich auf Weintrauben
beziehen);

1.1.2.2.10 Beiträge an Vereinigungen von Erzeugerge-
meinschaften zu deren Aufwendungen, soweit diese bei-
hilfefähige Zwecke betreffen.

1.1.2.3 Nicht beihilfefähig sind:

1.1.2.3.1 Kosten, die unmittelbar die Erzeugung betref-
fen. Als solche sind insbesondere anzusehen: Kosten für
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel,
Tiermaterial und dergleichen, Futtermittel, tierärztliche
Behandlungs- und Arzneikosten;

1.1.2.3.2 Kreditbeschaffungskosten und Zinsen.

1.1.3 Behandlung anerkannter Erzeugergemeinschaften,
die aus Zusammenschlüssen hervorgehen.

1.1.3.1 Die in § 5Abs. 2 desMarktstrukturgesetzes näher
bezeichneten anerkannten Erzeugergemeinschaften kön-
nen eine Beihilfe nur für solche Aufwendungen erhalten,
die ihnen durch einewesentlichweitergehendeAnpassung
an die Erfordernisse des Marktes zusätzlich entstehen.

Als wesentlich weitergehende Anpassung an die Erfor-
dernisse des Marktes ist anzusehen:

1.1.3.1.1 diewesentliche quantitativeVergrößerung eines
bestehenden Erzeugerzusammenschlusses, der denAbsatz
nach gemeinsamenVerkaufsregeln vornimmt oder bei dem
die zur Veräußerung bestimmten Erzeugnisse durch die
Erzeugergemeinschaft zum Verkauf angeboten werden;
und/oder

1.1.3.1.2 die wesentliche qualitative Funktionsänderung
eines bestehenden Zusammenschlusses durch Einführung
gemeinsamer Verkaufsregeln bzw. Einführung des zum
Verkauf Anbietens durch die Erzeugergemeinschaft,

1.1.3.1.3 die Einführung bzw. Verschärfung der gemein-
samen Erzeugungs- und Qualitätsregeln, sofern sie mit ei-
ner quantitativen Vergrößerung oder einer qualitativen
Funktionsänderung im Sinne von Nr. 1.1.3.1.1 bzw.
1.1.3.1.2 verbunden ist.

1.2 Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften

1.2.1 Empfänger der Beihilfen

1.2.1.1 Als Empfänger der Beihilfen kommen nur an-
erkannte Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften in
Betracht. Den Vereinigungen können nur anerkannte
Erzeugergemeinschaften beitreten.

1.2.2 Bemessungsgrundlagen der Beihilfen

1.2.2.1 Bemessung nach der Höhe des Verkaufserlöses

Für Vereinigungen gilt sinngemäß das gleiche wie für
Erzeugergemeinschaften (vgl. Nr. 1.1.2.1). Dabei sind die
Verkaufserlöse der von der Anerkennung erfassten, jähr-
lich nachgewiesenen Erzeugung der Erzeugergemein-
schaften, die der Vereinigung angehören, zugrunde zu le-
gen.

1.2.2.2 Begrenzung nach der Höhe der Organisations-
kosten. Zu den beihilfefähigen Organisationskosten kön-
nen insbesondere gezählt werden:

1.2.2.2.1 die Kosten wie unter den Nrn. 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3 und 1.1.2.2.9 in Verbindung mit den
Erzeugergemeinschaften angeführt;

1.2.2.2.2 sofern eine Vereinigung im Einvernehmen mit
ihren Erzeugergemeinschaften die Lagerung, die markt-
gerechte Aufbereitung des Verkaufserzeugnisses und die
Verpackung übernimmt, finden die Bestimmungen der
Nrn. 1.1.2.2.5 und 1.1.2.2.6 entsprechend Anwendung.

1.2.2.2.3 Hat eine Vereinigung mit der Übernahme von
unter Nr. 1.2.2.2.2 angeführten Tätigkeiten ein Risiko zu
tragen, die Kosten einer entsprechenden Risikover-
sicherung.
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1.3 Abgrenzung der Förderung zwischen Erzeuger-
gemeinschaften und deren Vereinigungen

§ 5 Abs. 3 des Marktstrukturgesetzes bestimmt, dass für
den gleichen Zweck eine Beihilfe nur einmal, entweder
der Erzeugergemeinschaft oder der Vereinigung, gewährt
werden kann. Damit soll eine Doppelförderung ausge-
schlossen werden. Führt also eine Erzeugergemeinschaft
Beiträge an dieVereinigung ab, aus denen dieVereinigung
ihrenAufwand bestreitet, so können diese Beiträge, soweit
sie beihilfefähigen Verwendungszwecken zugeführt wer-
den, nur

� entweder bei den Erzeugergemeinschaften als
Ausgaben oder

� bei den Vereinigungen als Kosten

Grundlage für eine Beihilfegewährung sein.

2. Investitionsbeihilfen

2.1 Erzeugergemeinschaften, Erzeugerorganisa-
tionen

2.1.1 Empfänger der Beihilfen

Empfänger der Beihilfen können nur anerkannte Er-
zeugergemeinschaften im Sinne des Marktstrukturgeset-
zes, anerkannte Erzeugerorganisationen im Sinne der
Verordnung (EWG) Nr. 3759/92 über die gemeinsame
Marktorganisation für Fischereierzeugnisse und Erzeug-
nisse der Aquakultur und anerkannte Erzeugergemein-
schaften im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71
über die gemeinsame Marktorganisation für Hopfen sein.
Es können also nur Investitionen bezuschusst werden, an
denen die vorgenannten Erzeugergemeinschaften oder
Erzeugerorganisationen Eigentum erwerben und die durch
sie selbst genutzt werden. Eine Weitergabe der Beihilfen
an einzelne Mitglieder, auch in Form von Sachzuwendun-
gen, ist ausgeschlossen.

2.1.2 Höhe der Beihilfen

Der Beihilfesatz beträgt bis zu 25%der beihilfefähigen In-
vestitionskosten. Bei Vorhaben, die zusätzlich eine
Förderung nach dem Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds (EAGFL), Abteilung Ausrichtung, erhal-
ten, beträgt der Zuschuss für denTeil der Investitionen, der
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen und aus dem
EAGFL beihilfefähig ist, jedoch nicht mehr als die Dif-
ferenz zwischen 35 % der nach diesen Grundsätzen bei-
hilfefähigen Kosten des Vorhabens und dem Zuschuss aus
dem EAGFL.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o. g. Fördersätze nicht angerechnet.

2.1.3 Beihilfefähige Investitionen

Beihilfefähig sind nur Erstinvestitionen; Ersatzbeschaf-
fungen können nicht bezuschusst werden. Als beihilfe-
fähige Investitionen können insbesondere angesehen wer-
den:

2.1.3.1 Investitionen, die dem Transport zum Zwecke
der Zusammenfassung und des Absatzes des gemeinsa-
menAngebots dienen;

2.1.3.2 Investitionen, die unmittelbar der Anwendung
der satzungsgemäßen Erzeugungs- und Qualitätsregeln
dienen (z. B. Waagen in der Schweinemast zur Erzielung
eines marktgerechtenAngebots von Schweinen bestimm-
ter Qualität, Kühlungseinrichtungen für verschiedene
pflanzliche und tierische Erzeugnisse);

2.1.3.3 Investitionen für die marktgerechte Aufberei-
tung oderVerpackung einschließlich Etikettierung desAn-
gebots;

2.1.3.4 Investitionen für die Lagerung des Angebots.

2.1.4 Nicht beihilfefähige Investitionen.

Nicht beihilfefähig sind:

2.1.4.1 Investitionen, die nicht den Auswahlkriterien für
Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs- undVer-
marktungsbedingungen für land- und forstwirtschaftliche
Erzeugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1750/99 der
Kommission entsprechen;

2.1.4.2 Anlageinvestitionen, die unmittelbar der Erzeu-
gung dienen. Als solche sind insbesondere anzusehen:
Bauten sowie lebendes und totes Inventar;

2.1.4.3 Kosten für Wohnbauten nebst Zubehör und für
den Erwerb von Grund und Boden.

Die Förderung des Erwerbs von Grund und Boden, der für
das betreffende Bauvorhaben unmittelbar benötigt wird,
kann von der nach Landesrecht zuständigen Stelle in be-
gründeten Fällen zugelassen werden. Auch Kredit-
beschaffungskosten, Pachten und Erbbauzinsen haben
außer Betracht zu bleiben. Etwa gewährte Rabatte oder
Skonti sind von den Kosten vorweg in Abzug zu bringen.

2.2 Vereinigungen von Erzeugergemeinschaften

Als beihilfefähige Investitionen können � sofern die Ver-
einigung im Einvernehmen mit ihren Erzeugergemein-
schaften die Lagerung, die marktgerechte Aufbereitung
und Verpackung übernimmt � angesehen werden:
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� Investitionen für die Lagerung der Angebote der an-
geschlossenen Erzeugergemeinschaften,

� Investitionen für die marktgerechte Aufbereitung
oder Verpackung und Etikettierung der Angebote.

Nicht beihilfefähig sind die unter 2.1.4 aufgeführten
Kosten.

3. Förderung von Unternehmen

3.1 Empfänger der Beihilfen

Als Empfänger der Beihilfen kommen nach Maßgabe der
in § 6 Abs. 1 des Marktstrukturgesetzes genannten Vo-
raussetzungen Unternehmen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform in Betracht, die mittels Lieferverträge in
entsprechendem Umfang Erzeugnisse der Erzeugerge-
meinschaften oder Erzeugerorganisationen aufnehmen
und beihilfefähige Investitionen tätigen.

3.2 Beihilfefähige Investitionen

Als beihilfefähige Investitionen sind solche anzusehen,
die der Verbesserung der Qualität und des Absatzes des
oder der Erzeugnisse dienen, die Gegenstand der Liefer-
verträge sind.

Dazu zählen insbesondere Investitionen, die der Lagerung,
Kühlung, Sortierung, marktgerechten Aufbereitung, Ver-
packung oder Etikettierung dienen, soweit sie unmittelbar
Erzeugnisse betreffen, die in der Anhangliste1) aufgeführt
sind. Es zählenweiter dazu Investitionen, die der Be- oder
Verarbeitung des oder der Rohprodukte dienen, über die
mit Erzeugergemeinschaften Lieferverträge geschlossen
sind, soweit das betreffende Be- und Verarbeitungs-
erzeugnis, zu dessen Herstellung die Investition getätigt
wird, in der Anhangsliste des Marktstrukturgesetzes
aufgeführt ist. (So können z. B. Maschinen oder Anlagen
für die Herstellung von Butter oder Käse gefördert wer-
den, wenn in entsprechendem Umfang mit Erzeugerge-
meinschaften Lieferverträge über Milch abgeschlossen
sind. Es können dagegen beispielsweise nicht Investitio-
nen gefördert werden, die unmittelbar mit der Herstellung
von Kondensmilch in Verbindung stehen, weil Kondens-
milch in der Anhangliste des Gesetzes nicht erfasst ist.)
Nicht beihilfefähig sind die Investitionen für Vertriebs-
fahrzeuge sowie die unter Nr. 2.1.4 aufgeführten Kosten.

3.3 Höhe der Beihilfen

Der Beihilfesatz beträgt bis zu 25 % der beihilfefähigen
Investitionskosten. Satz 2 und 3 der Nr. 2.1.2 gelten ent-
sprechend.

Eine Investition ist u. a. erst dann als der Verbesserung der
Marktstruktur dienend anzusehen, wenn mindestens zwei
Fünftel der durch die Investition geschaffenen Kapazität
durch über Lieferverträge gebundene Erzeugnisse von
Erzeugergemeinschaften ausgelastet werden.

Der Beihilfesatz ist auf den anteiligenWert der Investition
zu beziehen, der durch Erzeugnisse ausgelastet wird, die
über die Lieferverträge mit Erzeugergemeinschaften
gebunden sind.

4. Allgemeine Bestimmungen

4.1 Ausschluss der Doppelförderung

Investitionen, die aufgrund anderer Maßnahmen des Bun-
des und/oder der Länder, die auf die Verbesserung der
Marktstruktur gerichtet sind, bezuschusst werden, dürfen
nicht nach dem Marktstrukturgesetz gefördert werden.

Das gilt hinsichtlich der Startbeihilfen sinngemäß.

4.2 Beginn der Förderung

Erzeugergemeinschaften undVereinigungen können Start-
beihilfen für solcheAufwendungen erhalten, die vomTage
der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen, jedoch
nicht vor Eingang des Antrags auf Anerkennung bei der
zuständigen Behörde entstanden sind. Gründungskosten
sind unabhängig davon beihilfefähig.

Das erste Förderungsjahr beginnt mit dem Tag der An-
erkennung.

Hinweis:

Förderung von Erzeugerorganisationen und
Erzeugergemeinschaften nach EG-Recht

1. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG)
Nr. 2200/96 des Rates über eine gemeinsame Marktorga-
nisation für Obst und Gemüse.
Die Förderung von Erzeugerorganisationen für Obst und
Gemüse richtet sich unmittelbar nach dieser Verordnung
und dem dazugehörigen EG-Folgerecht.

2. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 3759/92 des Rates über die gemeinsame Marktorgani-

1) Bei Lieferverträgen mit Erzeugerorganisationen der Fischwirtschaft
müssen die Investitionen Erzeugnisse betreffen, die inArtikel 1Abs. 2
der VO (EWG) Nr. 105/76 des Rates vom 19. Januar 1976 über die
Anerkennung der Erzeugerorganisationen der Fischwirtschaft (ABL.
Nr. L 20, Seite 39) aufgeführt sind.
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sation für Fischereierzeugnisse und Erzeugnisse derAqua-
kultur.

Die Förderung von Erzeugerorganisationen für fischwirt-
schaftliche Erzeugnisse richtet sich unmittelbar nach der
Verordnung (EWG) Nr. 3759/92 (Amtsblatt der EG
Nr. L 388/1 vom 31. 12. 1992) und dem dazugehörigen
EG-Folgerecht.

3. Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 1696/71 des Rates über die gemeinsameMarktorgani-
sation für Hopfen.

Die Förderung von Erzeugergemeinschaften für Hopfen
richtet sich unmittelbar nach der Verordnung (EWG)
Nr. 1696/71 (Amtsblatt der EG Nr. L 175/1 vom 26. Juli
1971) unddemdazugehörigenFolgerecht unterBerücksich-
tigung der Bestimmungen des Anhangs XIV der Verord-
nung (EWG) Nr. 3577/90 des Rates vom 4. Dezember
1990 über die für die Landwirtschaft erforderlichen Über-
gangsmaßnahmen und Anpassungen aufgrund der Her-
stellung der deutschen Einheit (Amtsblatt der EG
Nr. L 353/23 vom 17. Dezember 1990).
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1. Zuwendungszweck

Durch die Förderung soll die Be- und Verarbeitung sowie
die Vermarktung fischwirtschaftlicher Erzeugnisse in
Bezug auf Menge, Qualität und Art des Angebots an die
Markterfordernisse angepasst werden; damit sind ins-
besondereVoraussetzungen für Erlösvorteile der Erzeuger
zu schaffen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderungsfähig sind die angemessenen Aufwen-
dungen für:

2.1.1 Neu- und Ausbau von Kapazitäten einschließlich
der technischen Einrichtungen; die Förderung des dafür
erforderlichen Landankaufs kann von der nach Landes-
recht zuständigen Stelle nur in begründeten Fällen zuge-
lassen werden.

2.1.2 innerbetriebliche Rationalisierung durch Umbau
und/oder Modernisierung der technischen Einrichtungen.

In Zusammenhang mit den Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 zählen zu
den förderungsfähigenAufwendungen generell die Kosten
der Vorplanung, soweit es sich nicht um Verwaltungs-
kosten der Länder handelt.

Vorhaben können sich in Bauabschnitte gliedern; die
Vorhabenmüssen jedoch in längstens fünf Jahren durchge-
führt sein.

2.2 Von der Förderung sind ausgeschlossen:

2.2.1 Neuanlagen, wenn demAus- oder Umbau vorhan-
denerAnlagen oder demAnkauf von für das Vorhaben ge-
eigneter Gebäude, die vor ihrem Ankauf einem anderen
Zweck dienten oder nicht zum gleichen Zweck bereits ge-
fördert wurden, wirtschaftlich der Vorzug zu geben ist,

2.2.2 eingebrachte Grundstücke, Gebäude, Einrichtun-
gen und technische Anlagen,

2.2.3 Wohnbauten nebst Zubehör,

2.2.4 Anschaffungskosten für Pkw und Vertriebsfahr-
zeuge, Kosten für Büroeinrichtungen,

2.2.5 Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzinsen
und Grunderwerbssteuer,

2.2.6 Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen,

2.2.7 Ankäufe vonKapazitäten, deren Errichtungmit öf-
fentlichen Mitteln, die der Strukturverbesserung dienten,
gefördert worden ist.

2.2.8 Investitionen von Unternehmen, an denen die
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt mittelbar
oder unmittelbar zu mehr als 25 % beteiligt sind.

2.2.9 Investitionen auf Einzelhandelsstufe.

3. Zuwendungsempfänger

Bestehende oder neu zu schaffende Absatzeinrichtungen,
Unternehmen des Handels und der Be- und Verarbeitung
fischwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie fischwirtschaft-
liche Betriebe mit Be- und Verarbeitung eigener Erzeu-
gung (Direktvermarkter).

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Investitionsförderung

4.1.1 Die Förderung setzt das Vorliegen eines Operatio-
nellen Programmes voraus, dessenAufstellung Ländersa-
che ist.

4.1.2 Für die Operationellen Programme gelten die An-
forderungen der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EG)
Nr. 2792/99 des Rates vom 17. Dezember 1999.

4.1.3 Das zu fördernde Vorhaben muss sich in Hinblick
auf Größe und Standort in das Operationelle Programm
einordnen.

4.1.4 Unternehmen können nur gefördert werden, wenn
sie mindestens fünf Jahre langmindestens 20% ihrerAuf-
nahmekapazität an den Erzeugnissen, für die sie gefördert
werden, durch Lieferverträge mit Erzeugern binden. Die
beteiligten Erzeuger können sich bei den Lieferverträgen
gemeinschaftlich vertreten lassen. Den Lieferverträgen
stehen entsprechende satzungs-, statutenmäßige oder ge-
sellschaftsvertragliche Verpflichtungen zwischen Erzeu-
gern und gemeinschaftlichenAbsatzeinrichtungen gleich.
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen den durch Lieferverträge zu
bindenden Anteil auf bis zu 10 % für einen Zeitraum von
mindestens zwei Jahren verringern.

Grundsätze für die Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs-
und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft
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Von dem Erfordernis der Lieferverträge ist bei Investitio-
nen von Seefischmarktbetreibern wegen der besonderen
Funktionsweise dieser Absatzeinrichtungen abzusehen.

4.1.5 Jede Förderung setzt voraus, dass die betriebswirt-
schaftliche Rentabilität desVorhabens gesichert erscheint.
Es sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen vorzulegen, in
denen auch nachzuweisen ist, dass die unterstellten Ab-
satzmengen nachhaltig erreichbar sind.

4.1.6 Im Falle von Fusionen oder sonstiger Zusammen-
schlüsse müssen alle beteiligten Unternehmen ihre Zu-
stimmung rechtsverbindlich zugesichert haben. Die dabei
geschlossenen Verträge müssen der Zielsetzung der För-
derung entsprechen. Durch die Förderung darf der Wett-
bewerb nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

4.1.7 Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem
Vorbehalt desWiderrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und bauliche Anlagen inner-
halb eines Zeitraums von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

� technische Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums
von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder verpachtet oder nicht den Förderungs-
voraussetzungen entsprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

Zu den Maßnahmen gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2 werden
Zuschüsse bis zu 25%� in den neuen Ländern bis zu 30%�
der förderungsfähigen Kosten des Vorhabens gewährt.

Bei Vorhaben, die zusätzlich eine Förderung aus dem
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften erhalten,
beträgt der Zuschuss für den Teil der Investitionen, der
gleichzeitig nach diesen Grundsätzen und aus dem
Haushalt der Europäischen Gemeinschaften beihilfefähig
ist, jedoch nicht mehr als die Differenz zwischen 30% � in
den neuen Ländern 35 % � der nach diesen Grundsätzen
beihilfefähigen Kosten des Vorhabens und dem Zuschuss
aus dem Haushalt der Europäischen Gemeinschaften.

Die Investitionszulage nach dem Investitionszulagenge-
setz wird auf die o. g. Fördersätze nicht angerechnet.
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1. Zuwendungszweck

Ziel der Förderung ist es, in benachteiligten Gebieten1

(Berggebiete, Benachteiligte Agrarzonen, Kleine Ge-
biete) eine standortgerechte Landbewirtschaftung zu si-
chern. Über die Fortführung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit sollen

� der Fortbestand der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung und somit die Erhaltung einer lebensfähi-
gen Gemeinschaft im ländlichen Raum gewährleistet,

� der ländliche Lebensraum erhalten sowie

� nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbeson-
dere Belangen des Umweltschutzes Rechnung tra-
gen, erhalten und gefördert werden.

2. Gegenstand der Förderung

Gewährung einer Ausgleichszulage zur Sicherung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und zum Ausgleich
ständiger natürlicher und wirtschaftlicher Nachteile.

3. Zuwendungsempfänger

Unternehmen der Landwirtschaft, unbeschadet der ge-
wählten Rechtsform,

� die die Merkmale eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes im Sinne des Einkommensteuerrechts erfüllen
oder einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaf-
ten und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder
mildtätige Zwecke verfolgen und

� bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen
Hand weniger als 25 % des Eigenkapitals des Unter-
nehmens beträgt; dies gílt nicht für Weidegemein-
schaften.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Von den Flächen der Zuwendungsempfänger
müssen mindestens 3 ha LF einschließlich mit Ausgleichs-
zulage geförderter Forstflächen in den benachteiligten
Gebieten liegen.

4.2 Die Ausgleichszulage erhalten landwirtschaftliche
Unternehmer, wenn sie sich verpflichten, die landwirt-
schaftliche Erwerbstätigkeit in Übereinstimmung mit den
Zielsetzungen der Förderung ab der ersten Zahlung der
Ausgleichszulage noch mindestens fünf Jahre auszuüben.

Im Falle genehmigter Aufforstungen werden sie von der
Verpflichtung befreit.

Außerdem finden Artikel 29 Abs.1 und 3 sowie Artikel 30
der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 2 der Kommission
vom 23. Juli 1999 mit Durchführungsvorschriften zur
Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft (EAGFL) Anwendung.

Landwirtschaftliche Unternehmer, die eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbare Ein-
nahmen (§ 229 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch) beziehen, sind hierdurch von der Verpflichtung
nach Absatz 1 nicht befreit.

4.3 Der Zuwendungsempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Zuwendungsempfänger, die durch Umwandlung
nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)
aus Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
(LPG) hervorgegangen sind, müssen nachweisen, dass
die Vermögensauseinandersetzung bis zum Zeitpunkt der
Bewilligung ordnungsgemäß vorgenommen und � sofern
noch nicht abgeschlossen � über diesen Zeitpunkt hinaus
ordnungsgemäß weitergeführt worden ist.

4.5 Die Länder können ergänzende Voraussetzungen
für die Gewährung der Ausgleichszulage festlegen, auch
für Methoden, die mit den Erfordernissen des Umwelt-
schutzes und der Erhaltung des natürlichen Lebens-
raumes in Einklang stehen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt.

Grundsätze für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe
in benachteiligten Gebieten

2 ABl. (EG) Nr. L 214, S. 31

1 Gemäß Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betref-
fend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirt-
schaftlichen Gebiete im Sinne von Titel IX der Verordnung (EG) Nr.
950/97, zuletzt geändert durch Entscheidung der Kommission vom
10. Februar 1997 97/172/EG (ABl. (EG) Nr L. 72 S. 1).
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5.2 Bemessungsgrundlage ist die in benachteiligten
Gebieten bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte
Fläche des Unternehmens abzüglich Flächen für die Erzeu-
gung von
� Weizen und Mais (einschl. Futtermais),
� Wein,

� Äpfeln, Birnen und Pfirsichen in Vollpflanzungen, die
0,5 ha je Betrieb überschreiten,

� Zuckerrüben sowie Anbauflächen für Intensivkultu-
ren (Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen und Zier-
pflanzen, Baumschulflächen).

5.3 Die Ausgleichszulage beträgt jährlich mindestens
50 DM und höchstens 350 DM je ha LF. Sie wird nach der
Landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) im Falle der
Grünlandnutzung wie folgt differenziert:

� Benachteiligte Gebiete mit Ausnahme von Bergge-
bieten, Inseln, Halligen, Deichen und seeseitigem
Deichvorland:

� LVZ unter 16,0 bis zu 350 DM
� LVZ ab 30,0 bis zu 100 DM

Zwischen diesen Eckpunkten kann die Differenzierung
linear oder in mindestens vier gleichen Stufen vorgenom-
men werden

� Berggebiete, Inseln, Halligen, Deiche und seeseitiges
Deichvorland:
bis zu 350 DM

Im Falle der Ackernutzung darf höchstens die Hälfte der
bei Grünlandnutzung gewährten Beträge � mindestens
jedoch 50 DM � gezahlt werden.

Die Länder können in ihren Landesrichtlinien eine
entsprechende Staffelung auch anhand der bereinigten
Ertragsmesszahl (bEMZ) vornehmen.

5.4 Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungsem-
pfänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern ein Mindest-
betrag von 500 DM erreicht wird. Die nach Landesrecht
zuständige Behörde kann den Mindestbetrag absenken.

Die Ausgleichszulage darf den Betrag von 24 000 DM je
Zuwendungsempfänger und Jahr, im Falle einer Koope-
ration für alle Zuwendungsempfänger zusammen den Be-
trag von 96 000 DM, jedoch nicht mehr als 24 000 DM je
Zuwendungsempfänger, nicht übersteigen. Diese Beträge
können überschritten werden, wenn das Unternehmen
über mehr als zwei betriebsnotwendige Arbeitskräfte ver-
fügt; für diese weiteren Arbeitskräfte können maximal
12 000 DM je betriebsnotwendige Arbeitskraft und Jahr
gewährt werden.

Die Regelung für Kooperationen gilt nur, wenn die Ko-
operation Unternehmen oder Teile davon betrifft, die vor
der Antragstellung von dem jeweiligen Mitglied der Ko-
operation mindestens fünf Jahre als selbstständiges Un-
ternehmen bewirtschaftet worden sind. Kooperationen,
die in den neuen Ländern 1992 bis 1996 gefördert wur-
den, ohne die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt zu
haben, können weiterhin als Kooperationen gefördert
werden.

5.5 Flächen in benachteiligten Gebieten benachbarter
Mitgliedstaaten der Europäischen Union können eben-
falls berücksichtigt werden, sofern der landwirtschaft-
liche Unternehmer antragsberechtigt ist und die übrigen
Bedingungen erfüllt.

Bei einem Unternehmen mit Flächen in verschiedenen
Ländern ist der Antrag grundsätzlich in dem Land zu
stellen, in dem der Betrieb seinen Sitz hat. In Zweifels-
fällen entscheiden die betroffenen Länder im gegenseiti-
gen Einvernehmen.

5.6 Für vor dem 18. Juni 1989 mit Genehmigung
aufgeforstete Flächen, die als Grundlage für die Berech-
nung der Ausgleichszulage dienen, kann ab dem Zeitpunkt
der Aufforstung für maximal 20 Jahre die Ausgleichszu-
lage weiter gewährt werden.

Für zwischen dem 18. Juni 1989 und dem 31. Dezember
1990 mit Genehmigung aufgeforstete Flächen wird eine
Erstaufforstungsprämie nach den Grundsätzen für die
Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen sowie auf
der Grundlage der VO (EWG) Nr. 1609/89 des Rates
gewährt, deren Höhe sich nach dem für die jeweilige
Fläche vorgesehenen Betrag der Ausgleichszulage be-
misst. Die Beihilfe kann ab dem Zeitpunkt der Aufforstung
für maximal 20 Jahre gezahlt werden.

6. Ausschluss von der Förderung

Werden bei einem Tier aus dem Rinderbestand eines
Erzeugers Rückstände von Stoffen, die nach der Richtlinie
96/22/EG 3 verboten sind, oder von Stoffen, die nach der
genannten Richtlinie zwar zugelassen sind, aber vor-
schriftswidrig verwendet werden, gemäß den einschlägi-
gen Bestimmungen der Richtlinie 96/23/EG 4 nach-
gewiesen oder werden in dem Betrieb dieses Erzeugers
gleich in welcher Form Stoffe oder Erzeugnisse gefunden,
die nicht zugelassen sind oder die nach der Richtlinie
96/22/EG zwar zugelassen sind, jedoch vorschriftswidrig
vorrätig gehalten werden, so wird dieser Erzeuger für das
Kalenderjahr, in dem der Verstoß festgestellt wurde, von
der Gewährung der Ausgleichszulage ausgeschlossen.

3 ABl. (EG) Nr. L 15, S. 3.
4 Bl. (EG) Nr. L 125, S. 10.
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Im Wiederholungsfall kann die Dauer des Ausschlusses je
nach Schwere des Verstoßes bis auf fünf Jahre � von dem
Jahr an gerechnet, in dem dieWiederholung des Verstoßes
festgestellt wurde � verlängert werden.
Behindert der Eigentümer oder der Halter der Tiere die

zur Durchführung der nationalen Überwachungspläne
für Rückstände erforderlichen Inspektionen und Probe-
nahmen bzw. die Ermittlungen und Kontrollen, die gemäß
der Richtlinie 96/23/EG durchgeführt werden, so finden
die Sanktionen nach Absatz 1 Anwendung.
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A. Förderung extensiver Produktionsverfahren
bei Dauerkulturen

B. Förderung extensiver Grünlandnutzung

C. Förderung ökologischer Anbauverfahren

D. Förderung mehrjähriger Stilllegung

A. Förderung extensiver Produktionsverfahren
bei Dauerkulturen

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung
extensiver Produktionsverfahren bei Dauerkulturen zur
nachhaltigen Verbesserung der natürlichen und wirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen, die mit den Belan-
gen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natür-
lichen Lebensraums vereinbar sind.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist für die Dauer von fünf Jahren der
Verzicht auf die Anwendung von Herbiziden im Betriebs-
zweig Dauerkulturen.

Auf Flächen, die nach Satz 1 bewirtschaftet werden, kann
eine gezielte Begrünung durchgeführt werden, die dem
Schutz vor Erosion und Nährstoffaustrag, der Regulie-
rung des natürlichen Pflanzenbewuchses sowie der
Förderung der biologischenAktivität und Struktur des Bo-
dens dient.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Beihilfeempfänger

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich verpflichtet, für die Dauer von fünf Jahren

4.2.1 das Produktionsverfahren nach Nummer 2 anzu-
wenden,

4.2.2 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Betrie-
bes insgesamt außer in den Fällen des Besitzwechsels, der
mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung dersel-
ben nicht zu verringern.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirtschaft-
liche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich dieDauerkulturfläche desBetriebes
während der Dauer der Verpflichtung, muss der Beihilfe-
empfänger im Falle einer Förderung nach Nummer 2 für
den restlichen Verpflichtungszeitraum die zusätzlichen
Dauerkulturflächen gemäß den eingegangenen Verpflich-
tungen bewirtschaften und kann hierfür eine Beihilfe
beantragen, soweit

� die Restlaufzeit mindestens zwei Jahre beträgt,

� die hinzukommende Fläche deutlich geringer als
die ursprüngliche Fläche ist und

� die übrigen Bestimmungen des Artikels 29 Abs. 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1750/19991

erfüllt sind.

Eine Vergrößerung um bis zu zwei Hektar kann in jedem
Fall beantragt werden.

In allen anderen Fällen muss der Beihilfeempfänger die
zusätzlichen Flächen nach diesem Förderungsgrundsatz
bewirtschaften und kann vomZeitpunkt derVergrößerung
an für die gesamte Dauerkulturfläche erneut eine Beihilfe
für fünf Jahre beantragen.

Grundsätze für die Förderung einer markt- und standortangepassten
Landbewirtschaftung

1 Verordnung (EG) Nr. 1750/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1257/1999
des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL) (ABl. EG Nr. L 214 S. 31)
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5.2 Der Zeitpunkt des Beginns des Verpflichtungszeit-
raums darf keinesfalls vor dem Zeitpunkt der Stellung des
Erstantrags liegen.

5.3 Der Verpflichtungszeitraum beträgt fünf Jahre.

5.3.1 Gehen während des Verpflichtungszeitraums der
ganze Betrieb oder einzelne Flächen, für die die Beihilfe
gewährt wird, auf andere Personen über oder an Ver-
pächter zurück, muss der Beihilfeempfänger selbst oder
dessen Erbe, außer in Fällen höherer Gewalt, die für diese
Flächen erhaltene Beihilfe vollständig zurückerstatten,
sofern die eingegangenen Verpflichtungen vom Über-
nehmer nicht eingehalten werden.

Die Länder können besondere Maßnahmen ergreifen, um
bei geringfügigen Änderungen der betrieblichen Situation
zu vermeiden, dass dieAnwendung des Satzes 1 mit Blick
auf die eingegangenen Verpflichtungen zu unangemes-
senen Ergebnissen führen würde.

5.3.2 Die Bestimmung der Nummer 5.3.1 findet keine
Anwendung, wenn der Beihilfeempfänger seine Ver-
pflichtungen bereits drei Jahre erfüllt hat, er seine land-
wirtschaftliche Tätigkeit aufgibt und sich die Übernahme
seiner Verpflichtungen durch einen Nachfolger als nicht
durchführbar erweist.

Unbeschadet des Satzes 1 findet die Bestimmung der
Nummer 5.3.1 ferner keineAnwendung, wenn die Fläche,
für die eine Beihilfe gewährt wird, während des gesamten
Verpflichtungszeitraums um weniger als 5 vom Hundert
verringert wird oder wenn es sich um Flächen handelt,

5.3.2.1 die infolge von Enteignung und Zwangsver-
steigerung auf andere Personen übergehen, oder die in-
folge von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurberei-
nigungsgesetz oder dem Landwirtschaftsanpassungsge-
setz durch wertgleiche Flächen ersetzt werden, auf denen
der Beihilfeempfänger die Maßnahme fortsetzt,

5.3.2.2 die ehemals in Volkseigentum überführt wurden
(Treuhandflächen) und die aufgrund nationaler Regelun-
gen (Rückübertragung an die alten Eigentümer) zur Be-
seitigung der Folgen der Zwangskollektivierung dem
Pächter vorzeitig entzogen werden müssen,

5.3.2.3 die in den neuen Ländern vom Antragsteller be-
wirtschaftet werden und deren im Grundbuch eingetra-
gene Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht ermittelt werden können.

5.3.3 Im Fall der Nummer 5.3.2. Satz 2 verringert sich
die Beihilfe für die Restlaufzeit entsprechend dem Um-
fang der ausscheidenden Flächen.

5.4 In Fällen höherer Gewalt kann die zuständige Be-
hörde Ausnahmen von den eingegangenen Verpflichtun-
gen zulassen. Unbeschadet besonderer Umstände des

Einzelfalls ist höhere Gewalt insbesondere in folgenden
Fällen anzunehmen:

� Todesfall des Betriebsinhabers,

� länger andauernde Berufsunfähigkeit des Betriebs-
inhabers,

� Enteignung eines wesentlichen Teils des Betriebs,
soweit sie am Tag der Unterzeichnung der Ver-
pflichtung nicht vorherzusehen war,

� schwere Naturkatastrophe, die die landwirtschaft-
lich genutzte Fläche des Betriebes erheblich in
Mitleidenschaft zieht,

� unfallbedingte Zerstörung der Stallungen des Be-
triebsinhabers,

� Seuchenbefall des Tierbestandes oder eines Teils
davon.

Fälle höherer Gewalt sind der zuständigen Behörde
schriftlich und mit entsprechenden Nachweisen innerhalb
von 10 Werktagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab
dem der Beihilfeempfänger hierzu in der Lage ist.

5.5 Der Beihilfeempfänger kann während des Ver-
pflichtungszeitraumes eine Umwandlung der eingegan-
genen Verpflichtungen beantragen, sofern damit un-
zweifelhafte Vorteile für die Umwelt verbunden sind, die
bereits eingegangene Verpflichtung erheblich verschärft
wird und die neue Maßnahme nach Verordnung (EG) Nr.
1257/1999 genehmigt ist.

5.6 Für Flächen, die im Rahmen einer gemeinschafts-
rechtlichen Regelung stillgelegt sind, wird keine Beihilfe
im Rahmen dieser Regelung gewährt.

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfen beträgt jährlich

150DM jeHektar Obstkulturen und 350DM jeHektar an-
derer Dauerkulturen,

6.1.2 bei gezielter Begrünung zusätzlich 90DM jeHektar.

6.2 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 30 vom
Hundert absenken oder um bis zu 20 vomHundert anheben.

B. Förderung extensiver Grünlandnutzung

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung ex-
tensiver Grünlandbewirtschaftungsverfahren zur nach-
haltigen Verbesserung der natürlichen und wirtschaft-
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lichen Produktionsbedingungen, diemit den Belangen des
Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natürlichen
Lebensraumes vereinbar sind und zum Gleichgewicht auf
den Märkten beitragen.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Einführung oder Beibehaltung
eines der folgenden Bewirtschaftungsverfahren für die
Dauer von fünf Jahren:

2.1 Einführung einer extensiven Bewirtschaftung des
Dauergrünlandes (Anlage 4) eines Betriebes, indem der
Besatz an Raufutterfressern

� durch eine Viehbestandsabstockung von Rindern
und Schafen,

� eine Flächenaufstockung oder

� eine Kombination von beidem

auf höchstens 1,4 raufutterfressende Großvieheinheiten
(RGV) je Hektar Hauptfutterfläche verringert wird,

2.2 Einhaltung einer extensiven Bewirtschaftung des
Dauergrünlandes des Betriebes mit höchstens 1,4 RGV je
Hektar Hauptfutterfläche,

2.3 Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu
nutzendes Grünland mit höchstens 1,4 RGV je Hektar
Hauptfutterfläche.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Beihilfeempfänger

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet,

4.2.1 im Falle der Nummer 2.1 den Viehbesatz von
1,4 RGV je Hektar Hauptfutterfläche nicht zu überschrei-
ten, keine Aufstockung sonstiger RGV vorzunehmen und
den festgesetzten maximalen Viehbesatz vor Ablauf des
ersten Jahres der Verpflichtung zu erreichen und bis zum
Ende der Verpflichtung beizubehalten,

4.2.1.1 die Gesamtzahl raufutterfressender Großviehein-
heiten gegenüber dem Bezugszeitraum (Nummer 6.2)
nicht zu erhöhen außer im Falle einer Flächenaufsto-

ckung, wobei sich der durchschnittliche Viehbesatz je
Hektar gegenüber dem Bezugszeitraum verringern muss,

4.2.1.2 im Falle derAufstockung der Hauptfutterflächen
diese entsprechend demBeihilfezweck zu bewirtschaften,

4.2.2 im Falle der Nummern 2.2 und 2.3 eine Be-
wirtschaftung mit höchstens 1,4 RGV je Hektar Hauptfut-
terfläche einzuhalten,

4.2.3 auf dem Dauergrünland

4.2.3.1 keine Umwandlung inAckerland vorzunehmen,

4.2.3.2 nicht mehr Wirtschaftsdünger auszubringen als
es dem Dunganfall eines Gesamtviehbesatzes von 1,4 GV
je Hektar LF entspricht,

4.2.3.3 keine Pflanzenschutzmittel mitAusnahme der in
Anlage 2 genannten Präparate anzuwenden,

4.2.3.4 keine Beregnung oder keine Meliorationsmaß-
nahmen durchzuführen,

4.2.4 auf der Hauptfutterfläche einenMindestbesatz von
0,3 RGV je Hektar nicht zu unterschreiten und das Dauer-
grünland mindestens einmal jährlich zu nutzen.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirtschaft-
liche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Im Falle der Nummer 2.3 müssen mindestens
0,3 HektarAckerfläche in extensiv zu nutzendes Grünland
umgewandelt werden.

4.5 Im Falle der Nummern 2.1 und 2.3muss derAntrag
auf Förderung vor Beginn der Maßnahme gestellt sein.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich die Hauptfutterfläche eines Be-
triebes während der Dauer der Verpflichtung, muss der
Beihilfeempfänger die zusätzlichen Flächen gemäß den
eingegangenen Verpflichtungen bewirtschaften und kann
hierfür eine Beihilfe beantragen, soweit

� die Restlaufzeit mindestens 2 Jahre beträgt,

� die hinzukommende Fläche deutlich geringer als
die ursprüngliche Fläche ist und

� die übrigen Bestimmungen des Artikels 29 Abs. 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999
erfüllt sind.

Eine Vergrößerung um bis zu 2 Hektar kann in jedem Fall
beantragt werden.
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In allen anderen Fällen muss der Beihilfeempfänger die
zusätzlichen Flächen gemäß einer Verpflichtung nach den
Nummern 2.1 bis 2.3 bewirtschaften und kann vom Zeit-
punkt derVergrößerung an für das gesamteDauergrünland
erneut eine Beihilfe für fünf Jahre beantragen.

5.2 Die Bestimmungen nach Buchstabe A Nummern
5.2 bis 5.5 gelten entsprechend.

5.3 Im Falle der Nummer 2.3 müssen die Flächen
spätestens vom 31. Dezember 19912 an als Ackerfläche
gedient haben.

5.4 Der Beihilfeempfänger kann eine Erweiterung der
Verpflichtungen nach denNummern 2.1 bis 2.3 beantragen.

5.5 Im Falle der Kombination vonNummer 2.3mit den
Nummern 2.1 oder 2.2 ist eine Doppelförderung für
dieselbe Fläche nicht zulässig.

5.6 Abweichend von Nummer 4.2.3.3 können Pflan-
zenschutzmittel auf dem Dauergrünland ausnahmsweise
nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden ein-
gesetzt werden.

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich

6.1.1 im Falle der Nummer 2.1

6.1.1.1 bei der Verringerung des Viehbestandes je ver-
ringerter GV Rinder und Schafe je Hektar Dauergrünland
450 DM, mindestens aber 250 DM je Hektar Dauergrün-
land,

6.1.1.2 bei der Aufstockung der Fläche 250 DM je Hek-
tar Dauergrünland,

6.1.2 im Falle derNummer 2.2 250DM jeHektar Dauer-
grünland,

6.1.3 im Falle der Nummer 2.3 600 DM je Hektar
umzuwandelnder Ackerfläche.

6.2 Bemessungsgrundlage für die Verringerung des
Bestandes an Rindern und Schafen im Falle der Nummer
6.1.1.1 ist der durchschnittliche Viehbestand in den letz-
ten drei Wirtschaftsjahren vor Antragstellung, soweit er
4,5 RGV/ha Hauptfutterfläche nicht übersteigt, höchstens
der Viehbestand bei Antragstellung.

Die Verringerung wird gemäß dem in Anlage 1 aufge-
führten Umrechnungsschlüssel ermittelt.

6.3 Bezugsfläche für die Beihilfe nach Nummer 6.1.1
und 6.1.2 ist die Dauergrünlandfläche.

6.4 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 40 vom
Hundert absenken oder um bis zu 20 vom Hundert, im
Falle der Umwandlung von Acker in Grünland um bis zu
40 vom Hundert, anheben.

C. Förderung ökologischer Anbauverfahren

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die Einführung oder Beibehaltung öko-
logischer Anbauverfahren zur nachhaltigen Verbesserung
der natürlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedin-
gungen, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt
und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes vereinbar
sind und zumGleichgewicht auf den Märkten beitragen.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Einführung oder Beibehaltung
eines ökologischenAnbauverfahrens im gesamten Betrieb
für die Dauer von fünf Jahren.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Antragsteller

4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von fünf Jahren verpflichtet,

4.2.1 ein ökologischesAnbauverfahren einzuführen oder
beizubehalten, das den inAnlage 3 aufgeführten Kriterien
entspricht,

4.2.2 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Be-
triebes insgesamt, außer in den Fällen des Besitzwechsels,
der mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung
derselben, nicht zu verringern.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirtschaft-
liche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

2
Vergleiche Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (ABl. EG Nr.
L 160 S. 1)
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5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Vergrößert sich die Betriebsfläche während der
Dauer der Verpflichtung, muss der Beihilfeempfänger die
zusätzlichen Flächen gemäß den eingegangenen Ver-
pflichtungen bewirtschaften und kann hierfür eine Beihil-
fe beantragen, soweit

� die Restlaufzeit mindestens 2 Jahre beträgt,

� die hinzukommende Fläche deutlich geringer als
die ursprüngliche Fläche ist und

� die übrigen Bestimmungen des Artikels 29 Abs. 2
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999
erfüllt sind.

Eine Vergrößerung um bis zu 2 Hektar kann in jedem Fall
beantragt werden.

In allen anderen Fällen muss der Beihilfeempfänger die
zusätzlichen Flächen gemäß den eingegangenen Ver-
pflichtungen bewirtschaften und kann vom Zeitpunkt der
Vergrößerung an für die neue Gesamtfläche erneut eine
Beihilfe für fünf Jahre beantragen.

5.2 Die Bestimmungen nach Buchstabe A Nummern
5.2 bis 5.5 gelten entsprechend.

5.3 Für Flächen, die im Rahmen einer gemein-
schaftlichen Regelung stillgelegt sind, wird keine Beihilfe
im Rahmen dieser Regelung gewährt.

5.4 Eine Förderung nach Buchstabe C schließt die Ge-
währung einer Beihilfe nach Buchstabe A und Buchstabe
B Nummer 2.2 aus.

Für die Hauptfutterfläche des Betriebes wird keine Bei-
hilfe gezahlt, wenn eine Beihilfe nach Buchstabe B Num-
mer 2.1 gewährt wird.

6. Höhe der Beihilfen

6.1 Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich

6.1.1 bei Einführung der Maßnahme 700 DM je Hektar
Gemüsebau, 300DM je HektarAckerfläche undGrünland
und 1 400 DM je Hektar Dauerkulturen,

6.1.2 bei Beibehaltung der Maßnahme 350 DM je Hek-
tar Gemüsebau, 200DM je HektarAckerfläche und Grün-
land und 1 000 DM je Hektar Dauerkulturen,

6.1.3 bei Teilnahme am Kontrollverfahren nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/913 in der jeweils geltenden

Fassung erhöht sich die Beihilfe um 60 DM je Hektar,
jedoch höchstens 1000 DM je Unternehmen.

6.2 Die Länder können die Beihilfen nach den Num-
mern 6.1.1 und 6.1.2 um bis zu 30 vom Hundert absenken
oder um bis zu 20 vom Hundert anheben.

D. Förderung mehrjähriger Stilllegung

1. Beihilfezweck

Beihilfezweck ist die mehrjährige Stilllegung land-
wirtschaftlicher Nutzflächen zur nachhaltigen Anpassung
der Produktionsstrukturen an die weiter steigenden An-
forderungen im Hinblick auf den Schutz der Umwelt, die
Sicherung der natürlichen Produktionsgrundlagen sowie
die Nachfrage nach umweltgerecht erzeugten Produkten.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig ist die Stilllegung von Ackerland für die
Dauer von zehn Jahren, insbesondere

� zur Anpassung der Landbewirtschaftung an be-
sondere Standortbedingungen,

� zur Verbesserung der ökologischen Selbstregulie-
rung an den landwirtschaftlichen Produktions-
standorten,

� zur Verringerung der Anwendung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln,

� zur Erosionsbekämpfung,

� zur Erhöhung der biologischen Vielfalt,

� zur Verbesserung des Lebensraumes für Wildtiere
in der Feldflur und zur Verminderung des Wild-
schadensdruckes auf den Wald sowie

� zur Berücksichtigung der gestiegenen Verbraucher-
erwartungen an die landwirtschaftlichen Produk-
tionsweisen und zur Marktentlastung.

Grünlandflächen können einbezogen werden, soweit
deren Stilllegung der Schaffung von Übergangsflächen an
Gewässern, Wald- und Wegrändern oder anderen ökolo-
gisch sensiblen Gebieten dient.

3. Beihilfeempfänger

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer.

4. Beihilfevoraussetzungen

Voraussetzung für die Gewährung einer Beihilfe ist, dass
der Antragsteller

3 Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr.
L 198 S. 1)
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4.1 den Betrieb für die Dauer der Verpflichtung selbst
bewirtschaftet und

4.2 sich für die Dauer von zehn Jahren verpflichtet,

4.2.1 den Umfang der Dauergrünlandfläche des Be-
triebes insgesamt, außer in den Fällen des Besitzwechsels,
der mehrjährigen Stilllegung oder der Erstaufforstung
derselben, nicht zu verringern,

4.2.2 auf den stillgelegten Flächen

4.2.2.1 eine zur Erreichung des Beihilfezweckes ge-
eignete Bepflanzung, Einsaat, sonstige Begrünung oder
Pflege zuzulassen oder vorzunehmen,

4.2.2.2 keine den Belangen des Schutzes der Umwelt
und der Erhaltung des natürlichen Lebensraumes entge-
genstehenden Bodenbearbeitungen, Meliorationsmaß-
nahmen oder Nutzungen vorzunehmen,

4.2.2.3 keineDünge- und Pflanzenschutzmittel anzuwen-
den,

4.2.2.4 den Aufwuchs nicht zu Futterzwecken zu nutzen.

4.3 Der Beihilfeempfänger hat die gute landwirtschaft-
liche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten.

4.4 Die stillzulegende Fläche darf

4.4.1 bis zu einer landwirtschaftlich genutzten Fläche
des Betriebes von 100 Hektar höchstens 5 Hektar betra-
gen,

4.4.2 bei einer landwirtschaftlich genutzten Fläche des
Betriebes von mehr als 100 Hektar höchstens 10 Hektar
betragen sowie

4.4.3 in keinem Fall 0,05 Hektar unterschreiten.

4.4.4 Die Beschränkungen nach Nummer 4.4.1 und 4.4.2
beziehen sich auf die Betriebsgröße zum Zeitpunkt der
Antragstellung.

4.5 Die Bewilligung der Förderung mehrjährig still-
zulegender Flächen erfolgt unter Berücksichtigung land-
schafts- oder agrarökologischer sowie produktionstech-
nischer Gesichtspunkte.

5. Sonstige Beihilfebestimmungen

5.1 Der Zeitpunkt des Beginns des Verpflichtungszeit-
raums darf keinesfalls vor dem Zeitpunkt der Stellung des
Erstantrags liegen.

5.2 Der Verpflichtungszeitraum beträgt zehn Jahre.

5.2.1 Die Bestimmungen des Buchstaben A Nummer
5.3.1 gelten entsprechend.

5.2.2 Die Bestimmung des Buchstaben A Nummer 5.3.1
findet keine Anwendung, wenn der Beihilfeempfänger
seine Verpflichtungen bereits sieben Jahre erfüllt hat, er
seine landwirtschaftliche Tätigkeit aufgibt und sich die
Übernahme seiner Verpflichtungen durch einen Nachfol-
ger als nicht durchführbar erweist.

Unbeschadet des Satzes 1 findet die Bestimmung der Num-
mer 5.2.1 ferner keine Anwendung, wenn die Fläche, für
die eine Beihilfe gewährt wird, umweniger als 5 vomHun-
dert während des gesamten Verpflichtungszeitraumes ver-
ringert wird oder wenn es sich um Flächen handelt,

5.2.2.1 die infolge von Enteignung und Zwangsver-
steigerung auf andere Personen übergehen, oder die in-
folge von Bodenordnungsverfahren nach dem Flurberei-
nigungsgesetz oder dem Landwirtschaftsanpassungsge-
setz durch wertgleiche Flächen ersetzt werden, auf denen
der Beihilfeempfänger die Maßnahme fortsetzt,

5.2.2.2 die ehemals in Volkseigentum überführt wurden
(Treuhandflächen) und die aufgrund nationaler Regelun-
gen (Rückübertragung an die alten Eigentümer) zur Be-
seitigung der Folgen der Zwangskollektivierung dem
Pächter vorzeitig entzogen werden müssen,

5.2.2.3 die in den neuen Ländern vom Antragsteller be-
wirtschaftet werden und deren im Grundbuch eingetra-
gene Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger zum Zeit-
punkt der Antragstellung nicht ermittelt werden können.

5.2.3 Im Fall der Nummer 5.2.2, Satz 2 verringert sich
die Beihilfe für die Restlaufzeit entsprechend demUmfang
der ausscheidenden Flächen.

5.3 Die Bestimmungen des Buchstaben A Nummer 5.4
gelten entsprechend.

5.4 Im Falle der mehrjährigen Stilllegung von Acker-
land müssen die Flächen spätestens vom 31. Dezember
1991 an als Ackerfläche gedient haben.

5.5 Beihilfeempfänger, deren Flächen nach den För-
derungsgrundsätzen A bis C gefördert werden, können
sich verpflichten, Teile dieser Flächen im Rahmen dieses
Förderungsgrundsatzes stillzulegen, und dafür eine Bei-
hilfe beantragen.

5.6 Für Flächen, die im Rahmen dieses Förderungs-
grundsatzes gefördert werden, wird keine Beihilfe nach
den Förderungsgrundsätzen A bis C gewährt.

5.7 Im Rahmen dieses Förderungsgrundsatzes mehr-
jährig stillgelegte Ackerflächen gelten als stillgelegte
Fläche im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG)
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Nr. 1251/19994, soweit die im Rahmen der Stützungs-
regelung für die Anrechnung nach Artikel 6 Abs. 8 dieser
Verordnung relevanten Bestimmungen eingehalten wer-
den und die für den jeweiligen Standort nach Nummer 6.1
berechnete Beihilfehöhe den nach Artikel 4 Abs. 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 in Verbindung mit § 11
Abs. 2 der Flächenzahlungs-Verordnung5 in der jeweils
geltenden Fassung berechneten Stilllegungsausgleich
nicht übersteigt.

5.8 Eine Stilllegung auf der Grundlage dieses För-
derungsgrundsatzes erfolgt nur, soweit keine Förderung
nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.3 der Grundsätze für die
Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-
scher Maßnahmen dieses Rahmenplans oder nach Num-
mer 6.2 der Grundsätze für die Förderung forstwirt-
schaftlicher Maßnahmen dieses Rahmenplans in An-
spruch genommen wird.

6. Höhe der Beihilfen

Die Höhe der Beihilfe beträgt jährlich

6.1 bei der mehrjährigen Stilllegung vonAckerflächen

6.1.1 im Falle der einmaligen Begrünung und, soweit er-
forderlich, deren Pflege, insbesondere als Übergangs-
flächen an Gewässern, Wald- und Wegrändern oder an-
deren ökologisch sensiblen Gebieten, 700 DM je Hektar
bis zu durchschnittlichen Ertragsmesszahlen6 je Hektar
von 5 000, darüber hinaus 15 DM für jede weiteren ange-
fangenen und nachgewiesenen 100 Ertragsmesszahlen je
Hektar, und

6.1.2 in allen anderen Fällen, insbesondere bei der
mehrjährigen Bereitstellung und Pflege von

� Flächen zur Biotopvernetzung (Anlage von Hecken,
Feldholzinseln, Feuchtbiotopen etc.) oder von

� Blühstreifen in der Agrarlandschaft, auch mit jähr-
licher Einsaat von geeigneten Blütenpflanzen,

800 DM je Hektar bis zu durchschnittlichen Ertrags-
messzahlen je Hektar von 5000, darüber hinaus 25DM für

jede weiteren angefangenen und nachgewiesenen 100 Er-
tragsmesszahlen je Hektar,

6.2 bei der mehrjährigen Stilllegung von Grünland
100 DM je Hektar bis zu durchschnittlichen Ertrags-
messzahlen je Hektar von 2000, darüber hinaus 10 DM
für jede weiteren angefangenen und nachgewiesenen
100 Ertragsmesszahlen je Hektar.

6.3 Die Länder können die Beihilfen um bis zu 30
vom Hundert absenken oder um bis zu 20 vom Hundert
anheben.

6.4 Soweit die nach Nummer 6.1 berechnete Beihil-
fehöhe den nach Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung (EG)
Nr.1251/1999 berechneten Stilllegungsausgleich für die
jeweilige Ertragsregion übersteigt, wird der Differenzbe-
trag zum Stilllegungsausgleich nicht gewährt, wenn die
mehrjährig stillgelegte Fläche auf die nach Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 stillzulegende Fläche an-
gerechnet werden soll.

An l a g e 1

Umrechnungsschlüssel

1. Bei der Ermittlung des Viehbestandes im Zusam-
menhang mit den Grundsätzen für die Förderung umwelt-
gerechter und marktentlastender Produktionsverfahren ist
folgender Umrechnungsschlüssel anzuwenden:

Rinder von 6 Monaten
bis 2 Jahren 0,6 GVE
Rinder von mehr als 2 Jahren 1,0 GVE
Equiden von mehr als
6 Monaten 1,0 GVE
Mutterschafe 0,15 GVE
Ziegen 0,15 GVE

2. Bei der Ermittlung des höchstzulässigen Viehbe-
satzes des Betriebes sind neben dem Umrechnungs-
schlüssel ferner zu berücksichtigen:

Kälber (außer Mastkälber) und
Jungvieh unter 6 Monaten 0,300 GVE
Mastkälber 0,400 GVE
Ferkel 0,020 GVE
Läufer (20-50 kg) 0,060 GVE
Mastschweine (über 50 kg) 0,160 GVE
Zuchtschweine 0,300 GVE
Geflügel 0,004 GVE
Pferde unter 6 Monaten 0,500 GVE
Schafe (außer Mutterschafe)
von mehr als 1 Jahr 0,100 GVE

4 Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur
Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (ABl. EG Nr. L 160 S. 1)

5 Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter
landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (Flächenzahlungs-Verordnung)
vom 8. Januar 2000 (BGBl. I S. 15)

6 Begriffsbestimmungen in ,,Betriebswirtschaftliche Begriffe für die
landwirtschaftliche Buchführung und Beratung�, Heft 14 der Schrif-
tenreihe des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Buchstellen
und Sachverständigen, 7. Auflage, Sankt Augustin, 1996, S. 69.
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An l a g e 2

Pflanzenschutzmittel

Die Anwendung von synthetisch hergestellten Pflanzen-
schutzmitteln ist untersagt. Ausgenommen sind von der
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft zugelassene Pflanzenschutzmittel mit folgenden
Wirkstoffen:

� Pyrethrum

� Metaldehyd

� Schwefel

� Kupfersalze

� Kaliseife

� Pheromone

� Bacillus thuringiensis

� Granuloseviren

� pflanzliche und tierische Öle

� Paraffinöl.

Im Betrieb vorhandene Restmengen dieser Mittel können
nach Ablauf der Zulassung aufgebraucht werden.

An l a g e 3

1. Pflanzliche Erzeugnisse

Es gelten die Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau
und die entsprechende Kennzeichnung der landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel und des
dazugehörigen EG-Folgerechts.

Düngung

Grundlage der Düngung sind die wirtschaftseigenen Sub-
stanzen.

Vorhandene und zugekaufteWirtschaftsdünger sind nur in
an Standort und an Pflanzenbedarf angepassten Mengen
zulässig; Abwasser, Fäkalien, Klärschlamm und ähnliche
Stoffe aus Siedlungsabfällen und vergleichbare Stoffe aus
anderen Quellen, jeweils auch weiterbehandelt und in
Mischungen untereinander, im Sinne von § 1 Nummer 2a
des Düngemittelgesetzes, sind nicht zugelassen. Insge-
samt dürfen Wirtschafts- und Zukaufdünger die Dünge-
menge entsprechend einer Tierhaltung von 2,0 GVE/
ha LF nicht überschreiten.

Mineralische Ergänzungsdüngung hat � soweit erforder-
lich � in einer Form zu erfolgen, in der die Nährstoffe nicht
direkt pflanzenverfügbar sind.

2. Tierhaltung

Es gelten die Vorschriften der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/917, zuletzt geändert durch Verordnung (EG)
Nr. 1804/19998, auch soweit diese nach Artikel 3 erst ab
dem 24. August 2000 gelten, sowie die aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 erlassenen Vorschriften.

An l a g e 4

Dauergrünland sind nicht in die Fruchtfolge einbezogene
Flächen, auf denen ständig (für einen Zeitraum von min-
destens fünf Jahren) Gras erzeugt wird. Es kann sich um
eingesätes oder natürliches Grünland handeln.

7 Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABl. EGNr. L198
S. 1)

8 Verordnung (EG) Nr. 1804/1999 des Rates vom 19. Juli 1999 zur Ein-
beziehung der tierischen Erzeugung in denGeltungsbereich derVerord-
nung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse
und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 222 S. 1)



Zuwendungszweck

Zur Unterstützung einer beständigen Entwicklung der
Forstwirtschaft können folgende Maßnahmen gefördert
werden, die der Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes sowie der Verbesserung der
Produktions-, Arbeits- und Absatzbedingungen in der
Forstwirtschaft dienen:

A. Waldbauliche Maßnahmen

B. Forstwirtschaftlicher Wegebau

C. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

D. Erstaufforstungsprämie

E. Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden

F. Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstel-
lung, Bearbeitung und Vermarktung forstwirt-
schaftlicher Erzeugnisse

G. Förderung von Maßnahmen zur Restrukturierung
der durch den Orkan �Lothar� am 26. Dezember
1999 geschädigten Wälder in den Jahren 2000 bis
2002

A. FörderungwaldbaulicherMaßnahmen

1. Gegenstand der Förderung

1.1 Aufforstung oder natürliche Bewaldung von bis-
her nicht forstwirtschaftlich genutzten Flächen (Erstauf-
forstung).

1.1.1

� Saat, Pflanzung undMaßnahmen zur gelenkten Sukzes-
sion jeweils einschließlich Kulturvorbereitung

� Schutz der Kultur gegen Wild.

1.1.2 Pflege der erstaufgeforsteten Flächen während der
ersten fünf Jahre.

1.2 Maßnahmen zur Umstellung auf naturnahe Wald-
wirtschaft, auch als Folgemaßnahmen im Zusammenhang
mit Wurf, Bruch oder sonstigen Naturereignissen sowie
Waldbrand. Nr. 1.1 gilt entsprechend.

1.2.1 Langfristige Überführung von Reinbeständen in
standortgerechte und stabile Mischbestände.

1.2.2 Umbau nicht standortgerechter Bestände in stan-
dortgerechte und stabile Mischbestände, sofern die zum
Umbau anstehenden Bestände 70 % ihres Umtriebsalters
noch nicht erreicht haben.

Diese Einschränkung gilt nicht für durchWurf, Bruch oder
durch sonstige Naturereignisse sowie durch Waldbrand
geschädigte, instabile Bestände.

1.3 Nachbesserungen (Saat- und Pflanzung), wenn in
den beiden ersten Jahren nach Aufforstung, Umbau, Vor-
und Unterbau sowie Wiederaufforstung bei den Kulturen
infolge ungewöhnlicher WitterungsbedingungenAusfälle
in Höhe von mehr als 40 % der Pflanzenzahl aufgetreten
sind.

1.4 Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen mit
dem Ziel, diese an Standort und Bestockungsziel anzu-
passen sowie die Sicherheit und Wertleistung der Bestän-
de zu erhöhen.

Als Jungbestände gelten:

� Nadelbaumbestände bis zu einem Bestandesalter
von 40 Jahren,

� Laubbaumbestände bis zu einem Bestandesalter
von 60 Jahren.

Die Länder können anstelle des vorbezeichneten Alters-
rahmens einen entsprechenden mittleren Brusthöhen-
durchmesser, eine entsprechende Oberhöhe oder ein an-
deres vergleichbares Kriterium wählen.

1.5 Wertästung
Aus forststrukturellen oder waldbaulichen Gründen not-
wendige Ästungsmaßnahmen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

� im Sinne des § 1Abs. 2 des Gesetzes über dieAlterssi-
cherung der Landwirte (ALG) sowie im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 undAbs. 2 und des Zweiten Gesetzes über
die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989)
in der am 31. Dezember 1994 geltenden Fassung.
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2.2 Juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

� deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

� die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt.

2.3 Juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen.

2.4 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung desWaldes und zur Förderung
der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 2.Mai 1975,
(BGBL. I S. 1037) geändert durch Gesetz vom 27. Juli
1984 (BGBL. I. S. 1034).

2.5 Juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
fern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigenMitglieder nicht
wesentlich übersteigen.

Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, deren
Vorhaben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-,
Forst- oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen,
insbesondere wenn dieMaßnahmen wegen der Gemenge-
oder Zusammenlage der Grundstücke mit anderen Grund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen.

2.6 Bei Maßnahmen der Erstaufforstung nach Nr. 1.1:

� alle natürlichen Personen,

� juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts

als Besitzer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Bund, Länder und nichtländliche Gemeinden sind von der
Förderung ausgeschlossen.

Hinsichtlich der nichtländlichen Gemeinden gilt Nr. 2.5
Abs. 2 entsprechend.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

Die Zuwendungsempfänger müssen Eigentümer der
begünstigten Flächen sein oder für Pachtflächen eine
schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vor-
legen.

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

4.1 Art der Zuwendung

4.1.1 Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen
Zuschusses gewährt.

4.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

4.2.1 Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten
der Maßnahmen nach:

Nr. 1.1, 1.2.1, 1.2.2 und 1.3
bis zu 50 % bei standortbedingter Aufforstung mit
einer Nadelbaumart,
bis zu 70 % bei Misch- und Tannenkulturen,
bis zu 85 % bei Laubbaumkulturen einschließlich
bis zu 20 % Nadelbaumanteil,

Nr. 1.4 bis zu 60 %,
Nr. 1.5 bis zu 60 %

4.3 Auf den Kostennachweis kann verzichtet werden,
wenn die Länder die förderungsfähigen Kosten nach
durchschnittlichen Erfahrungssätzen festsetzen.

Für Maßnahmen nach Nr. 1.1.1 und 1.1.2 kann unter Ein-
haltung der Fördersätze nach Nr. 4.2.1 ein Gesamtbetrag
vorgesehen werden.

Die Förderung der Maßnahme nach Nr. 1.1.2 ist über fünf
Jahre gestaffelt auszuzahlen.

4.4 Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, sei-
ner Familienangehörigen und seiner Arbeitskräfte sind
förderungsfähig bis zu 80 % der Kosten, die sich bei Ver-
gabe derArbeiten an Unternehmer oder bei Durchführung
der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald ergeben wür-
den.

4.5 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind
förderungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes.

4.6 Die förderungsfähigenKosten vermindern sich um
die Zuschüsse und Sachleistungen Dritter aufgrund be-
sonderer Verpflichtungen.
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5. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der
Struktur von Jungbeständen werden nur gefördert bei Be-
triebenmit einemEinheitswert für die forstwirtschaftliche
Nutzung bis zu 100 000 DM. Die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde kann bei Flächen mit neuartigen Wald-
schäden oder bei besonders ungünstigen Standortverhält-
nissen oder bei Betrieben mit überdurchschnittlicherAus-
stattung mit Jungbeständen in begründeten Einzelfällen
Ausnahmen zulassen.

5.2 Die Aufforstung ist nur bei Verwendung standort-
gerechter Baumarten förderungsfähig.

B. Förderung des forstwirtschaftlichen
Wegebaus

6. Gegenstand der Förderung

6.1 Neubau forstwirtschaftlicher Wege sowie die Be-
festigung bisher nicht oder nicht ausreichend befestigter
forstwirtschaftlicher Wege einschließlich der dazugehöri-
gen notwendigenAnlagen. Die Kosten der dazugehörigen
Bauentwürfe, der Bauausführung und der Bauleitung so-
wie notwendigerWerkzeuge und Kleingeräte für Regiear-
beiten sind Bestandteile der Ausführungskosten. Dazu
gehören auch Zweckforschungen und Erhebungen im un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem Wegebauprojekt
einschließlich der landschaftsökologischen Auswirkun-
gen.

Bei Planung und Ausführung der Vorhaben sind die an-
erkannten Regeln des forstlichen Wegebaus, z. B. die
Richtlinie für den ländlichen Wegebau � RLW � des Ku-
ratoriums fürWasser- undKulturbauwesen in ihrer jeweils
gültigen Fassung zu beachten.

6.1.1 Wege zwischen land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsstätten und den dazugehörigen Nutzflächen.

6.1.2 Wege zurAufschließung dieser Nutzflächen sowie
zu derenAnschluss an das öffentliche Straßen- undWege-
netz.

6.2 Maßnahmen der Landschaftspflege und Land-
schaftsgestaltung, die infolge des Baues forstwirtschaftli-
cher Wege notwendig werden.

7. Von der Förderung sind ausgeschlossen

7.1 Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung
sowie Straßen und Wege innerhalb vorhandener oder
geplanter Siedlungs- und Industriegebiete, Fuß-, Rad- und
Reitwege.

7.2 Unterhaltung und spätere Pflege von forstwirt-
schaftlichen Wegen und der dazugehörigen notwendigen
Anlagen sowie das dazu benötigte Material.

8. Zuwendungsempfänger

Körperschaften des öffentlichen Rechts, forstwirtschaft-
liche Zusammenschlüsse im Sinne des Bundeswaldgeset-
zes, wenn sie satzungsgemäß dazu geeignet sind, die
privaten Waldbesitzer oder das Land als Träger eines
Vorhabens im Körperschafts- oder Privatwald.

9. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

9.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendungwird in Form eines einmaligen Zuschuss-
es gewährt.

9.2 Umfang der Zuwendung

Folgende Kosten sind förderungsfähig:

9.2.1 Die Baukosten, die nach Abzug von Leistungen
Dritter aufgrund besondererVerpflichtungen und der übri-
gen nicht förderungsfähigen Kosten verbleiben.

9.2.2 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers kön-
nen bis zu demAufwand gefördert werden, der sich bei der
Vergabe derArbeiten an einen Unternehmer, abzüglich ei-
nes angemessenen Unternehmerzuschlages, ergeben wür-
de.

9.2.3 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger dürfen
höchstens mit 80 % der für diese Leistungen veranschlag-
ten Kosten berücksichtigt werden.

9.3 Höhe der Zuwendung

Die Förderung durch Zuschüsse soll für eine Maßnahme
70 % der förderungsfähigen Aufwendungen nicht über-
steigen. Das Land kann in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen zulassen.
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10. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

10.1 Bevorzugt zu fördern sind Wegebauten, wenn da-
mit gleichzeitig ein freiwilliger Landtausch unter Beteili-
gung mehrerer land- und forstwirtschaftlicher Voller-
werbsbetriebe ermöglicht wird.

10.2 Bei der Durchführung der Maßnahme sind die Er-
gebnisse der forstlichen Rahmenplanung oder � soweit
diese nicht vorliegt � die der agrarstrukturellen Vorpla-
nung und die der Landschaftsplanung zu berücksichtigen.

10.3 Wegebefestigungen mit Schwarz- und Betondecken
sind grundsätzlich nicht förderungsfähig.

10.4 Werden durch eine forstwirtschaftliche Wegebau-
maßnahme andere Baumaßnahmen zwingend notwendig,
so können diese im unabwendbar erforderlichen Umfang
ebenfalls gefördert werden (Veranlassungsprinzip). Vor-
teile Dritter aus Folgemaßnahmen sind durch Beiträge an-
gemessen zu berücksichtigen.

C. Förderung forstwirtschaftlicher
Zusammenschlüsse

11. Gegenstand der Förderung

11.1 Erstinvestitionen

11.1.1 Die erstmalige Beschaffung von Geräten, Maschi-
nen und Fahrzeugen für forstliche Betriebsarbeiten,
einschließlich Transport von Rohholz und Be- und Verar-
beitung einfachster Art.

11.1.2 Die erstmalige Beschaffung von Fahrzeugen
(Kleintransporter oder Kombiwagen) für den Transport
von Waldarbeitskräften, Geräten, Werkzeugen, Maschi-
nen und Hilfsstoffen zum und vom Arbeitsort sowie die
erstmalige Beschaffung von beweglichen Schutzhütten
und Waldarbeiterschutzwagen.

11.1.3 Die erstmalige Anlage von Holzaufarbeitungs-
plätzen sowie Holzhöfen und sonstigen Anlagen zur Auf-
arbeitung, Sortierung, Maß- und Gewichtsermittlung,
Datenerfassung und -übertragung und Angebotskonzen-
tration sowie zur Bearbeitung, Vorratshaltung, verkaufs-
fertigen Bereitstellung und Vermarktung von Rohholz und
der daraus erzeugten Produkte sowie zur Gewinnung, Be-
arbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher Neben-
produkte einschließlich geeigneter technischer Einrich-
tungen.

11.1.4 Die erstmalige Erstellung von Betriebsgebäuden
(Unterstellräume für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und
Hilfsstoffe, Werkstätten, Hütten in Pflanzgärten).

11.1.5 Ausgaben für vorbereitende Untersuchungen zu
Investitionen nach Nr. 11.1.3 sowie die Erarbeitung und
Einführung von Logistik- und Vermarktungskonzeptionen.
Dazu gehören Marktanalysen, Entwicklungsstudien und
auf die Vermarktung bezogene Beratungs- und Planungs-
maßnahmen.

11.2 Verwaltung und Beratung

11.2.1 Die angemessenen Kosten für die Verwaltung und
für die Beratung der Mitglieder. Dazu gehören:
� Gründungskosten,
� Personal- und Reisekosten,

� Geschäftskosten, einschließlich Büroeinrichtung,
-maschinen und -geräte,

� Versicherungskosten, soweit das zu versichernde Ri-
siko den forstwirtschaftlichen Zusammenschluss be-
trifft,

� Kosten für die Fortbildung der Beratungskräfte
einschließlich der Beschaffung von Lehrmitteln,

� Kosten desAngebots und desVerkaufs ausschließlich
der Frachten,

� Mehrkosten, die in Verbindung mit der Zusammen-
fassung des Holzangebots stehen (ausgenommen die
Kosten für die Holzernte, Holzbringung und die Ge-
winnung sonstiger Forsterzeugnisse).

12. Von der Förderung sind ausgeschlossen:

12.1 Abschreibungen für Investitionen,

12.2 Personal- und Reisekosten, soweit sie nicht bei den
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen selbst anfallen
(sondern z. B. bei den Landwirtschaftskammern);

12.3 Kosten, die unmittelbar die Erzeugung betreffen
und sonstige Betriebsausgaben. Nr. 11.2.1, letzter An-
strich, bleibt unberührt;

12.4 die anteiligen Investitions-, Verwaltungs- und Be-
ratungskosten angegliederter Forstbetriebe des Bundes
und der Länder sowie nichtländlicher Gemeinden und
Gemeindeverbände.AlsMaßstab gilt dieMitgliedsfläche.
Für die nichtländlichen Gemeinden und Gemeindever-
bände gilt Nr. 2.5 entsprechend;

12.5 Investitionen, die von einzelnen land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieben vorgenommen werden;
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12.6 Investitionen nach den Nrn. 11.1.1 und 11.1.2 � mit
Ausnahme der erstmaligen Beschaffung von beweglichen
Schutzhütten und Waldarbeiterschutzwagen �, wenn es
sich nicht um neue und neuzeitliche Geräte, Maschinen,
Fahrzeuge sowie gewerblich gefertigte Einrichtungen
oder Einrichtungsteile handelt;

12.7 Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitio-
nen nach den Nrn. 11.1.3 und 11.1.4 für Wohnbauten,
Werkwohnungen oder Verwaltungsräume und für den Er-
werb von Grund und Boden, der nicht für das betreffende
Vorhaben benötigt wird (sondern z. B. nur für Wohnbau-
ten, Werkwohnungen oder Verwaltungsräume oder für
spätere durchzuführende Erweiterungsbauten);

12.8 Kreditbeschaffungskosten, Pachten, Erbbauzinsen
und vergleichbare Aufwendungen;

12.9 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen ein-
schließlich der Ersatzteile.

Die Beschaffung von Geräten, Maschinen, Fahrzeugen
und sonstigen technischen Einrichtungen mit wesent-
lichen technischen Neuerungen oder mit wesentlich
verbesserter Leistung sind keine Ersatzbeschaffungen.

13. Zuwendungsempfänger

Anerkannte forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im
Sinne von § 41Absatz 5 Nr. 1 des Gesetzes zur Erhaltung
des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bun-
deswaldgesetz) vom 2.Mai 1975, (BGBL. I S. 1037) geän-
dert durch Gesetz vom 27. Juli 1984 (BGBL. I. S. 1034)
sowie nach dem Gesetz über forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse vom 1. September 1969 (BGBl. I S. 1543).

14. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

14.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

Sie kann auch als Zinsverbilligung für Kapitalmarktdar-
lehen in Form eines abgezinsten Zinszuschusses gewährt
werden.

14.2 Umfang der Zuwendung

14.2.1 Förderungsfähig sind die nachgewiesenenKosten.

14.2.2 Eigenleistungen und Sachleistungen bei der erst-
maligenAnlage von Holzaufarbeitungsplätzen, von Holz-
höfen einschließlich geeigneter technischer Einrichtungen
sowie bei der erstmaligen Erstellung von Betriebsgebäu-
den können bis zu 15 % der anerkannten Bausumme
berücksichtigt werden, soweit sie anhand prüfungsfähiger
Unterlagen nachgewiesen werden.

14.3 Höhe der Zuwendung

14.3.1 Der Förderungssatz für Erstinvestitionen beträgt
bis zu 40 % der förderungsfähigen Kosten.

14.3.2 Der Zuschuss für Maßnahmen nach Nr. 11.1.5
beträgt bis zu 40 % der nachgewiesenen förderfähigen
Ausgaben, höchstens aber 50 000 DM.

14.3.3 Der Förderungssatz für Kosten der Verwaltung
und Beratung beträgt in den ersten zehn Jahren der Förde-
rung bis zu 40%, in den folgenden fünf Jahren bis zu 30%
und für weitere fünf Jahre bis zu 20 % der förderungs-
fähigen Kosten.

In den neuen Ländern beträgt der Förderungssatz für
Kosten der Verwaltung und Beratung davon abweichend
bis 1998 bis zu 80 %, in den Jahren 1999 bis 2000 bis zu
60 %.

ImAnschluss an die Förderung nachAbsatz 1 und 2 kann
die 20%ige Bezuschussungweitergewährt werden, soweit
der forstwirtschaftliche Zusammenschluss waldbauliche
Aufgabenwahrnimmt und solange er überdurchschnittlich
mit Beständen bis zu 40 Jahren ausgestattet ist.

Ist die Förderung eines forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlusses nach Absatz 3 beendet, kann dieser nicht noch
einmal gefördert werden.

15. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter demVorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

� Maschinen, technischen Einrichtungen undGeräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Liefe-
rung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.
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D. Erstaufforstungsprämie

16. Gegenstand der Förderung

Gewährung einer Prämie zum Ausgleich von Einkom-
mensverlusten aufgrund derAufforstung oder natürlichen
Bewaldung landwirtschaftlich genutzter Flächen. Von der
Förderung sind Erstaufforstungen zum Zweck des
Kurzumtriebs- und Weihnachtsbaumanbaus ausgeschlos-
sen.

17. Zuwendungsempfänger

17.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer
� im Sinne des § 1Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-

sicherung der Landwirte (ALG) sowie

im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des Zwei-
ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte
(KVLG 1989) in der am 31.12.1994 geltenden Fassung.

17.2 Juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

� deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

� die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt.

17.3 Juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen.

17.4 Sonstige Inhaber eines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebes, bei denen die Erstaufforstung im Interes-
se einer Verbesserung der Agrar-, Forst- oder Land-
schaftsstruktur der Förderung bedarf.

17.5

� Alle übrigen natürlichen Personen, juristischen Per-
sonen des Privatrechts und

� forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung desWaldes und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom
2.Mai 1975, (BGBL. I S. 1037) geändert durchGesetz
vom 27. Juli 1984 (BGBL. I. S. 1034).

als Besitzer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen,
bei denen die Erstaufforstung im Interesse einer Ver-

besserung derAgrar-, Forst- oder Landschaftsstruktur der
Förderung bedarf.

17.6 Ausgeschlossen sind Leistungsempfänger nach
dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirt-
schaftlichen Erwerbstätigkeit.

18. Förderungsvoraussetzungen

18.1 Die Zuwendungsempfänger müssen Eigentümer
der begünstigten Flächen sein oder für Pachtflächen eine
schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers vor-
legen.

18.2 Die Förderung erfolgt unter der Voraussetzung,
dass die aufgeforsteten Flächen ordnungsgemäß gepflegt
werden.

19. Umfang und Höhe der Zuwendung

19.1 Die Prämie wird in Form von jährlichen Zuschüs-
sen gewährt.

19.2 Die Prämie beträgt für Zuwendungsempfänger
nach Nrn. 17.1 bis 17.4 bei Aufforstung von Flächen, die
vomAntragsteller in den beiden derAufforstung vorange-
henden Jahren selbst bewirtschaftet wurden, jährlich

� für die Aufforstung von Ackerflächen bis zu 35 Bo-
denpunkten bis zu 600 DM je Hektar; darüber hinaus
für jeden zusätzlich nachgewiesenen Bodenpunkt bis
zu 15 DM, höchstens 1 400 DM je Hektar,

� für die Aufforstung von Grünlandflächen bis zu
600 DM je Hektar.

Im Falle einer Anrechnung der erstaufgeforsteten Fläche
als Stilllegungsfläche gemäß Artikel 6 Abs. 8 der Verord-
nung (EG) Nr. 1251/991 des Rates wird die Prämie auf die
Höhe des Stilllegungsausgleiches gemäß Artikel 4 Abs. 3
der Verordnung Nr. 1251/1999 in Verbindung mit § 11
Abs. 2 der Flächenzahlungs-Verordnung2 in der jeweils
geltenden Fassung begrenzt.

19.3 Bei allen übrigen Flächen der Zuwendungsemp-
fänger beläuft sich die Prämie auf bis zu 350 DM je Hek-
tar.

1 Verordnung (EWG) 1251/99 des Rates vom 17.05.1999 zur Ein-
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt-
schaftlicher Kulturpflanzen (ABl. EG L 160/1)
2Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen (Flächenzahlungs-Verordnung) vom
8. Januar 2000 (BGBl. I S. 15)
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19.4 Die Prämie wird jährlich für eine Dauer von bis zu
20 Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der erstmaligen
Aufforstung der Fläche, gewährt.

Die Länder können die Prämienhöhe und/oder -dauer in
Abhängigkeit von den für die Aufforstung verwendeten
Baumarten oder Bestandestypen sowie in Abhängigkeit
vom vorhandenen Waldanteil im Aufforstungsgebiet
staffeln.

E. Maßnahmen aufgrund neuartiger
Waldschäden sowie aufgrund von
Schadensereignissen unter über-
wiegender Mitbeteiligung neuartiger
Waldschäden

20. Gegenstand der Förderung

20.1 Vorarbeiten:

� Untersuchungen, Analysen und gutachterliche Stel-
lungnahmen zur Beurteilung von Düngungsmaßnah-
men (Nr. 20.2) sowie

� Erhebungen, die der Vorbereitung von Maßnahmen
nach Nrn. 20.2 bis 20.4 dienen.

20.2 Bodenschutz- undMeliorationsdüngung, wenn da-
durch eine strukturelle Verbesserung der Bodenstreu, des
Bodens oder des Nährstoffhaushalts erzielt wird und da-
mit eine Verbesserung der Widerstandskraft der Bestände
erwartet werden kann (gutachterlicher Nachweis gemäß
Nr. 22).

20.3 Vor- und Unterbau (einschließlich Naturverjün-
gung) in lückigen oder verlichteten Beständen und Be-
standsrändern:

� Saat- und Pflanzung (einschließlich Kulturvorberei-
tung),

� Schutz der Kultur gegenWild,
� Sicherung der Kultur während der ersten fünf Jahre.

20.4 Wiederaufforstung (einschließlich Naturverjün-
gung) mit dem Ziel, die betroffenen Waldflächen, deren
gegenwärtige Bestände nicht mehr lebensfähig sind, in
Bestockung zu halten und die Leistungsfähigkeit der neu
zu begründenden Bestände zu verbessern; im einzelnen
gilt Nr. 20.3 entsprechend.

21. Zuwendungsempfänger

21.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

� im Sinne des § 1Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) sowie

� im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte (KVLG 1989) in der am 31. Dezember
1994 geltenden Fassung

21.2 Juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

� deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

� die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt.

21.3 Juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemeinnüt-
zige oder mildtätige Zwecke verfolgen.

21.4 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung desWaldes und zur Förderung
der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 2.Mai 1975,
(BGBL. I S. 1037) geändert durch Gesetz vom 27. Juli
1984 (BGBL. I. S. 1034).

21.5 Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereini-
gungsgesetz.

21.6 Juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
fern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigenMitglieder nicht
wesentlich übersteigen.
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, deren
Vorhaben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-,
Forst- oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen,
insbesondere wenn dieMaßnahmenwegen der Gemenge-
oder Zusammenlage der Grundstücke mit anderen Grund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen. Das
Land als Träger von Maßnahmen gemäß Nr. 20.2
im Körperschafts- und Privatwald nach Maßgabe der
Nrn. 21.1 - 21.6.



Drucksache 14/3498 � 68 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

22. Zuwendungsvoraussetzung

Voraussetzung für die Förderung nach Nr. 20.2 ist, dass
eine gutachtliche Stellungnahme die Zweckmäßigkeit und
Unbedenklichkeit der geplanten Düngungsmaßnahme
bestätigt; gegebenenfalls ist eine Boden- oder eine Blatt-
bzw. Nadelanalyse durchzuführen.

23. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

23.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in Form eines einmaligen Zuschus-
ses gewährt.

23.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten für
Maßnahmen nach:

Nr. 20.1 bis zu 80 %

Nr. 20.2 bis zu 90 %

Nr. 20.3 und 20.4

bis zu 50% bei standortbedingterAufforstung
mit einer Nadelbaumart,

bis zu 70 % bei Misch- und Tannenkulturen,

bis zu 85% bei Laubbaumkulturen einschließ-
lich bis zu 20%Nadelbaumanteil.

23.3 Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten.

Auf den Kostennachweis kann verzichtet werden, wenn
die Länder die förderungsfähigen Kosten nach durch-
schnittlichen Erfahrungssätzen festsetzen.

23.4 Eigenleistungen der Zuwendungsempfänger, sei-
ner Familienangehörigen und seiner Arbeitskräfte sind
förderungsfähig bis zu 80 % der Kosten, die sich bei
Vergabe der Arbeiten an Unternehmer oder bei Durch-
führung der vergleichbaren Arbeiten im Staatswald erge-
ben würden.

23.5 Sachleistungen der Zuwendungsempfänger sind
förderungsfähig bis zu 80 % des Marktwertes.

23.6 Die förderungsfähigen Kosten vermindern sich um
die Zuschüsse und Sachleistungen Dritter aufgrund beson-
derer Verpflichtungen. Die nach Landesrecht zuständige
Behörde kann in begründeten EinzelfällenAusnahmen zu-
lassen.

23.7 Bei Wiederaufforstungen von Flächen (Nr. 20.4),
derenVorbestände 60% ihrer Umtriebszeit erreicht hatten
oder älter waren, werden nur bis zu 80%der unter Berück-
sichtigung von Nrn. 23.3 bis 23.6 ermittelten Kosten als
förderungsfähig anerkannt. Die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen zulassen.

24. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

DieMaßnahmen nachNrn. 20.3 und 20.4 sind nur beiVer-
wendung standortgerechter Baumarten förderungsfähig.

F. Verbesserung und Rationalisierung
der Bereitstellung, Bearbeitung und
Vermarktung forstwirtschaftlicher Er-
zeugnisse

25. Gegenstand der Förderung

25.1 Erstmalige Investitionen der Forstbetriebe in fol-
genden Bereichen:

25.1.1Technische Einrichtungen und bauliche Anlagen
zur Aufarbeitung, Sortierung, Maß- oder Gewichtsermitt-
lung, Datenerfassung und -übertragung und Angebots-
konzentration sowie zur Bearbeitung, Vorratshaltung, ver-
kaufsfertigen Bereitstellung und Vermarktung von Roh-
holz und der daraus erzeugten Produkte.

25.1.2 Technische Einrichtungen und bauliche Anlagen
zur Gewinnung, Bearbeitung und Vermarktung forstwirt-
schaftlicher Nebenprodukte.

25. 2 Ausgaben für vorbereitende Untersuchungen
sowie die Erarbeitung und Einführung von Logistik- und
Vermarktungskonzeptionen. Dazu gehören Marktana-
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lysen, Entwicklungsstudien und auf die Vermarktung
bezogene Beratungs- und Planungsmaßnahmen.

26. Von der Förderung sind ausgeschlossen
� Investitionen in gewerblichen holzbe- und -verarbei-

tenden Betrieben sowie Forstsamen- und Forstpflan-
zenbetrieben und Marketingmaßnahmen dieser Be-
triebe; Formen der Kooperation nach Nr. 27 bleiben
hiervon unberührt.

� die anteiligen Investitionskosten für Waldflächen der
öffentlichen Hand,

� Abschreibungen für Investitionen,

� Kreditbeschaffungskosten,

� Grundstückserwerb,

� Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen.

Unterschreitet das förderungsfähige Investitionsvolumen
den Betrag von 30 000 DM, so ist eine Förderung nach
diesen Grundsätzen nicht möglich.

27. Zuwendungsempfänger

� Private land- und forstwirtschaftliche Betriebe.

� Holzbe- und -verarbeitende Betriebe sind im Rahmen
von vertraglichen Kooperationen mit dem Ziel der
Rationalisierung von Forstbetriebsarbeiten durch ei-
ne der industriellen Be- oder Verarbeitung unmittel-
bar vorgeschaltete Investition zuwendungsberechtigt.

28. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Die Zuwendungen können

� bei Maßnahmen nach Nr. 25.1 als Zinsverbilligungen
für Kapitalmarktdarlehen in Form eines abgezinsten
Zinszuschusses und

� bei Maßnahmen nach Nr. 25.2 als Zuschüsse gewährt
werden.

Die Zinsverbilligung beträgt bis zu 4% bei einer Laufzeit
bis 10 Jahre. Der abgezinste Zuschuss darf einenWert von
18% des förderfähigen Investitionsvolumens nicht über-
steigen.

Zinsverbilligungen können für ein förderungsfähiges Investi-
tionsvolumen bis zu 2Mio. DM innerhalb von sieben Jahren
gewährt werden. Das förderungsfähige Investitionsvolumen
schließt Baunebenkosten nach Maßgabe der Gebührenord-
nung für Architekten und Ingenieure mit ein.
Für Maßnahmen nach Nr. 25.2 kann ein Zuschuss bis zu
40%gewährtwerden, höchstensaber insgesamt50000DM.

29. Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger hat einen Nachweis über die
Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der durchzu-
führenden Maßnahmen zu erbringen.

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf Jahren ab Fertigstellung,

� Maschinen, technischen Einrichtungen und Geräte in-
nerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

G. Förderung von Maßnahmen zur
Restrukturierung der durch den
Orkan �Lothar� am 26. Dezember
1999 geschädigten Wälder in den
Jahren 2000 bis 2002

30. Gegenstand der Förderung

30.1 Anlage von Holzlagerplätzen (Nass- und Trocken-
lager) zur längerfristigen Lagerung der Kalamitätshölzer.

30.2 Grundinstandsetzung forstwirtschaftlicher Wege
zur Sicherstellung der reibungslosen Aufarbeitung der
Schadflächen und des Holztransportes sowie zur Beseiti-
gung der daraus resultierenden Schäden.

30.3 Wiederaufforstung sowie Vor- und Unterbau (ein-
schließlich Naturverjüngung) in lückigen oder ver-
lichteten Beständen durch Saat und Pflanzung (ein-
schließlich Kulturvorbereitung). Hierzu gehört auch der
Schutz der Kultur gegen Wild und die Sicherung der Kul-
tur während der ersten fünf Jahre.

30.4 Räumung der Flächen ohne verwertbares Ma-
terial.

31. Zuwendungsempfänger

31.1 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmer

� im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte (ALG) sowie
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� im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 und 3 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte (KVLG 1989) in der am 31. Dezember1994
geltenden Fassung.

31.2 Juristische Personen des Privatrechts als Inhaber
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, wenn

� deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Antragstellung
den überwiegenden Teil ihres Erwerbs aus der Land-
und Forstwirtschaft ziehen,

� die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand nicht
mehr als 25 % des Eigenkapitals beträgt.

31.3 Juristische Personen des Privat- und öffentlichen
Rechts als Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebes, wenn diese unmittelbar kirchliche, gemein-
nützige oder mildtätige Zwecke verfolgen.

31.4 Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Sinne
des Gesetzes zur Erhaltung desWaldes und zur Förderung
der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 2.Mai 1975,
(BGBl. I S. 1037) geändert durch Gesetz vom 27. Juli
1984 (BGBl. I S. 1034).

31.5 Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereini-
gungsgesetz.

31.6 Juristische Personen des öffentlichen Rechts als
Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen,
sofern es sich um kommunale Gebietskörperschaften mit
ländlichem Charakter handelt.

Nichtländliche Gemeinden oder Gemeindeverbände wer-
den nur als Mitglieder forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse gefördert. Ihr Anteil an der Mitgliedsfläche darf
jedoch den der Gesamtfläche der übrigenMitglieder nicht
wesentlich übersteigen.

Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in be-
gründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

Sonstige Inhaber land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
oder Grundbesitzer, außer Bund und Länder, deren
Vorhaben im Interesse einer Verbesserung der Agrar-,
Forst- oder Landschaftsstruktur der Förderung bedürfen,
insbesondere wenn die Maßnahmen wegen der Gemenge-
oder Zusammenlage der Grundstücke mit anderenGrund-
stücken geschlossen durchgeführt werden müssen.

32. Zuwendungsvoraussetzungen

Voraussetzung für die Förderung nach den Nrn. 30.1 bis
30.4 ist, dass die Maßnahmen unmittelbar in Zusammen-
hang stehen mit der Bewältigung der durch den Orkan
�Lothar� am 26. Dezember 1999 bedingten Schäden und
Folgeschäden (Nachwürfe) sowie der Wiederherstellung
standortgerechter Waldbestände auf den geschädigten
Flächen dienen.

33. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

33.1 Art der Zuwendung

Die Zuwendungen bei Maßnahmen nach Nr. 30.1 bis 30.4
werden in Form eines einmaligen Zuschusses gewährt.

33.2 Umfang und Höhe der Zuwendung

Förderungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten nach
Abzug von Leistungen Dritter aufgrund besonderer Ver-
pflichtungen für Maßnahmen nach Nr.

30.1 bis zu 40%. Eigenleistungen und Sachleistungen
bei der Anlage der Lagerplätze einschließlich
geeigneter technischer Einrichtungen können bis
zu 15 % der anerkannten Bausumme berück-
sichtigt werden, soweit sie anhand prüfungs-
fähiger Unterlagen nachgewiesen werden;

30.2 bis zu 70 % der Baukosten;
30.3 bis zu 50 % bei standortbedingter Aufforstung

mit einer Nadelbaumart,
bis zu 70 % bei Misch- und Tannenkulturen,
bis zu 85%bei Laubbaumkulturen einschließlich
bis zu 20 % Nadelbaumanteil;

30.4 bis zu 80 % aber nicht über 2 000 DM/ha.

33.3 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers kön-
nen bis zu demAufwand gefördert werden, der sich bei der
Vergabe der Arbeiten an einen Unternehmer, abzüglich
eines angemessenen Unternehmerzuschlages, ergeben
würde. Sachleistungen der Zuwendungsempfänger dürfen
höchstens mit 80 % der für diese Leistungen veran-
schlagten Kosten berücksichtigt werden.

33.4 Auf den Kostennachweis beiMaßnahmen nach Zif-
fer 30.3 kann verzichtet werden, wenn die Länder die
förderungsfähigen Kosten nach durchschnittlichen Er-
fahrungssätzen festsetzen.
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34. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

34.1 Bei Maßnahmen nach 30.2 sind nicht förder-
ungsfähig

� Befestigungen mit Schwarz- und Betondecken und

� Straßen mit überörtlicher Verkehrsbedeutung sowie

Straßen und Wege innerhalb vorhandener oder ge-
planter Siedlungs- und Industriegebiete, Fuß-, Rad-
und Reitwege.

34.2 Maßnahmen nach 30.3 sind nur bei Verwendung
standortgerechter Baumarten förderungsfähig.
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A.Milchleistungsprüfung

B.Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mast-
rinder, Mastlämmer und Jungmasthammel

A.Milchleistungsprüfung

1. Zuwendungszweck

Die Milchleistungsprüfung beim Rind kann gefördert
werden, weil sie die Grundlage für die züchterische Se-
lektion sowie für die Verbesserung der Produktivität und
Qualität in der Milcherzeugung ist.

2. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind:

� Die Durchführung der Milchleistungsprüfungen und
der damit verbundenen Beratung,

� die Aufbereitung der Prüfungsergebnisse für züchte-
rische und betriebswirtschaftliche Zwecke.

3. Zuwendungsempfänger

Kontrollverbände und Kontrollvereine und sonstige mit
dieser Aufgabe betraute Einrichtungen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Der Zuwendungsempfänger muss der Aufsicht der nach
Landesrecht zuständigen Behörde unterliegen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Die Zuwendungen werden in Form von Zuschüs-
sen gewährt. Sie sind zur teilweisen Abdeckung der lau-
fenden Kosten des Teils der Milchleistungsprüfung
bestimmt, der über das wirtschaftliche Interesse des ein-
zelnen Kuhhalters hinausgeht.

5.2 Die Höhe des Zuschusses beträgt im Jahr bis zu
20 DM für jede Kuh, für die die Milchleistungsprüfung
durchgeführt wird.

B.Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mast-
rinder, Mastlämmer und Jungmasthammel

6. Zuwendungszweck

Zur Verbesserung der Produktionsbedingungen in den
landwirtschaftlichen Betrieben kann die Durchführung
von Ertrags- und Qualitätskontrollen gefördert werden.

7. Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind die Kosten nach Nr. 10 für die

7.1 Schweinemastkontrolle,

7.2 Kontrolle von Zuchtsauen in Ferkelerzeugerbe-
trieben,

7.3 Rindermastkontrolle,

7.4 Mastkontrolle für Mastlämmer und Jungmast-
hammel.

7.5 Förderungsfähig sind auch die damit verbundene
Beratung und die Tätigkeit der Tiergesundheitsdienste bei
den Maßnahmen nach Nrn. 7.1, 7.2 und 7.4.

8. Zuwendungsempfänger

Kontrollringe, Zusammenschlüsse von solchen Ringen
und gegebenenfalls auch kombinierte Ringe.

9. Zuwendungsvoraussetzungen

9.1 Der Zuwendungsempfänger muss

� ausschließlich zum Zweck der Kontrolle und Bera-
tung auf der Grundlage eines eingetragenen Vereins
oder einer Genossenschaft arbeiten,

� unabhängig von wirtschaftlichen Unternehmungen
sein und finanziell nicht von solchen getragen oder ge-
stützt werden,

� in seiner Satzung verankern, dass dieAufnahme eines
Mitglieds nicht von der Bindung an bestimmte For-
men des Bezugs von Produktionsmitteln und des Ab-
satzes von Tieren abhängig ist.

9.2 Für Aufwendungen der Kontrolle und Beratung in
gewerblichen Betrieben können Förderungsmittel nicht

Grundsätze für die Förderung von Leistungsprüfungen
in der tierischen Erzeugung
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bereitgestellt werden. Für dieAbgrenzung zwischen land-
wirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben gelten die
steuerlichen Vorschriften.

In den neuen Ländern ist Voraussetzung für eine För-
derung, dass der Betrieb Tierhaltung auf überwiegend
eigener Futtergrundlage betreibt.

9.3 Bei der Kontrolle der Zuchtsauen in Ferkeler-
zeugerbetrieben sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

9.3.1 Laufende Aufzeichnung über Deckdaten mit An-
gabe des Ebers, Geburtsdatum der Ferkel, Zahl der ge-
borenen und abgesetzten Ferkel. Die Ferkel sind zu
kennzeichnen.

9.3.2 Die bezuschussten Ferkelerzeugerbetriebe müssen
dem zuständigen Schweinegesundheitsdienst angeschlos-
sen sein.

9.4 Aufwendungen, die dem Zuwendungsempfänger
im Rahmen dieser Maßnahme entstehen, dürfen nur in-
soweit als beihilfefähige Aufwendungen anerkannt wer-
den, als sie nicht bereits bei der Bemessung von Beihilfen
aufgrund anderer Förderungsmaßnahmen mit berück-
sichtigt worden sind (z. B. Förderung von Erzeugerge-
meinschaften aufgrund des Marktstrukturgesetzes).

9.5 Bei der Ermittlung der förderungsfähigen Kosten
ist von den jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und
Beratung auszugehen. Zu den jährlichen laufendenKosten
der Kontrolle und Beratung rechnen die im jeweiligen
Haushaltsjahr entstandenen und nachgewiesenen Perso-
nal- und Reisekosten sowie alle im gleichen Zeitraum
angefallenen sächlichen Aufwendungen für Büroräume,
Schreibmaterial, Vordrucke, Auswertung der Ergebnisse,
Desinfektionsmittel für die Desinfektion ringeigenerWaa-
gen sowie Ohrmarken und Geräte für die Kennzeichnung
und dergleichen. Ausgenommen sind Beiträge an überge-
ordnete Organisationen, die Kosten der Beschaffung von

Büroeinrichtungsgegenständen aller Art im Werte von
mehr als 20 DM je Stück sowie die Kosten der Beschaf-
fung von Geräten usw., die der Durchführung der Kon-
trolle dienen, wie Kraftfahrzeuge, Waagen und derglei-
chen sowie Medikamente.

10. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

10.1 Die Zuwendungenwerden in FormvonZuschüssen
gewährt.

10.2 Zuschüsse können in folgender Höhe gewährt wer-
den:

10.2.1 Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im
jeweiligen Haushaltsjahr verkauften Mastschweine bis zu
1,35 DM je Mastschwein, jedoch nicht mehr als 60 % der
jährlich laufendenKosten der Kontrolle und Beratung ein-
schließlich der Aufwendungen für den Schweinegesund-
heitsdienst.

10.2.2 Für alle im jeweiligen Haushaltsjahr kontrol-
lierten Würfe bis zu 5,40 DM je Wurf, jedoch nicht mehr
als 60 % der jährlich laufenden Kosten der Kontrolle und
Beratung einschließlich der Aufwendungen für den
Schweinegesundheitsdienst.

10.2.3 Für alle bis zum Mastende kontrollierten Rinder
bis zu 0,55 DM im Monat für jedes unter Kontrolle ste-
hende Mastrind, jedoch nicht mehr als 60 % der jährlich
laufenden Kosten der Kontrolle und Beratung.

10.2.4 Für alle bis zum Mastende kontrollierten und im
jeweiligen Haushaltsjahr verkauften Mastlämmer und
Jungmasthammel bis zu 1,20 DM je Tier, jedoch nicht
mehr als 60% der jährlich laufendenKosten der Kontrolle
einschließlich der Aufwendungen für den Schafgesund-
heitsdienst.
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1. Zuwendungszweck

Als Folge agrarstruktureller Veränderungen, insbeson-
dere durch die Anpassung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion an den Markt und an rationelle Verfahren, schei-
den auch ältere landwirtschaftlicheArbeitnehmer ausUn-
ternehmen der Landwirtschaft aus.

Die Gewährung einer Anpassungshilfe soll diesen Arbeit-
nehmern eine Hilfe geben, sich an die neue Situation (Ar-
beitslosigkeit oder außerlandwirtschaftliche Erwerbs-
tätigkeit) anzupassen.

2. Zuwendungsempfänger

2.1 Landwirtschaftlichen Arbeitnehmern kann eine
Anpassungshilfe gewährt werden.

2.2 Als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer gilt, wer als
Arbeiter oder Angestellter in den dem Ausscheiden aus
dem landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis vorangegan-
genen 120 Kalendermonaten mindestens 90 Monate in
Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne des § 1 Abs. 4
des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte
(ALG), die die Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG er-
reichten, rentenversicherungspflichtig beschäftigt war.

In den neuen Ländern gelten für die Zeit vor dem 1. Januar
1995 die vorgenanntenVoraussetzungen als erfüllt, wenn es
sich umeineTätigkeit alsArbeitnehmer imSinne des § 249 c
Abs. 22 desArbeitsförderungsgesetzes in der am31.Dezem-
ber 1997 geltendenFassung handelt oder derArbeitnehmer
in einem landwirtschaftlichen Unternehmen im Sinne des
§ 2 Abs. 1 bis 3 des Zweiten Gesetzes über die Krankenver-
sicherung der Landwirte (KVLG 1989) in der am
31.Dezember 1994 geltenden Fassung beschäftigt war.

3. Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Anpassungshilfe kann einem landwirtschaftlichen
Arbeitnehmer (Nr. 2.2) gewährt werden,

3.1.1 der seinen Arbeitsplatz auf Veranlassung seines
Arbeitgebers im Rahmen von Maßnahmen zur Produk-
tionseinschränkung oder rationelleren Gestaltung oder
Stillegung eines landwirtschaftlichen Betriebes oder

Teilen eines landwirtschaftlichen Betriebes in erheblichem
Umfang (vgl. Nr. 3.2) verloren hat,

3.1.2 der im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus diesem
Betrieb (Nr. 3.1.1)

� in diesem Betrieb in den letzten drei Jahren min-
destens 24 Kalendermonate rentenversicherungs-
pflichtig beschäftigt war und

� das 55., jedoch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hat,

3.1.3 der keine der folgenden Leistungen bezieht:

� Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder we-
gen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

� Altersrente, vorzeitigeAltersrente,RentewegenErwerbs-
unfähigkeit, Landabgaberente nach demGesetz über die
Alterssicherung der Landwirte als ehemaliger land-
wirtschaftlicher Unternehmer oder mithelfender Fami-
lienangehöriger,

� Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur För-
derung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit als ehemaliger landwirtschaftlicher
Unternehmer,

� Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der
Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
als ehemaliger Arbeitnehmer oder mithelfender Fa-
milienangehöriger,

� Vorruhestands- oder Altersübergangsgeld,

3.1.4 und der

� künftig seinen Lebensunterhalt aus außerland-
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit bestreitet oder

� nach demVerlust seines landwirtschaftlichenArbeits-
platzes arbeitslos gemeldet ist oder

� an einer vom Arbeitsamt geförderten Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme teilnimmt.

3.2 Eine Produktionseinschränkung, rationellere Ge-
staltung oder Stilllegung von Teilen eines Betriebs in
erheblichem Umfang (3.1.1) liegt vor, wenn sie zu einer
Verringerung des Arbeitseinsatzes im Betrieb führt, die
mindestens 50 % der tarifvertraglichen Arbeitszeit eines
landwirtschaftlichen Arbeitnehmers entspricht.

Grundsätze für die Förderung älterer landwirtschaftlicher Arbeitnehmer
durch Anpassungshilfen
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4. Landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit

Bei erneuter Aufnahme einer landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit ruht während der Zeit dieser Tätigkeit der
Bezug von Anpassungshilfe.

5. Wechsel zwischen Arbeitslosigkeit, außer-
landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit, land-
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit und Teilnah-
me an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Ein � auch mehrfacher � Wechsel zwischen Arbeits-
losigkeit, außerlandwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit,
erneuter landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit und Teil-
nahme an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist �
unbeschadet der Regelung in Nr. 4 � für den Bezug von
Anpassungshilfe unschädlich.

Die Regelung über die zeitliche Höchstdauer der Gewäh-
rung von Anpassungshilfe (Nr. 6.1) bleibt hierdurch un-
berührt.

6. Dauer und Höhe der Zuwendungen

6.1 Dauer der Anpassungshilfe

6.1.1 Anpassungshilfe kann

� bei Arbeitslosigkeit, außerlandwirtschaftlicher Er-
werbstätigkeit oder Teilnahme an einer Arbeits-
beschaffungsmaßnahme für maximal 5 Jahre,

� jedoch in jedem Fall längstens bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem frühestmöglichst eine Rente wegen Alters aus
der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch
genommen werden kann,

gewährt werden.

6.1.2 Für die Berechnung der zeitlichen Höchstdauer
der Gewährung von Anpassungshilfe nach Nr. 6.1.1 ist für
deren Beginn der Zeitpunkt maßgebend, zu dem der die
Gewährung von Anpassungshilfe ursprünglich rechtferti-
gende Verlust der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
eingetreten ist.

6.1.3 Zeiten, in denenderBezug vonAnpassungshilfe nach
Nr. 4 ruht, verlängern die Höchstdauer der Gewährung von
Anpassungshilfe nicht.

6.2 Höhe der Anpassungshilfe

Der Monatsbetrag der Anpassungshilfe beträgt 200
DM/Monat.

6.3 Einkommensobergrenze

Anpassungshilfe wird nicht gewährt, wenn die Summe der
positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des
Einkommensteuergesetzes, zuzüglich erhaltenen Arbeits-
losengelds oderArbeitslosenhilfe, im abgelaufenenKalen-
derjahr, ohne Berücksichtigung einer etwaigen Anpas-
sungshilfe,

� bei Verheirateten 40 000 DM/Jahr
� bei Ledigen 20 000 DM/Jahr

übersteigt. Die Einkünfte nach Satz 1 und gegebenenfalls
erhaltenes Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe sind
durch Selbsterklärung und geeignete Unterlagen (unter
anderem aktueller Lohnbescheid, aktueller Leistungs-
bescheid des Arbeitsamts oder Einkommensteuerbe-
scheid) nachzuweisen.

Der Antragsteller ist in geeigneter Weise auf die mög-
lichen rechtlichen Folgen unrichtiger Auskünfte zu seinen
Angaben hinzuweisen.

7. Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren

7.1 Antrag und Antragsfrist

Die Anpassungshilfe wird jährlich auf Antrag gewährt.
Vor Bewilligung der Anpassungshilfe sind die Unterlagen
nach Nr. 6.3 für das abgelaufene Kalenderjahr vorzule-
gen.

Der Erstantrag auf Anpassungshilfe soll innerhalb eines
Jahres nach dem Ausscheiden aus dem landwirtschaft-
lichen Arbeitsverhältnis gestellt werden. Wird der Erst-
antrag nach Ablauf der Jahresfrist gestellt, so kann
Anpassungshilfe nur für den jeweils dann laufenden
Berechtigungszeitraum (Nr. 7.2) bewilligt werden. Die
Regelungen in Nr. 6.1 bleiben hiervon unberührt.

Folgeanträge auf Anpassungshilfe sind jeweils spätestens
bis zum 1. April des auf den jeweiligen Berechti-
gungszeitraum folgenden Kalenderjahrs zu stellen. Wird
die vorgenannte Frist versäumt, ist der Folgebezug von
Anpassungshilfe für den entsprechenden Berechti-
gungszeitraum, auf den sich der Folgeantrag bezieht, aus-
geschlossen.

7.2 Berechtigungszeitraum

7.2.1 Die Anpassungshilfe wird jeweils nachträglich für
den zurückliegenden Berechtigungszeitraum bewilligt.

7.2.2 Der Berechtigungszeitraum für die Bewilligung
von Anpassungshilfe umfasst 12 Monate.
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7.2.3 Der erste Berechtigungszeitraum beginnt, unbe-
schadet der Regelung in Nr. 7.4, mit dem Ausscheiden aus
dem landwirtschaftlichenArbeitsverhältnis.BeiFolgeanträ-
gen auf Anpassungshilfe schließen die Berechtigungs-
zeiträume unmittelbar aneinander an.

7.3 Auszahlung

7.3.1 Die Anpassungshilfe wird nachträglich frühestens
zum 1. Juni eines jeden Jahres für den zurückliegenden
Berechtigungszeitraum (Nr. 7.2) in einer Summe aus-
gezahlt.

7.3.2 Den Berechtigten kann für den zurückliegenden
Berechtigungszeitraum auf Antrag ein Abschlag auf die
frühestens zum 1. Juni eines jeden Jahres zu gewährende
Anpassungshilfe gezahlt werden.

7.4 Monatsberechnung

Anpassungshilfe wird nur für volle Kalendermonate
gewährt.

DerMonat des Ausscheidens aus dem landwirtschaftlichen
Arbeitsverhältnis, der Monat, in dem das 65. Lebensjahr
vollendet wird und derMonat, in dem eine die Gewährung
von Anpassungshilfe ausschließende Leistung nach
Nr. 3.1.3 aufgenommen wird, gelten als volle Kalender-
monate.

7.5 Maßgebliches Recht

Für die Berechnung und Bewilligung der Anpassungshil-
fe sind die Förderungsgrundsätze des jeweiligen Berech-
tigungszeitraums maßgebend.

8. Übergangsregelungen

Soweit ein Berechtigter bereits für einen vor dem 1. Janu-
ar 2000 liegenden Teil des Berechtigungszeitraums An-
passungshilfe bezogen hat, gelten für Folgeanträge auf
Anpassungshilfe die nachfolgenden Sonderbestimmungen,
die insoweit die entsprechenden allgemeinen Regelungen
ersetzen.

8.1 Eintrittsalter

Ein Folgebezug von Anpassungshilfe ist auch dann
möglich, wenn der landwirtschaftliche Arbeitnehmer das
50., jedoch noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet hat.

8.2 Dauer des Bezugs von Anpassungshilfe

8.2.1 Der Folgebezug von Anpassungshilfe ist bei Ar-
beitslosigkeit bis zu maximal 15 Jahren, bei außerland-
wirtschaftlicher Erwerbstätigkeit bis zu maximal 5 Jahren
möglich.

8.2.2 Anpassungshilfe wird längstens bis zu dem Zeit-
punkt gewährt, zu dem der ehemalige landwirtschaftliche
Arbeitnehmer frühestmöglichst eine Rente wegen Alters
aus der gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch
nehmen kann.

8.3 Höhe der Anpassungshilfe

Für die Förderhöhe gilt Nr. 6.2 entsprechendmit derMaß-
gabe, dass bei einem Bezug von Anpassungshilfe wegen
Arbeitslosigkeit über das 5. Jahr hinaus, einMonatsbetrag
von 150 DM gilt.
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Grundsätze für die Förderung von Küstenschutzmaßnahmen

1. Zuwendungszweck

Abwehr von Naturkatastrophen und Erhöhung der Sicher-
heit an den Küsten, auf den Inseln sowie an den fließen-
den oberirdischen Gewässern im Tidegebiet gegen Über-
flutungen und Landverluste durch Sturmfluten und
Meeresangriff

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Vorarbeiten

Zweckforschungen, Untersuchungen, Beweissicherungen
und Erhebungen im unmittelbaren Zusammenhang mit
Küstenschutzmaßnahmen

2.2 Hochwasserschutzwerke

Neubau, Verstärkung und Erhöhung von Hochwasser-
schutzwerken einschließlich notwendiger Wege (Deich-
verteidigungs- und Treibselräumwege in einer Breite von
3,0 m, in besonders begründeten Ausnahmefällen in einer
Breite bis zu 4,5 m) und Befestigungen

2.3 Sperrwerke und sonstige Bauwerke in der Hoch-
wasserschutzlinie

2.4 Buhnen,WellenbrecherundsonstigeEinbauten inSee

2.5 Vorlandarbeiten vor Seedeichen bis zu einer Tiefe
von 400 m

2.6 Sandvorspülungen

2.7 Uferschutzwerke

3. Zuwendungsempfänger

Träger der Vorhaben (Begünstigte) können sein das Land
und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts,
ausgenommen Teilnehmergemeinschaften nach dem
Flurbereinigungsgesetz.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden gewährt unter dem Vorbehalt des
Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

� Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen inner-
halb eines Zeitraumes von zwölf Jahren ab Fertigstel-
lung,

� technischen Einrichtungen, Maschinen und Geräte
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab Liefe-
rung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck ent-
sprechend verwendet werden.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen

5.1 Art der Zuwendungen

Zuwendungen werden als Zuschuss gewährt.

5.2 Umfang der Zuwendungen

5.2.1 Zuwendungsfähig sind:

� Vorarbeiten gemäß Nr. 2.1;

� die förderungsfähigen Baukosten der Nummern 2.2
bis 2.7; das sind die Baukosten, die nach Abzug von
Leistungen Dritter aufgrund besonderer Verpflich-
tungen und der übrigen nicht förderungsfähigen
Kosten verbleiben;

� Bauoberleitung und die Kosten für Architekten- und
Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI) in der jeweils gel-
tenden Fassung;

� die infolge der Ausführung von Küstenschutzmaßnah-
men notwendigenMaßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, wenn sie einen räumlichen Be-
zug zur jeweiligen Küstenschutzmaßnahme haben;

� notwendiger Grunderwerb für eine Küstenschutzmaß-
nahme;

� die Kosten für Baumaßnahmen in unabwendbarem
Umfang, die infolge von Küstenschutzmaßnahmen
zwingend erforderlich sind. Dabei sind Vorteile Drit-
ter durch Beiträge angemessen zu berücksichtigen.

5.2.2 Eingeschränkt zuwendungsfähig sind:

Küstenschutzmaßnahmen, für die ökologisch wertvolle
Flächen benötigt werden, sind nur förderungsfähig,

� soweit die notwendige Sicherheit nicht durch andere
vertretbare Maßnahmen erreicht werden kann,



� wenn im Fachplan oder in einem landschaftspflegeri-
schen Begleitplan festgelegt ist, dass die eingedeich-
ten Flächen, die ökologisch besonders wertvoll sind,
grundsätzlich zu Ersatzbiotopen (Schutzzonen) ge-
staltet bzw. entwickelt werden.

Bisher bereits landwirtschaftlich genutzte Flächen
bleiben davon unberührt.

5.2.3 Nicht zuwendungsfähig sind:

� der Bau von Verwaltungsgebäuden;

� die Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Geräten;

� die Unterhaltung und Pflege von Küstenschutzan-
lagen;

� der Bau von Schöpfwerken sowie von Be- und Ent-
wässerungsanlagen;

� Geldzahlungen anstelle von Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen.

� gewässerkundliche Daueraufgaben und institu-
tionelle Förderungen;

5.3 Höhe der Zuwendungen

5.3.1 Ist das Land aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
Träger des Vorhabens oder zur Zahlung der Baukosten

verpflichtet, werden 70 % der ihm anfallenden förde-
rungsfähigen Kosten vomBund erstattet. Bei anderen Trä-
gern nach Nr. 3 soll bis auf begründete Ausnahmefälle die
Gesamtförderung durch Zuschüsse von Bund und Land für
eineMaßnahme 95% der förderungsfähigen Kosten nicht
übersteigen.

5.3.2 Bei Maßnahmen des Küstenschutzes und bei sons-
tigen wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen
Maßnahmen ist in allen Fällen eine sachliche Trennung
vorzunehmen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger dürfen die Zuschüsse
nicht an natürliche oder juristische Personen des Pri-
vatrechts weitergeben oder ausleihen.

6.2 Die Zuwendungsempfänger dürfen nicht geringer
belastet werden, als ihnen unter Berücksichtigung aller
Vorteile zugemutet werden kann. Dabei sollen die Vortei-
le der Zuwendungsempfänger durch Eigenleistungen in
angemessener Höhe berücksichtigt werden. Eigenleistun-
gen sind bare Eigenmittel, Darlehen und der Wert der un-
baren Leistungen.
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Garantieerklärung

Präambel

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Berlin-Ost
sowie Niedersachsen nach Maßgabe des Staatsvertrages
mit Mecklenburg-Vorpommern über die Umgliederung
der Gemeinden im ehemaligenAmt Neuhaus und anderer
Gebiete haben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
�Verbesserung derAgrarstruktur und des Küstenschutzes�
für zinsverbilligte Kapitalmarktdarlehen, die nach Maß-
gabe der Förderungsgrundsätze

� für das Agrarinvestitionsförderungsprogramm,

� für das Agrarkreditprogramm,

� für die Förderung zur Wiedereinrichtung und Moder-
nisierung bäuerlicher Familienbetriebe imHaupterwerb
sowie

� für die Gewährung von Hilfen zur Umstrukturierung
von landwirtschaftlichen Unternehmen sowie für neu-
gegründete landwirtschaftliche Unternehmen in Form
juristischer Personen und Personengesellschaften

gewährt wurden und weiterhin gewährt werden, modi-
fizierte Ausfallbürgschaften übernommen und über-
nehmen weiterhin derartige Bürgschaften bis zur Höhe
von insgesamt

Brandenburg 769 075 000 DM
Mecklenburg-Vorpommern 464 107 000 DM
Niedersachsen 10 200 000 DM
Sachsen 757 200 000 DM
Sachsen-Anhalt 556 921 000 DM
Thüringen 441 661 000 DM
Berlin-Ost 836 000 DM

insgesamt 3 000 000 000 DM

zuzüglich anteiliger Zinsen und Nebenkosten.

Die Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden Bund
genannt), vertreten durch das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und das Bun-
desministerium der Finanzen übernimmt hiermit aufgrund
des § 12 Nr. 6 des Gesetzes über die Feststellung des
Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2000 (Haus-
haltsgesetz 2000) vom 22.Dezember 1999 (BGBl. I

S.2561) 60 % der von den Ländern aus den Ausfall-
bürgschaften zu tragendenAusfälle bis zu einem Gesamt-
betrag von 1 800 000 000 DM zuzüglich 60 % der von
den Ländern zu tragenden Ausfälle an Zinsen und
Nebenkosten, für die Kosten jedoch nur bis zum Gesamt-
betrag von 36 000 000 DM nach Maßgabe folgender Be-
stimmungen.

I. Die Garantie des Bundes gilt nur für Ausfälle aus
solchen Ausfallbürgschaften,

1. bei denen die Voraussetzungen nach Absatz 1 der
Präambel der Garantieerklärungen gegeben sind,

2. über die die Länder in Durchführung der Rahmen-
pläne der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes� für den
Zeitraum

a) 1991 bis 1994
b) 1992 bis 1995
c) 1993 bis 1996
d) 1994 bis 1997
e) 1995 bis 1998
f) 1996 bis 1999
g) 1997 bis 2000
h) 1998 bis 2001
i) 1999 bis 2002
j) 2000 bis 2003

und in der jeweils zulässigen Frist in den Jahren 1991
bis einschließlich 2000 entschieden haben,

3. bei denen eine anderweitige Finanzierung der
geförderten Vorhaben nicht möglich war und

4. bei denen die Länder bei der Entscheidung über die
Übernahme der Bürgschaften festgelegt haben, dass
es sich um Bürgschaften innerhalb des Rahmenplans
handelt.

II. Die Länder werden dem Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bun-
desministerium der Finanzen nach dem als Anlage 1
beigefügten Muster die Namen der kreditgebenden Insti-
tute und der Kreditnehmer, die Kreditbeträge, die Laufzeit,
die Zinssätze und die Höhe der von ihnen verbürgten
Kreditteile sowie die Daten der Kreditverträge (Kredit-
zusagen), das Datum der Entscheidung über die Bürg-
schaft und die Einbeziehung in den Rahmenplan innerhalb
eines Monats nach Aushändigung der Urkunde über die
Bürgschaften an den Kreditnehmer mitteilen.

Anhang zum Rahmenplan 2000 bis 2003
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Die Länder werden nicht valutierte und wieder ausge-
plante Kredite demBund gegenüber stornieren. Die für ein
Kalenderjahr gemeldeten und innerhalb desselben Jahres
stornierten Kredite werden auf das Jahreskontingent nicht
angerechnet.

III. Die Übernahme, Verwaltung und Abwicklung der
Bürgschaften werden von den Ländern durchgeführt. Die
Länder entscheiden dabei nach pflichtgemäßemErmessen
vor allem darüber, ob

1. nach Maßgabe allgemein gültiger Beurteilungsmaß-
stäbe eine anderweitige Finanzierung des Vorhabens
nicht möglich ist,

2. unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen
Vorschriften der Länder sowie unter entsprechender
Würdigung der Interessen des Bundes und der Länder
Kreditverträge geändert, insbesondere verbürgte
Forderungen gestundet, Tilgungen gestreckt, Sicher-
heiten geändert oder freigegeben werden sowie der
Übertragung der Kredite zugestimmt wird,

3. nach Inanspruchnahme des Bundes aus der Garantie
Bürgschaftsforderungen aufgrund der haushalts-
rechtlichen Vorschriften der Länder gestundet,
niedergeschlagen oder erlassen werden.

IV. Der Bund � vertreten durch das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten � und der Bun-
desrechnungshof sind berechtigt, bei den Ländern die die
verbürgten Kredite betreffenden Unterlagen jederzeit zu
prüfen. Die Länder werden dem Bund die von ihm im
Zusammenhang mit der Garantie erbetenen Auskünfte
erteilen.

Die Länder werden die Kreditnehmer und � bezüglich der
zu verbürgenden Kredite � die Kreditgeber verpflichten,
eine Prüfung des Bundes oder seiner Beauftragten zu
dulden, ob eine Inanspruchnahme aus den Ausfall-
bürgschaften in Betracht kommen kann oder die Voraus-
setzungen für eine solche vorliegen oder vorgelegen
haben. Die Länder werden die Kreditnehmer und die
Kreditgeber weiter verpflichten, demBund die von ihm im
Zusammenhang mit den Ausfallbürgschaften erbetenen
Auskünfte zu erteilen.

Die Länder haben die Kreditnehmer zu verpflichten, die
Prüfungskosten zu tragen.

V. Der Bund kann aus seiner Garantie erst dann in
Anspruch genommen werden, wenn die Länder ihre
Verpflichtungen aus der Ausfallbürgschaft dem kredit-
gebenden Institut gegenüber erfüllt haben.

Die Länder sind berechtigt, bei drohenden Ausfällen Ab-
schlagszahlungen zur Minderung des Ausfalls an Zinsen
zu leisten. An den Abschlagszahlungen beteiligt sich der
Bund in Höhe von 60 %.

Bei Zahlungsanforderungen übersenden die Länder dem
Bund einen Schadensbericht und eineAufstellung über die
von den Ländern geleisteten Zahlungen. Nach Abwick-
lung des Schadensfalls legen die Länder eine Schlussrech-
nung vor.

Der Bund wird den auf ihn entfallenden Anteil innerhalb
von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilungen der
Länder erstatten.

Erlöse aus der Verwertung der für die verbürgten Kredite
gestellten Sicherheiten sowie sonstige Rückflüsse aus den
verbürgten Krediten sind in Höhe von 60 % an den Bund
abzuführen. Die Länder übersenden hierzu demBund eine
sachlich und rechnerisch festgestellte Zusammenstellung.

Die Länder werden den Bundesanteil an den Erlösen in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beträge bei
den Ländern an den Bund überweisen.

VI. Die Länder sind verpflichtet, von den von ihnen und
ihren beauftragten Stellen vereinnahmten laufenden
Bürgschaftsentgelten 60 % an den Bund abzuführen.

Der Entgeltanteil des Bundes ist für jedes vorangegangene
Kalenderjahr bis zum 31. März eines jeden Jahres an die
Bundeskasse Bonn, Kto. 380 01 060 bei der Landeszen-
tralbank Bonn, zu überweisen.

VII. DieGarantie wird übernommen für die Bürgschaften,
über die die Länder in Durchführung der Rahmenpläne der
Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes� für den Zeitraum

1. 1991 bis 1994 im Jahre 1991 entschieden haben bis
zum 31. Dezember 2011,

2. 1992 bis 1995 im Jahre 1992 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2012,

3. 1993 bis 1996 im Jahre 1993 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2013,

4. 1994 bis 1997 im Jahre 1994 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2014,

5. 1995 bis 1998 im Jahre 1995 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2015,

6. 1996 bis 1999 im Jahre 1996 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2016.

7. 1997 bis 2000 im Jahre 1997 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2017.

8. 1998 bis 2001 im Jahre 1998 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2018.

9. 1999 bis 2002 im Jahre 1999 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2019.

10. 2000 bis 2003 im Jahre 2000 entschieden haben, bis
zum 31. Dezember 2020.

VIII. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bonn.
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Anlage

Land: .......................................
Betr.: Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes�

Übernahme von Bürgschaften imMonat ......... 2000
Bürgschaftsliste Nr. .....................

Lfd.
Nr.

a) Name des
Kreditnehmers

b) Name des
Kreditinstituts

Kredit-
betrag

DM

Laufzeit Zinssatz

a) Datum der
Entscheidung über die
Bürgschaft und die
Einbeziehung der
Bürgschaft in den
Rahmenplan

b) Datum der
Aushändigung der
Bürgschaftserklärung

c) Datum des
Kredit-Vertrags

Höhe der
Bürgschaft
in %

Bürgschafts-
betrag
Land

DM

Ausfallgarantie
Bund

(60 % von
Spalte 8)

DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TEIL III

Bedeutung der Förderungsgrundsätze und Finanzierung der Maßnahmen

Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP)

DieAgrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) ist die
Vorplanung nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Ge-
meinschaftsaufgabe �Verbesserung derAgrarstruktur und
des Küstenschutzes� (GAKG).

Sie ist eine Entscheidungshilfe für den effizienten mit an-
deren Bereichen abgestimmten Einsatz von Maßnahmen
zurVerbesserung derAgrarstruktur. DieAEPhat Konflikt-
bereiche, Entwicklungsmöglichkeiten und Entschei-
dungsbedarf in der Agrarstruktur sowie in ländlichen
Räumen aufzuzeigen, gebietsspezifische Leitbilder
und/oder Landnutzungskonzeptionen für den Planungs-
raum zu entwickeln sowie Vorschläge für Handlungskon-
zepte und umsetzbare Maßnahmen zu unterbreiten. Dabei
soll sie die besonderen Funktionen der Land- und Forst-
wirtschaft aufzeigen und feststellen, in welchen Formen
die Land- und Forstwirtschaft im Untersuchungsraum
zweckmäßig betriebenwerden kann. Sie trägt dazu bei, re-
gionale Entwicklungen aufzuzeigen und Fehlinvestitio-
nen beim Einsatz der Mittel zur Finanzierung der Maß-
nahmen nach dem GAKG zu vermeiden. Ihr Bezug zu
einer Vielfalt sich ergänzender Maßnahmen bestimmt ih-
re vorrangige Aufgabe, unter politischen Vorgaben und
begrenzten finanziellenMitteln Entscheidungshilfe für die
Auswahl des für die Entwicklung des Untersuchungsge-
bietes sinnvollsten Maßnahmenbündels zu sein.

Die AEP hat den Anforderungen der Agrarpolitik Rech-
nung zu tragen und muss sich zugleich als Grundlage für
den landwirtschaftlichen Teil übergeordneter und anderer
flächenbezogener Planungen eignen.

Die Ergebnisse agrarstruktureller Entwicklungsplanungen
sind jedoch dem wirtschaftlichen, sozialen und politi-
schen Wandel unterworfen; ihre Gültigkeit ist daher zeit-
lich begrenzt. Dem Zweck der AEP entsprechen insbe-
sondere folgende Gesichtspunkte:

� Die für eine AEP erforderlichen Erhebungen müssen
insbesondere Aussagen zur Struktur der Land- und
Forstwirtschaft, der Wirtschaft, der Infrastrukturaus-
stattung, zur Situation der Umwelt und zu anderen
Planungen, soweit sie für die AEP wesentlich sind,
enthalten.

� Die Ergebnisse einer AEP sind zusammenfassend in
geeigneter Form (z. B. Bericht) darzustellen; diese
fachliche Darstellung soll im erforderlichen Umfang

Aussagen dazu enthalten, inwieweit die Vorhaben in
ihremZusammenwirkeneineUmweltverträglichkeitsprü-
fung, eine Landschaftsplanung oder eine Bauleitpla-
nung erfordern, ob Investitionen und sonstige Auf-
wendungen gesamtwirtschaftlich gerechtfertigt sind
sowie ob und wie die geplanten Maßnahmen um-
weltverträglich und im Einklang mit der angestrebten
regionalen Entwicklung durchgeführt werden kön-
nen.

� Die Ergebnisse einer AEP sind zu begründen. Dabei
ist nachvollziehbar darzulegen, wie insbesondere
Aussagen zu folgenden Belangen � soweit sie für die
jeweilige AEP relevant sind � gegeneinander abge-
wogen wurden:

� Raumordnung und Landesplanung,

� überörtlich bedeutsame Großprojekte,

� Landwirtschaft,

� Forstwirtschaft,

� Städtebau und Dorferneuerung,

� Naturschutz und Landschaftspflege,

� Freizeit und Erholung,

� Gewässer- und Bodenschutz.

� Der zu leistende Untersuchungsaufwand ist bei der
Festsetzung flächenabhängiger Zuschusssätze für die
Förderung der AEP berücksichtigt worden.

Für die im Haushaltsjahr 2000 vorgesehenen Vorplanun-
gen sind ca. 8 Mill. DM Zuschüsse vorgesehen (siehe
Übersicht 3).

Flurbereinigung

DieVerfahren nach demFlurbereinigungsgesetz sind nach
wie vor besondere Instrumente zur Verbesserung der
Agrarstruktur. Sie sind dazu geeignet, den ländlichen
Raum zu gestalten, sich an den ökologischenAusgleichs-
funktionen der ländlichen Räume zu orientieren und die
funktionalen Wechselbeziehungen zwischen den ver-
schiedenen Ökosystemen soweit zu verfolgen und zu för-
dern, dass die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ins-
gesamt und nachhaltig nicht gefährdet wird. Die Flurbe-
reinigung bildet, wie aus der Höhe der in diesem
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Rahmenplan zur Verfügung stehenden Mittel zu ersehen
ist, einen sachlichen Schwerpunkt im Rahmen der Maß-
nahmen der Gemeinschaftsaufgabe.

Um einer generellen Verbesserung der Lebensbedingun-
gen im ländlichen Raum gerecht zu werden, sind beson-
dere Schwerpunkte für die Durchführung großräumiger
und umfassender Ordnungsmaßnahmen in den Gebieten
gesetzt, in denenMaßnahmen der Verbesserung der Infra-
struktur einschließlich der Dorferneuerung sowie Planun-
gen überörtlicher und überregionaler Verkehrsträger eine
Neuordnung der ländlichen Räume erforderlich werden
lassen. Dabei kommt der Sicherung eines nachhaltig leis-
tungsfähigen Naturhaushaltes eine besondere Bedeutung
zu.

Die umfassende Flurbereinigung unterstützt mit ihren
Maßnahmen für eine wirksame Verbesserung der Lebens-
bedingungen in der jeweiligen Region eine erleichterte
Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen undmacht
die Angleichung oft sogar erst möglich.

Für die Förderung der Flurbereinigung (laufende sowie
2000 eingeleitete Verfahren) sehen Bund und Länder die
Vergabe von ca. 2 Mill. DM öffentlicher Darlehen sowie
ca. 301 Mill. DM Zuschüsse vor.

Zur Anpassung an gewandelte agrar- und umweltpoliti-
sche Verhältnisse und zur Beschleunigung der Flurberei-
nigung kann auch das vereinfachte Flurbereinigungsver-
fahren stärker genutzt werden. Dabei stehen Maßnahmen
der Landentwicklung im Vordergrund, mit denen die
Wohn-, Wirtschafts-, Erholungs- und Ausgleichsfunktio-
nen ländlicher Räume verbessert, aber die Belange der
Landwirtschaft gewahrt und die Rechtsposition der
Grundeigentümer geschützt werden sollen, soweit sie ge-
fährdet sind.

Die im Rahmen der Flurbereinigung (s. o.) für die be-
schleunigten Zusammenlegungsverfahren veranschlagten
Mittel belaufen sich im Haushaltsjahr 2000 auf insgesamt
ca. 22Mill. DMöffentlicher Darlehen und Zuschüsse (sie-
he Übersicht 3).

Seit 1991 können auch Maßnahmen in Bodenordnungs-
verfahren zur Feststellung und Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse nach den §§ 53 und 56 bis 64 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1997
(BGBl. I S. 3224), im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
in den neuen Ländern gefördert werden. Dies gilt fürAuf-
wendungen bei der Neugestaltung der Feldflur so-
wie bei der Zusammenführung von Boden- und Gebäude-
eigentum, soweit die Lasten nicht nach § 62 LwAnpG vom
Land zu tragen sind.

Freiwilliger Landtausch

Der freiwillige Landtausch ist als Maßnahme zur Verrin-
gerung der Besitzzersplitterung und der Strukturverbesse-
rung landwirtschaftlicher Betriebe aus Gründen der Kos-
ten- und Zeitersparnis ein agrarpolitisch bedeutsames In-
strument. Er kommt als schnelles und einfachesVerfahren
zur Verbesserung der Agrarstruktur vor allem dann zur
Durchführung, wenn sich die Partner in einem begrenzten
Gebiet über den Flächentausch einig sind und
hierbei nur ein geringer Aufwand der Vermessung und
Folgemaßnahmen entsteht. Diesem Verfahren kommt ei-
ne wachsende Bedeutung bei Flächenstilllegung, Extensi-
vierung, Aufforstung und Sicherung von Gewässerrand-
streifen zu. Das Flurbereinigungsgesetz erleichtert auch
den freiwilligen Landtausch zur Verbesserung der
Agrarstruktur. Er kann nicht nur durchgeführt werden, um
getrennt liegende Wirtschaftsflächen zusammenzulegen,
sondern auch um Flächen an die für ihre zweckmäßige
Landnutzung jeweils am besten geeignete Stelle zu tau-
schen. Der freiwillige Landtausch kann als ein Verfahren
nach dem Flurbereinigungsgesetz (§§ 103 a bis 103 i)
durchgeführt werden. Er wird darüber hinaus auch als
Grundstückstausch mit Eigentumswechsel auf privat-
rechtlicher Grundlage und als Tausch aufgrund langfristi-
ger Pachtverträge gefördert, um diesem Instrument eine
breite Anwendung zu eröffnen.

Bund und Länder haben für den freiwilligen Landtausch
im Haushaltsjahr 2000 Zuschüsse in Höhe von ca. 5 Mill.
DM eingeplant (vgl. Übersicht 3).

Seit 1991 können in den neuen Ländern auch Aufwen-
dungen im freiwilligen Landtausch nach den §§ 53Abs. 2,
54 bis 55 und 64 des LwAnpG gefördert werden, die über
eine Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhält-
nisse hinausgehen. Dies betrifft Maßnahmen beimGrund-
stückstausch in der Feldlage sowie bei der Zusammen-
führung von Boden- und Gebäudeeigentum.

Ländlicher Wegebau

Der ländliche Wegebau ist ein wichtiges Instrument, das
zur nachhaltigen Entwicklung und Verbesserung der mit
der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur beiträgt.
Die eingesetztenMittel dienen derVerbesserung des länd-
lichen Wegenetzes und der Erschließung der Nutzflächen
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und tragen somit
zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft bei.

Der Bau von ländlichenWegen darf nur gefördert werden,
wenn die Erfordernisse des Umwelt- und Naturschutzes
und der Landschaftspflege sowie die Ergebnisse der
Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (soweit vorhan-
den) berücksichtigt werden. Auch Maßnahmen gegen
Bodenabtrag durch Wind und Wasser, wie z. B. Schutz-
pflanzungen sind förderfähig. Die �Richtlinien für den
ländlichen Wegebau (RLW)� des Deutschen Verbandes
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für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. sollen berück-
sichtigt werden.
DieKosten der förderungsfähigenMaßnahmen können bis
zu 60 % in den alten Ländern und bis zu 80 % in den neu-
en Ländern gefördert werden.

Der Ansatz 2000 beträgt 38,8 Mill. DM.

Dorferneuerung undMaßnahmen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer
Bausubstanz

Im Rahmen der Dorferneuerung werden Maßnahmen zur
Verbesserung der Produktions- undArbeitsbedingungen in
der Land- und Forstwirtschaft und sonstige Maßnahmen,
die zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der in diesen
BetriebenTätigen und ihrer Familien beitragen, gefördert.
Sie sind somit für die gesamte Land- und Forstwirtschaft
bedeutsam.

Die Förderung der Dorferneuerung ist darauf gerichtet,

� ländliche Siedlungen als Standort land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe zu erhalten und zu verbes-
sern,

� die Wirtschaftserschwernisse land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe zu beseitigen sowie deren Ar-
beitsaufwand zu verringern,

� die Umweltwirkungen land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe mit den Erfordernissen zeitgemäßen Woh-
nens undArbeitens in Einklang zu bringen,

� nachteilige Umweltwirkungen auf die land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe zu beseitigen oder zu mil-
dern,

� die innerörtlichenVerkehrs- undGewässerverhältnis-
se zu regeln und

� die Identität der Gemeinden und Ortsteile als ländli-
che Siedlungen durch ortsbildprägende Erhaltungs-
und Gestaltungsmaßnahmen zu stärken.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, sind nach der Ge-
meinschaftsaufgabe Aufwendungen förderungsfähig in
erster Linie für Maßnahmen, die der Planung, der Verbes-
serung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse, der Ab-
wehr von Hochwassergefahren für den Ortsbereich, der
Erhaltung und Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher
oder ehemals land- und forstwirtschaftlich geprägter Bau-
substanz, derAnpassung an die Erfordernisse zeitgemäßen
Wohnens und Arbeitens und dem Neu-, Aus- und Umbau

von land- und forstwirtschaftlichen Gemeinschaftsanla-
gen dienen.

Die vorgenannten Maßnahmen werden nur in Gemeinden
oder Ortsteilenmit landwirtschaftlicher Siedlungsstruktur,
in Weilern und landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen
und Einzelhöfen gefördert.

Anträge auf Gewährung von Zuschüssen können neben
Privatpersonen auch Gemeinden, Gemeindeverbände,
Teilnehmergemeinschaften und Verbände nach dem Flur-
bereinigungsgesetz sowie Wasser- und Bodenverbände
stellen. Die Zuschüsse betragen je nach Maßnahme bis zu
50 % der Kosten, in den neuen Ländern bis zu 70 % der
Kosten. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann in
begründeten Einzelfällen Ausnahmen zulassen.

Die eingeführte Förderung von Maßnahmen zur Umnut-
zung der Bausubstanz land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe ist in engerVerzahnungmit der Förderung der Dorf-
erneuerung ein wichtiges agrarpolitisches Anliegen des
Bundes und der Länder; es unterstützt und sichert die
Wirtschaftskraft land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,
erleichtert deren Strukturwandel, hat investitions- und be-
schäftigungsförderndeWirkungen und trägt zur Verbesse-
rung der ökonomischen, ökologischen, sozialen und kul-
turellen Grundlagen ländlicher Räume bei.

Im Rahmen der Umnutzung werden investive Maßnah-
men land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnut-
zung ihrer Bausubstanz insbesondere für Wohn-, Han-
dels-, Gewerbe-, Dienstleistungs-, kulturelle, öffentliche
oder gemeinschaftliche Zwecke gefördert, die dazu die-
nen, zusätzliche Einkommensquellen auch außerhalb der
landwirtschaftlichen Produktion zu erschließen.

Die vorgenannten Maßnahmen werden nur für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe gefördert, wenn die Summe
der positiven Einkünfte (Prosperitätsgrenze) des Zuwen-
dungsempfängers die festgelegte Höhe nicht überschreitet.

Die Aufwendungen können bis zu 40 % der Kosten, je-
doch höchstens 100 000 DM je Maßnahme, betragen.

Für die im Haushaltsjahr 2000 vorgesehenenMaßnahmen
sind ca. 244 Mill. DM geplant.

Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische
Maßnahmen

Wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnah-
men dienen heute nicht mehr in erster Linie der landwirt-
schaftlichen Erzeugungssteigerung. Der Schwerpunkt sol-
cher Maßnahmen liegt vielmehr
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� in der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen
Raumes,

� in der Verbesserung der mit der Landwirtschaft ver-
bundenen Infrastruktur,

� in der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Was-
serressourcen.

Im Wesentlichen dienen hierzu folgende wasserwirt-
schaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen und die
dazugehörigen Vorarbeiten:

� Naturnaher Gewässerausbau, Wildbachverbauung,
Anlage von Gewässerrandstreifen,

� Hochwasserschutzanlagen, zentraleAbwasseranlagen
bis zu einer Größe von 5 000 EW in ländlichen Ge-
meinden. (Die Förderung wurde im Jahr 2000 ausge-
setzt).

Planung und Durchführung der raumwirksamen wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen sind eng mit der allgemei-
nen agrarstrukturellen Entwicklung verbunden. In den
neuen Ländern unterstützen sie den grundlegenden Struk-
turwandel im ländlichen Raum.

In den Rahmenplan 2000 sind Zuschüsse und Zinszu-
schüsse in Höhe von rd. 241 Mill. DM eingestellt.

Die räumliche Schwerpunktbildung richtet sich nach den
jeweiligen Fachplanungen der Länder, die sich an den Zie-
len der Raumordnungspolitik orientieren. In erster Linie
werden danach benachteiligte und strukturschwache Ge-
biete begünstigt.

Die Aufteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Ver-
wendungszwecke ist aus der Übersicht 3 zu ersehen.

Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)

Ab dem Jahr 2000 hat das Agrarinvestitionsförderungs-
programm eine neue Förderungsgrundlage, die VO (EG)
Nr. 1257/1999 der Kommission vom 17. Mai 1999 über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
durch den EAGFL. Für das AFP bedeutet dies, dass eine
erhebliche Vereinfachung und Flexibilisierung eintritt.

Es wird z. B. nicht mehr nach der Förderung von Haupt-
und Nebenerwerbslandwirten sowie benachteiligten und
nicht benachteiligten Gebieten unterschieden, keine An-
gabe zum Referenzeinkommen mehr verlangt und anstel-
le des aufwendigen Betriebsverbesserungsplanes ein In-
vestitionskonzept für den Betrieb erstellt.Auchwerden die
Einschränkungen von Kapazitätsaufstockungen in der
Milchvieh- und Schweinehaltung und z. T. im Geflügel-
sektor gelockert.

Eckpunkte des AFP sind:

1. Die Förderung kleinerer Investitionen bis zu
200 000 DM/Unternehmen durch einen Agrarkredit;
hier gelten vereinfachte Vorschriften, wie z. B. der
Nachweis einer beruflichen Mindestqualifikation und
der Zweckmäßigkeit der Investitionen; die Finanzie-
rung erfolgt über eine Zinsverbilligung bis zu 5 % für
max. zehn Jahre.

2. Die Förderung größerer Investitionen von
200 000 DM bis zu 2,5 Mill. DM/Unternehmen durch
die Kombinierte Investitionsförderung; hier gelten
höhere Anforderungen, wie qualifizierter Berufsab-
schluss, Vorlage eines Investitionskonzeptes, Buch-
führung. Die Finanzierung erfolgt über die Gewährung
einer Zinsverbilligung und eines an ein Kapitalmarkt-
darlehen gebundenen Baukostenzuschusses.

Von Bedeutung sind weiterhin:

� die strikte Bindung der Tierhaltung an den Boden,

� die Konzentration der Förderung auf bauliche An-
lagen und

� eine Prosperitätsgrenze (Summe der positiven Ein-
künfte je Jahr) bei Antragstellung von
150 000 DM/Betriebsleiterehepaar bzw. bei juris-
tischen Personen und Personengesellschaften
150 000 DM/Gesellschafter, wobei nur Gesell-
schafter berücksichtigt werden, die hauptberuflich
im Unternehmen tätig sind oder über einen Kapi-
talanteil von mehr als 5 % verfügen.

Im Bereich der Milchviehhaltung können Investitionen
im Rahmen der betrieblichen Referenzmenge gefördert
werden.

Im Bereich der Schweinehaltung können jetzt Aufsto-
ckungsinvestitionen gefördert werden, wenn im Rahmen
regionaler Programme von den Ländern dargelegt wird,
dass auf der gegebenen Ebene Marktpotenzial vorhanden
ist und die Lagerkapazität für anfallende tierische Exkre-
mente für neun Monate vorhanden ist sowie das Güllela-
ger angemessen abgedeckt wird.

Im Eier- und Geflügelsektor können Aufstockungsinves-
titionen gefördert werden, wenn es sich um Investitions-
vorhaben des ökologischen Landbaues nach der VO
(EWG) Nr. 2092/91 in ihrer jeweils gültigen Fassung oder
die Einrichtung von Boden- oder Freilandhaltung von Le-
gehennen handelt.

Bestandteil des AFP bilden außerdem Investitionen im
Bereich der Energieeinsparung und -umstellung sowie ein
Spektrum von Maßnahmen zur Förderung von Einkom-
menskombinationen in landwirtschaftlichen Betrieben.
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Zur Erleichterung der erstmaligen Niederlassung von
Junglandwirten wird eine Niederlassungsprämie in Höhe
von bis zu 23 500 DM gewährt. Voraussetzung hierfür
sind, dass Investitionen von mindestens 100 000 DM
getätigt und der Junglandwirt die Zuwendungsvorausset-
zungen der Kombinierten Investitionsförderung erfüllt.

Bund und Länder haben 2000 für dasAFP Fördermittel in
Höhe von ca. 620 Mill. DM vorgesehen (Übersicht 3).

Zusammen mit den Altverpflichtungen für die vor Ein-
führung des AFP geltenden Maßnahmen ergeben sich
ca. 819 Mill. DM, die für die einzelbetriebliche Investiti-
onsförderung zur Verfügung stehen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur

Die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse ist Voraussetzung für den Erhalt einer Landwirt-
schaft, die den Landwirten eine ausreichende Lebens-
grundlage bietet. Um die Wettbewerbsfähigkeit dieser
Erzeugnisse weiter zu verbessern, sind auch Fördermaß-
nahmen im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse erforderlich.

Ziel der Förderung ist es, die Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse in Bezug auf Menge, Qualität
und Art des Angebotes an die Markterfordernisse anzu-
passen.

Gefördert werden können Aufwendungen für den Neu-
und Ausbau von Kapazitäten sowie für die innerbetrieb-
liche Rationalisierung. Die Förderung richtet sich an Ab-
satzeinrichtungen und Unternehmen des Handels sowie
der Be- und Verarbeitung, und zwar in der Regel Erstab-
nehmer.

Investitionsbeihilfen sind in folgenden Bereichen mög-
lich:

� Vermarktungseinrichtungen für Blumen und Zier-
pflanzen,

� Einrichtungen für die Erfassung, Lagerung, Aufberei-
tung und Vermarktung von Saat- und Pflanzgut,

� Einrichtungen für die Erfassung und Lagerung von
Lein sowie Einrichtungen zur Herstellung, Lagerung
und Vermarktung von Leinfasern und Nebenproduk-
ten,

� Einrichtungen für dieAufbereitung und Lagerung von
Heil- und Gewürzpflanzen.

Im Rahmen der VO (EG) Nr. 1257/99 besteht die Mög-
lichkeit, Investitionen national auch in anderen als in den
oben genannten Bereichen zu fördern. Die in Betracht
kommenden Förderungsbereiche müssen durch Pläne
konkretisiert werden. Die Pläne werden von den Ländern
in jeweils eigener Verantwortung aufgestellt. Soweit sich
diese Pläne auf andere als die oben genannten Bereiche be-
ziehen, bedürfen sie der Zustimmung durch den Pla-
nungsausschuss, wenn die nationale Mitleistung aus Mit-
teln der Gemeinschaftsaufgabe erfolgen soll.

Auf der Grundlage dieser Maßnahme können Unterneh-
men der Verarbeitung und Vermarktung sowie Erzeuger-
gemeinschaften, sofern ihre Anerkennung länger als sie-
ben Jahre zurückliegt und eine Beihilfe nach dem
Marktstrukturgesetz nicht mehr in Betracht kommt, Inves-
titionsbeihilfen erhalten.

Die für diese Maßnahme bereitgestellten Zuschüsse be-
laufen sich auf ca. 75 Mill. DM.

Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung
und Vermarktung ökologisch oder regional er-
zeugter landwirtschaftlicher Produkte

Die überbetriebliche Verarbeitung und Vermarktung von
ökologisch oder regional erzeugten landwirtschaftlichen
Produkten werden sowohl durch Startbeihilfen als auch
durch Beihilfen für die Erarbeitung und Einführung von
Vermarktungskonzeptionen sowie durch Investitionsbei-
hilfen gefördert. Ziel der Maßnahme ist die Zusammen-
fassung des Angebots dieser Erzeugnisse zu großhan-
delsfähigen Partien, um die Marktstellung der betreffen-
den Erzeuger zu verbessern und zugleich der wachsenden
Nachfrage nach ökologisch oder regional erzeugten land-
wirtschaftlichen Produkten Rechnung zu tragen.

Für diese Maßnahme wurde ein Betrag von ca. 12 Mill.
DM veranschlagt (vgl. Übersicht 3).

Maßnahmen gemäß Marktstrukturgesetz

Die aufgrund des Marktstrukturgesetzes durchzuführen-
den Maßnahmen sind Bestandteil dieses Rahmenplanes.
Durch das Marktstrukturgesetz wird der Zusammen-
schluss landwirtschaftlicher Betriebe zu Erzeugergemein-
schaften oder zu Vereinigungen von Erzeugergemein-
schaften gefördert.

Für die Warenbereiche Obst und Gemüse, fischwirt-
schaftliche Erzeugnisse sowie Hopfen gelten EG-Verord-
nungen.
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Ziel der Förderung ist die Verbesserung derMarktstellung
der Erzeuger, insbesondere durch die Produktion vonQua-
litätserzeugnissen, die kontinuierliche Belieferung des
Marktes mit einheitlichen Partien und die Anpassung des
landwirtschaftlichen Angebots an die Nachfrage.

Durch die Tätigkeit der Erzeugergemeinschaften und de-
renVereinigungen erfolgt eineAbsatzsicherung für die be-
treffenden Landwirte, die in den landwirtschaftlichen Be-
trieben die Möglichkeit zur rationellen Ausweitung der
Produktion zu mechanisierungswürdigen Einheiten
schafft. Insofern ist auch ein Zusammenhang dieser Maß-
nahme mit der einzelbetrieblichen Investitionsförderung
gegeben.

Anerkannte Erzeugergemeinschaften und deren Vereini-
gungen können in den ersten fünf Jahren nach ihrerAner-
kennung Startbeihilfen zur Förderung ihrer Gründung und
Tätigkeit erhalten. Zur Verbesserung der Marktstruktur
werden Erzeugergemeinschaften und ihre Vereinigungen
in den ersten sieben Jahren nach ihrer Anerkennung auch
mit Investitionsbeihilfen gefördert. Investitionsbeihilfen
können auch Betriebe des Handels oder der Be- und/oder
Verarbeitung erhalten, wenn sie unter bestimmten Vo-
raussetzungen mit Erzeugergemeinschaften langfristige
Lieferverträge eingehen.

Erzeugergemeinschaften und -organisationen sowie ihre
Vereinigungen, die nach EG-Bestimmungen gebildet wur-
den, sind in ihrer wettbewerbsrechtlichen Stellung den
nach dem Marktstrukturgesetz gegründeten Gemein-
schaften gleichgestellt. Auch sie können mit Investitions-
beihilfen auf der Grundlage desMarktstrukturgesetzes ge-
fördert werden.

Insgesamt haben Bund und Länder für 2000 Zuschüsse in
Höhe von ca. 16 Mill. DM eingeplant (vgl. Übersicht 3).

Maßnahmen aufgrund von EG-Verordnungen:

� Obst und Gemüse (VO [EG] Nr. 2200/96)

� Fischwirtschaftliche Erzeugnisse (VO [EWG]
Nr. 3759/92)

� Hopfen (VO [EWG] Nr. 1696/71)

Im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation Obst
und Gemüse gilt unmittelbar die Verordnung (EG)
Nr. 2200/96.

Für fischwirtschaftliche Erzeugnisse ist die Verordnung
(EWG) Nr. 3759/92 maßgebend.

Für Hopfen ist die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 maß-
gebend.

Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermark-
tungsstruktur der Fischwirtschaft

Die Förderung dient der Verbesserung der Verarbeitungs-
und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft. Sie um-
fasst folgende Maßnahmen:

� Vorhaben zum Neu- undAusbau von Kapazitäten,

� Innerbetriebliche Rationalisierung und/oder Moderni-
sierung,

� Kosten der Vorplanung.

Damit soll Unternehmen, die im Bereich der Verarbeitung
undVermarktung von Fischereierzeugnissen (sowohl See-
als auch Süßwasserfische) tätig sind, dieAnpassung an die
Markterfordernisse erleichtert werden.

Voraussetzung für die Förderung sind durch die
Länder zu erstellende operationelle Programme gemäß
den Anforderungen der VO (EG) Nr. 2792/99.

Die für dieseMaßnahmen bereitgestelltenMittel belaufen
sich auf ca. 17 Mill. DM (vgl. Übersicht 3).

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten

Mit diesem Förderungsprogrammwerden landwirtschaft-
liche Unternehmen im Haupt- und Nebenerwerb, unab-
hängig von der gewählten Rechtsform, die sich in be-
nachteiligten Gebieten (Berggebiete, Benachteiligte
Agrarzonen, Kleine Gebiete) befinden, gefördert. Dabei
soll die Förderung einen Beitrag zur Schaffung und Si-
cherung einer standortgerechtenAgrarstruktur, zur Erhal-
tung eines Minimums an Bevölkerungsdichte, zur Erhal-
tung der Kulturlandschaft und zur Verbesserung der land-
wirtschaftlichen Einkommen leisten.

Die landwirtschaftlichen Unternehmen erhalten eineAus-
gleichszulage für landwirtschaftlich genutzte Flächen (mit
Ausnahme von Flächen für die Erzeugung von Weizen,
Mais (einschl. Futtermais),Wein, Zuckerrüben und Inten-
sivkulturen).

Die Ausgleichszulage beträgt jährlich mindestens 50 DM
und höchstens 350 DM je zuschussberechtigten Hektar
Grünland, abhängig von der landwirtschaftlichen Ver-
gleichszahl (LVZ); für Ackerflächen wird höchstens die
Hälfte der Ausgleichszulage für Grünland � mindestens
jedoch 50 DM je Hektar � gezahlt. Dadurch wird die För-
derung auf die Grünlandnutzung und auf Gebiete,
die von ihren natürlichen Gegebenheiten besonders
benachteiligt sind, konzentriert. Für dieseMaßnahmewur-
de ein Betrag von 438 Mill. DM veranschlagt (vgl. Über-
sicht 3).
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Förderung einermarkt- und standortangepassten
Landbewirtschaftung

In diesem Rahmenplan wurden die Förderungsgrundsätze
ausgebaut und weiterentwickelt, um den Beitrag der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Unterstützung einer nachhaltigen,
besonders umweltfreundlichen Landbewirtschaftung so-
wie zu Erhaltung einer vielfältigen, artenreichen Kultur-
landschaft zu stärken. Insbesondere die Förderung der
Einführung ökologischer Anbauverfahren, die den Krite-
rien der Nachhaltigkeit in besonderer Weise gerecht wer-
den, wird finanziell attraktiver gestaltet.

Darüber hinaus wird die Förderung dermehrjährigen Still-
legung von Ackerflächen und bestimmten Grünland-
flächen für zehn Jahre neu aufgenommen. Durch die Be-
reitstellung von Ausgleichsflächen und die Pflege darauf
gegebenenfalls angelegter Strukturelemente sollen insbe-
sondere die ökologische Selbstregulierung an den land-
wirtschaftlichen Produktionsstandorten verbessert, die
Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ver-
ringert, erosionsgefährdete Standorte geschützt und die
biologische Vielfalt erhöht werden.

Die Förderung der Extensivierung im Betriebszweig
Ackerbau wird eingestellt. Die Akzeptanz dieser Maß-
nahme war � unter anderem aufgrund der gestiegenen Be-
deutung des ökologischen Landbaus � unbefriedigend. Im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe wird der Verzicht auf
Herbizide im Obstbau und bei anderen Dauerkulturen je-
doch weiterhin gefördert.

Die Maßnahmen sollen mit dem Schutz der Umwelt, der
Landschaft und der natürlichen Ressourcen vereinbar sein
und zum Gleichgewicht auf den Märkten beitragen. Sie
sollen insbesondere dem Bodenschutz sowie dem Schutz
der Gewässer vor dem Eintrag von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln dienen. Die Förderung der extensivenGrün-
landnutzung zielt darüber hinaus auch darauf ab, die Kul-
turlandschaft in von derAufgabe der Bewirtschaftung be-
drohten Regionen zu erhalten.

Empfängerbetriebe müssen sich verpflichten, über einen
Zeitraum von fünf Jahren � im Fall der mehrjährigen Still-
legung über einen Zeitraum von 10 Jahren � Bewirtschaf-
tungsauflagen einzuhalten, die erheblich über die Anfor-
derungen an eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung
hinausgehen.

Die vier Teilmaßnahmen der Förderungsgrundsätze, näm-
lich

� die Förderung extensiver Produktionsverfahren bei
Dauerkulturen,

� die Förderung extensiver Grünlandnutzung,

� die Förderung ökologischer Anbauverfahren und

� die Förderung mehrjähriger Stilllegung

werden Bestandteil der Agrarumweltmaßnahmen der
Länder sein, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für
die Landwirtschaft (EAGFL) in Entwicklungspläne für
den ländlichen Raum aufgenommen werden müssen. Die-
se Verordnung ist Teil der Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik, die im Rahmen der Agenda 2000 beschlos-
sen wurde.

Die Höhe der Beihilfen für die genannten Produk-
tionsverfahren im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe be-
trägt

� im Falle des Verzichtes auf die Anwendung von Her-
biziden im Obstbau 150 DM je Hektar, bei anderen
Dauerkulturen 350 DM je Hektar; für die Durch-
führung einer gezielten Begrünung werden zusätzlich
90 DM je Hektar gewährt;

� im Falle der Grünlandextensivierung 450 DM je ver-
ringerte Großvieheinheit je Hektar Dauergrünland,
mindestens aber 250 DM je Hektar extensiv genutztes
Dauergrünland,

� 600 DM je Hektar für in extensiv zu nutzendes Grün-
land umzuwandelnder Ackerfläche.

� im Falle der Einführung ökologischerAnbauverfahren
300 DM je Hektar Acker- und Grünland, 700 DM je
Hektar Gemüsebaufläche und 1 400 DM je Hektar
Dauerkulturen,

� im Falle der Beibehaltung ökologischer Anbau-
verfahren 200 DM je Hektar Acker- und Grünland,
350 DM je Hektar Gemüsebaufläche und 1 000 DM je
Hektar Dauerkulturen,

� im Falle der Teilnahme der ökologischwirtschaftenden
Betriebe amKontrollverfahren nach der EG-Öko-Ver-
ordnung (EWG)Nr. 2092/91 zusätzlich 60DM jeHek-
tar, höchstens jedoch 1 000 DM je Betrieb,

� im Falle der mehrjährigen Stilllegung inAbhängigkeit
von der Ertragsmesszahl der Flächen und der Art der
Maßnahme

� 700 bis 2 050 DM je Hektar bei Ackerland und

� 100 bis 700 DM je Hektar bei Grünland.

Die Länder können die vorgesehene Höhe der Beihilfe für
diese Maßnahmen um 20 %, im Falle der Umwandlung
vonAckerland in Extensivgrünland um 40% erhöhen. Die
Möglichkeit der Absenkung beläuft sich bei der Extensi-
vierung der Dauerkulturen, den ökologischen Anbauver-
fahren und der mehrjährigen Stilllegung auf höchstens
30%, bei der Grünlandextensivierung auf höchstens 40%.
Zur Finanzierung der neuen Fördermaßnahmenwurden im
Rahmenplan für 2000 ca. 92 Mill. DM veranschlagt.
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Forstwirtschaftliche Maßnahmen

Die Förderung forstwirtschaftlicherMaßnahmen umfasst:

� Waldbauliche Maßnahmen,

� Forstwirtschaftlicher Wegebau,

� Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse,

� Erstaufforstungsprämie,

� Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden,

� Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstellung,
Bearbeitung und Vermarktung forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse.

Waldbauliche Maßnahmen

� Erstaufforstung

DieAufforstung stellt aus einzelbetrieblicher wie auch
gesamtwirtschaftlicher Sicht eine sinnvolle Nutzungs-
alternative für bisher landwirtschaftlich genutzte
Flächen dar. Zugleich werden mit der Aufforstung
günstige Umweltwirkungen erzielt. Der wünschens-
werten Ausdehnung der Waldfläche stehen jedoch
hohe Investitionskosten für den Grundeigentümer ge-
genüber. Der Förderung der Erstaufforstung kommt
deshalb große Bedeutung zu.

� Langfristige Überführung vonReinbeständen in stand-
ortgerechte und stabile Mischbestände

Waldbestände, die historisch oder betriebswirtschaft-
lich bedingt lediglich von einer Baumart gebildet wer-
den, sind oftmals instabil gegenüber biotischen und
abiotischen Schadenseinflüssen. Solche waldbaulich
und langfristig auch ertragsmäßig unbefriedigenden
Bestände sollen langfristig durch Vor- und Unterbau
oder natürliche Vorausverjüngung mit Mischbaumar-
ten in standortgerechte und stabile Mischbestände
überführt werden.

� Umbau nichtstandortgerechter Bestände in standort-
gerechte und stabile Mischbestände.

Diese Maßnahme wird bis zu einem bestimmten
Höchstalter des Bestandes sowie nach Katastrophen-
ereignissen gefördert.

� Waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen

Die Jungbestandspflege trägt durch Stammzahlver-
minderung und Mischungsregulierung wesentlich zur
Entwicklung langfristig stabiler und gesunder, vorrats-
und wertmäßig befriedigender Altbestände bei. Es
werden Zuschüsse zu denKosten, die noch nicht durch
Holzerlöse abgedeckt werden, gewährt.

� Wertästung

Die Wertästung in geeigneten Beständen dient der Er-
zeugung wertvollen, astfreien Holzes. Damit wird die
Wertleistung dieser Bestände verbessert.

Forstwirtschaftlicher Wegebau

Beim forstlichen Wegebau werden der Neu- bzw. Ausbau
von Forstwirtschaftswegen im Privat- und Körperschafts-
wald gefördert. Weiterhin werden Vorarbeiten, d. h.
Zweckforschungen und Erhebungen für das jeweilige
Bauvorhaben einschließlich der Prüfung seiner land-
schaftsökologischenAuswirkungen, gefördert. Davon er-
fasst sind Wege zum Aufschluss forstwirtschaftlicher
Nutzflächen, Wege zwischen Forstflächen und den zu-
gehörigen Betriebsstätten sowie zumAnschluss der Forst-
flächen an das öffentliche Straßen- und Wegenetz.

Mit der Förderung sollen

� nicht oder unzureichend erschlosseneWaldgebiete für
eine ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaf-
tung zugänglich gemacht werden und

� die Voraussetzung für die rationelle Ernte und eine
effektive Vermarktung des Holzes geschaffen oder
verbessert werden.

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse

Die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse
umfasst Zuschüsse zu Erstinvestitionen, die der Verbesse-
rung der Struktur der forstwirtschaftlichen Erzeugung und
desAbsatzes von Forsterzeugnissen dienen, sowie zu den
Kosten für Verwaltung und Beratung.

Förderungsfähig sind die anerkannten Zusammenschlüs-
se im Sinne des § 41 Abs. 5 Nr. 1 Bundeswaldgesetz. Die
Verwaltungs- und Beratungskosten der Zusammenschlüs-
se werden 20 Jahre lang bezuschusst, wobei die Höhe der
Förderung von anfangs 40 % auf zuletzt 20 % der förde-
rungsfähigen Kosten sinkt. Eine zeitlich begrenzte Aus-
dehnung dieser Förderung ist für Zusammenschlüssemög-
lich, die waldbauliche Aufgaben wahrnehmen und über-
durchschnittlichmit Jungbeständen bis zu einemAlter von
40 Jahren ausgestattet sind.

Für die neuen Länder mit oftmals kleinstflächigem Split-
terbesitz im Privatwald und erhöhten Kosten in der Start-
phase wird in den Jahren 1999�2000 ein erhöhter Förde-
rungssatz zu den Verwaltungs- und Beratungskosten von
60 % gewährt.
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Die Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse
soll dazu beitragen, strukturelle Nachteile (geringe durch-
schnittliche Besitzgröße, Besitzzersplitterung, Gemenge-
lage) innerhalb des Privat- und Körperschaftswaldes zu
überwinden.

Erstaufforstungsprämie

Der Förderung der Erstaufforstung wird besondere Be-
deutung zugemessen. Aus diesem Grund wird neben dem
Zuschuss zu den investiven Kosten für eine Erstauffors-
tung eine Prämie zumAusgleich von Einkommensverlus-
ten gegenüber der bisherigen landwirtschaftlichen Nut-
zung der Flächen gewährt. Die Prämie wird daher nach
standörtlicher Ertragsfähigkeit gestaffelt. Auf Länderebe-
ne ist darüber hinaus eine Staffelung möglich, um den Er-
fordernissen der Raumordnung und Landesplanung sowie
den waldbaulichen Zielen bei der Baumartenwahl Rech-
nung zu tragen. Neben land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsinhabern können mit einer geringeren Prämie alle
übrigen privaten Grundbesitzer Zuwendungsempfänger
sein.

Die Aufforstung bisher landwirtschaftlich genutzter
Flächen steht in einem engen Zusammenhang mit der
Agrarstrukturverbesserung, da sie auf eine Verbesserung
der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen und die Ver-
meidung von Produktionsüberschüssen gerichtet ist.

Maßnahmen aufgrund neuartiger Waldschäden

� Vor- und Unterbau

In Beständen, die aufgrund neuartiger Waldschäden
lückig geworden bzw. verlichtet sind, ist es häufig
sinnvoll, Schattbaumarten unter dem Schutz des Alt-
bestandes vorauszuverjüngen (Vorbau) oder als bo-
den- und bestandesstabilisierende Nebenbestands-
baumarten (Unterbau) einzubringen.

� Bodenschutz- und Meliorationsdüngung

Gezielte Düngungsmaßnahmen können durch den
Ausgleich von Nährstoffmängeln die Vitalität undWi-
derstandskraft von Bäumen stärken, die durch neuar-
tige Waldschäden geschädigt sind. Durch Ausbringen
von Kalk kann ferner auf Böden mit ungenügender
Pufferkapazität eineweitergehendeVersauerung durch
saure Einträge aus der Luft abgepuffert werden. Um ei-
ne sachgemäße Durchführung zu gewährleisten und
negative Nebenwirkungen zu vermeiden, ist Voraus-
setzung für die Förderung eine gutachtliche Stellung-
nahme, die die Zweckmäßigkeit undUnbedenklichkeit
der Maßnahme bestätigt. Gegebenenfalls sind dafür
auch Boden- oder Blatt- bzw. Nadelanalysen vorzu-
nehmen.

� Wiederaufforstung

Ziel der Förderung derWiederaufforstung bei Vorhan-
densein neuartiger Waldschäden ist es, Bestände, die
aufgrund der Schädigung nicht mehr lebensfähig wa-
ren und geräumt wurden, rasch durch neue Bestände
zu ersetzen und dabei den Waldboden unter Be-
stockung zu halten. Bei der Wiederaufforstung sollen
verstärkt Laubbaumarten verwendet werden.

Mit der Förderung dieser Maßnahmen soll erreicht wer-
den, dass seitens der Forstwirtschaft die wenigen ihr zur
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Stabilisierung von
durch neuartige Waldschäden geschädigten Wäldern
durchgeführt werden können.

Verbesserung und Rationalisierung der Bereitstel-
lung, Bearbeitung und Vermarktung Forstwirtschaft-
licher Erzeugnisse

Für Investitionen der privaten Forstbetriebe in diesemBe-
reich können Zinsverbilligungen gewährt werden. Diese
können als abgezinster Zuschuss bis zu 18 % des förder-
fähigen Investitionsvolumens betragen.

Gefördert werden können technische Einrichtungen und
baulicheAnlagen zurAufarbeitung, Sortierung,Maß- und
Gewichtsermittlung, Datenerfassung und -übertragung
undAngebotskonzentration sowie zur Bearbeitung, Lage-
rung und Vermarktung von Holz und von forstwirtschaft-
lichen Nebenprodukten. Förderfähig ist auch die Erarbei-
tung von Logistik- und Vermarktungskonzeptionen. Dies
soll die Forstbetriebe befähigen, ihre Marktchancen zu
verbessern.

Leistungsprüfungen in der tierischen Erzeugung

Leistungsprüfungen sind für eineweitere Rationalisierung
in der tierischen Erzeugung unentbehrlich. Ihre Ergebnis-
se bilden die Grundlage für den züchterischen Fortschritt,
die Steigerung der Produktivität sowie Verbesserung der
Qualität tierischer Produkte.

Die Ergebnisse der Milchleistungsprüfungen sind die Ba-
sis für eine leistungsgerechte Fütterung der Tiere, für die
Berechnung von Zuchtwerten sowie für die zur Rationali-
sierung der Milcherzeugung erforderliche Selektion von
Zuchttieren. Mit populationsgenetisch-statistischen Me-
thoden ist es dabei möglich, züchterisch wertvolle Tiere
herauszufinden, um diese dann z. B. stärker über die
künstliche Besamung oder Embryotransfer in der breiten
Landeszucht einzusetzen. Diese Zuchtwertschätzung ist
nur möglich, wenn ein hoher Anteil milchleistungsge-
prüfter Tiere vorhanden ist.
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Ebenso wie die Milchleistungsprüfungen für die Milcher-
zeugung sind die Leistungsprüfungsanstalten für Rinder,
Schweine und Schafe für den züchterischen Fortschritt
auf dem Gebiet der Fleischerzeugung von zentraler Be-
deutung.

Durch den freiwilligen Zusammenschluss der Erzeuger zu
Kontrollringen für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder,
Mastlämmer und Jungmasthammel wird eine Verbesse-
rung der Qualität tierischer Produkte herbeigeführt. Die
Kontrollringe bilden vielfach die Grundlage für dieArbeit
der Erzeugergemeinschaften nach dem Marktstrukturge-
setz und sind somit ein wichtiger marktpolitischer Faktor
von überregionaler Bedeutung.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe stellen Bund und
Länder 2000 ca. 45 Mill. DM für die Förderung aller vor-
genannten Maßnahmen bereit (vgl. Übersicht 3).

Anpassungshilfe für ältere landwirtschaftliche
Arbeitnehmer

DieAnpassungshilfe für ältere landwirtschaftlicheArbeit-
nehmer unterstützt die Anpassung der landwirtschaftli-
chen Produktion an den Markt und die Verbesserung der
Agrarstruktur.

Im Zuge des weiter anhaltenden agrarstrukturellen Wan-
dels können sowohl Teile landwirtschaftlicher Betriebe
als auch ganze Betriebe stillgelegt werden. Darüber hi-
naus können Maßnahmen zur Produktionseinschränkung
oder zur rationelleren Gestaltung des Betriebs dazu bei-
tragen, die wirtschaftliche Situation des landwirtschaftli-
chen Betriebs zu verbessern.

Der Entschluss des Betriebsinhabers, derartige Maßnah-
men durchzuführen, wird häufig durch die im Zusam-
menhang mit diesen Maßnahmen vielfach unvermeid-
baren Entlassungen bereits langjährig beschäftigter älterer
Mitarbeiter beeinflusst. Die Gewährung einer Anpas-

sungshilfe an diese Arbeitnehmer erweitert den Entschei-
dungsspielraum des Betriebsinhabers.

Ehemalige landwirtschaftliche Arbeitnehmer könnenAn-
passungshilfe in Form pauschaler Monatsbeträge für
maximal fünf Jahre erhalten. Ein Bezug vonAnpassungs-
hilfe ist unabhängig davon möglich, ob der betreffende
ehemalige landwirtschaftlicheArbeitnehmer arbeitslos ist,
eine außerlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit ausübt
oder an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme teilnimmt.
Anpassungshilfe wird nur gewährt, wenn bestimmte Ein-
kommensobergrenzen nicht überschritten werden.

Für den Rahmenplan 2000 sind 30 Mill. DM Bundes-
und Landesmittel für diese Maßnahme vorgesehen.

Küstenschutz

Küstenschutz ist die Voraussetzung für die Erhaltung des
Lebensraumes an den Küsten von Nord- und Ostsee, der
etwa 1,1 Mill. ha Niederungsgebiet umfasst. Die nach
technischen und wirtschaftlichen Kriterien konzipierten
und bisher geschaffenen Küstenschutzanlagen haben sich
voll bewährt und ihre Schutzfunktion gegen Sturmfluten
insbesondere 1976, 1990 und 1994 an der Nordseeküste
und 1995 an der Ostseeküste hat erneut die Dringlichkeit
unterstrichen, die der beschleunigten Fertigstellung der
noch notwendigen Küstenschutzarbeiten zukommt. Mit
entsprechendem finanziellen Einsatz wird angestrebt, die
Schutzanlagen anhand der aktualisiertenGeneralpläne der
Küstenländer so schnell wie möglich fertig zu stellen.

Notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege sind hierbei nur förderungsfähig, wenn
sie einen räumlichen Bezug zur jeweiligen Küstenschutz-
maßnahme haben.

Im Jahre 2000 wollen Bund und Länder Gesamtzuschüs-
se in Höhe von ca. 266 Mill. DM einsetzen (siehe Über-
sicht 3).


